


Hurra, der Lichtblick hat eine neue 
Druckmaschine! 

Nicht, daß wir uns immer nur über die Justiz 
beschweren möchten, nein, wir wollen auch 
einmal sagen, wenn es einen Grund gibt, sieb 
zu freuen. Am Freitag, dem 1 I. Dezember 
1992, bekam der Liebtblick eine ausgemusterte 
Maschine aus der Druckerei der Justizvoll
zugsanstaJt Tegel. Endlieb konnten wir unsere 
über 20 Jahre alte Druckmaschine aussondern. 
Sie bereitete uns in den letzten Jahren immer 
häufiger Probleme, versagte uns fast regel
mäßig bei jeder Ausgabe den Dienst und war 
mitunter nur sehr mühselig zur Weiterarbeit zu 
motivieren. 

Verdanken tun wir diese neue Druckmaschine 
in erster Linie dem Leiter der Setzerei/Drucke
rei. der sich sehr intensiv und allen Schwie
rigkeiten zum Trotz erfolgreich darum be-

mühte, daß die Maschine dem Liebtblick zur 
Verfügung gestellt wird. Ibm giJt der Dank der 
Redaktionsgemeinschaft des Liebtblicks an 
allererster Stelle. 

Schnell und unbürokratisch erfolgte auch der 
Umbau, denn die neue Maschine paßte nicht 
ganz durch die Tür der Lichtblick-Druckerei. es 
fehlten ein paar Zentimeter. An dieser Stelle 
bedanken wir uns bei den Mitarbeitern des 
Bauhofs, die quasi in einer Blitzaktion Teile 
des Mauerwerkes entfernten, damit die 
Maschine durcbpaßte. Den Mitarbeitern des 
Technischen Dienstes, die rasch zur Stelle 
waren, um die Druckmaschine ans Stromnetz 
wieder anzuschließen, gilt gleichfalls der Dank 
des Redaktionsteams, wie allen anderen, die 
behilflieb gewesen sind bei der Entsorgung der 
alten und beim Transport der neuen Druck
maschine und durch ihren Einsatz die schnelle 
Inbetriebnahme der neuen Maschine ermög
lichten und somit das rechtzeitige Erscheinen 
der vorliegenden Ausgabe. 
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Wir können zukünftig nun davon ausgeben, 
daß der Lichtblick sich vom Druck her verbes
sert, drucktechnische Probleme der Vergan
genheit angehören und somit nicht mehr Ur
sache für zeitliebe Verzögerungen beim 
Erscheinen sein werden. 

Noch ein kleines Bonmot am Rande: Der 
Anstaltsleiter wunderte sich sehr, als er, in 
Begleitung von Herrn Flügge, dem l..citer der 
Abteilung V - Strafvollzug - bei der Senatsver
waltung für Justiz, durch das Haus lll ging und 
bemerkte, daß wir eine neue Druckmaschine 
bekommen haben ... 
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bereits in der letzten Ausgabe haben wir ausführlich über die Umstrukturie
rung in der Justizvollzugsanstalt Tegel berichtet. Nach wie vor herrscht Un
klarheit und Verunsicherung gleichermaßen bei Gefangenen und Bedienste
ten über die bevorstehenden Veränderungen. Was letztlich geschehen wird, 
liegt zumeist noch im Dunkeln. Derzeit wandern noch Konzeptionen und 
Stellungnahmen auf den Schreibtischen der Entscheidungsträger hin und 
her, bestimmen Diskussionen und Anhörungen das Geschehen. Aus diesem 
Grund befassen wir uns in dieser Ausgabe in unserem Leitartikel erneut mit 
der Neustrukturierung der JVA Tegel, unternehmen den Versuch einer 
Analyse bzw. einer Stellungnahme zur Konzeption der Anstaltsleitung. 

Die Senatsverwaltung für Justiz hat zwischenzeitlich ihrerseits Stellung zur 
Konzeption der Anstaltsleitung genommen. Auszüge aus diesem Schreiben 
haben wir auf den Seiten 7 und 8 veröffentlicht. Die darin enthaltenen Vor
gaben sind sehr präzise formuliert und verdeutlichen die Position der Senats
verwaltung, die sich gegen "eine Rückentwicklung zu Prinzipien des früheren 
'Verwahrvollzuges"' ausspricht und auf eine Verbesserung und Weiterent
wicklung der Angebots- und Behandlungskriterien setzt. Der Anstaltsleitung 
dürfte die Einschätzung ihrer Konzeption seitens der Senatsverwaltung wenig 
gefallen haben ... · 

Während das Schreiben der Senatsverwaltung hoffen läßt, zeigt sich die 
Behörde hinsichtlich einer Spritzenvergabe im Vollzug unverändert un
nachgiebig. Dabei ist nach der am 16. September dieses Jahres in Kraft ge
tretenen Änderung des § 29 Abs. 1 Nr. 10 des Betäubungsmittelgesetzes die 
Abgabe von sterilen Einmalspritzen an Betäubungsmittelabhängige nicht 
mehr strafbar. Um so unverständlicher bleibt die Haltung der Senatsverwal
tung in dieser Frage. Begründet wird dies unter anderem von der Senatorin 
für Justiz, Frau Prof Dr. Jutta Limbach, "daß das Zie4 hiermit einen Beitrag 
zur AIDS-Prophylaxe zu leisten, gleichwohl nicht en-eicht werden kann", 
zudem gebe es "erhebliche Zweife4 daß durch Spritzenvergabe überhaupt eine 
wirkungsvolle AIDS-Prävention zustande käme". 

Diese Äußerungen kamen von der Senatorin bei einer Fragestunde im Ber
liner Abgeordnetenhausam 29. Oktober 1992 anläßlich der mündlichen An
frage des Abgeordneten Dr. Käppi (Bündnis 90/Grüne) über "Verweigerung 
von sterilen Spritzen für drogenabhängige Gefangene". Dr. Luther, Senator für 
Gesundheit, meinte hierzu: "In mehreren Gesprächen sind Frau Limbach 
und ich übereingekommen, daß die Bekiimpfung des Drogenhandels Priorität 
hat. Im Rahmen dieser Bekämpfungsmaßnahmen ist die Justizverwaltung mit 
mir übereingekommen, daß zunächst diese energisch vorangetrieben werden 
und dabei die Vergabe von Spritzen im Strafvollzug tatsächlich hinderlich 
wäre." Immerhin will Herrn Luther die Situation im Strafvollzug bekannt sein 
und auch das hohe Risiko, das mit der Ausbreitung von AIDS verbunden ist: 
"Wzr sind sehr engagiert bemüht, diese Situation zu verbessern." Wze haben 
wir das zu verstehen ... ? 

Ob 1993 alles besser wird ... ? Wir wünschen jedenfalls allen Lesern ein 
ruhiges und friedliches Weihnachtsfest und den Inhaftierten eine baldige 
Entlassung. Die nächste Ausgabe des Lichtblicks ist für Anfang Februar vor
gesehen. 
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Viele Inhaftierte sind verunsichert über die be
vorstehenden Veränderungen. Was letztend
lich geschehen wird, liegt zumeist noch im 
Dunkeln. Konzeptionen, Anhörungen und Stel
lungnahmen wechseln auf den unterschiedlich
sten Schreibtischen hin und ber. Die erste kon
krete Bestandsaufnahme wurde von der 
Senatsverwaltung für Justiz gefertigt: "Der Be
richt über die Drogenproblematik im Berliner 
Justizvollzug unter besonderer Berücksichti
gung der Situation in der JV A Tegel vom 18. 
Oktober 1991", adressiert an den "Präsidenten 
des Abgeordnetenbauses von Berlirl". Daran 
fand unmittelbar zur bestebenden Thematik 
die 12. Sitzung am 24. Oktober 1991 und 13. 
Sitzung am 7. November 1991 des Rechtsaus
schusses statt. Sehr viele Stimmen wurden ge
hört, und auch der "Landesdrogenbeauftragte" 
referierte über die Drogensituation. 

Noch im Dezember 1991 erfolgte der Auftrag 
an die AnstaltsleitUDg der JVA Tegel, eine Pro
blemanalyse zu erarbeiten mit der vorrangig zu 
behandelnden Entwicklung einer Konzeption 
zur möglichen Problemlösung. Nach mehr als 
sechs Monaten hatte dallJl die JVA Tegel ihre 
Ergebnisse in dem Papier "Neustrukturierung 
... • (siehe Libli SeptJOkt. 92) niedergelegt. 

Leicht zu lesen, wird in diesem Papier im 
ersten Moment der Eindruck vermjttelt, daß 
mit vielem Aufwand und Sachverstand eine 
Problembewältigung stattgefunden bat?! Sehr 
übersiebtlieh gestaltet und dennoch in vielerlei 
Hinsicht inhaltslos. Der erste Moment täuscht, 
und bereits in der Einleitung wird das geübte 
Auge erkennen, mit welchem billigen Intellekt 
hier Fachleute, z. T. sogar Juristen, Erklärungs
modelle basteln. Was wiU man jetzt erkannt 
haben? 

"Im Zusammenhang tkr dtwschen Einheil 
Wird ein Reformprozeß notwendig'! Völlig ab
wegig, da die Drogenproblematik mit dem 
Mauerfall nichts zu tun hat und die "Koordinie
rungskonferenzen" bereits vor der deutschen 
Einheit stattfanden. 

"Allgemeiner Anstieg an Gefangenen"! Be
reits Ende 1983 erlebte die JVA Tegel einen 
Gefangenen-Boom (Überbeleguog). Ab dann 
wurde ein stetiger Rückgang verzeichnet bis 
zur deutschen Einheit, wo dieser wieder an
stieg. Dieses ist auch verständlich, da die Last 
aus dem Ostteil der Stadt die JVA Tegel mitzu-
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Neustrukturierung 
der JV A Tegel 
Der Versuch einer Analyse oder nur eine Stellungnahme zur 
Konzeption der Anstaltsleitung? 

uagen bat. Von Drogenproblematik keine 
Spur! 

"BTM-Handel und Konsum, zudem die Be
schaffungskriminalität birgt ein erhebliches Pro· 
blemfelcf'! Das ist schon richtig, aber nicht erst 
seit vor einigen Jahren oder gar erst jetzt! Dem 
liegt zugrunde, daß bisher nur verfehlte Dro
genpolitik betrieben wurde und man eher das 
Problem heruntergespielt hat! Ein Entwick
lungsprogramm kommt folglich 20 Jahre zu 
spät! 

"ZenrraJisieren und dezentralisieren mit in
haltlicher DifferenzieruJJg, um Stufenstru/aun•oll· 
zug hervorzurufen"! Zwar rethoriscb gut formu
liert, nur die Ergebnisse der Anstaltsleitung 
sind wenig konkret und zumeist sachlich nicht 
fundiert. 

"VeTWaltungsorganisaJorische Vereinfachuntf' 
Eines der wenigen Momente, die der Wahrheit 
entsprechen. Und nur darauf sind die Inter
essen der Anstaltsleitung ausgerichtet. 

Der Lacher überhaupt: Jetzt soll das Straf
vollzugsgesetz dafür herhalten, um eine Neu
strukturierung für sinnvoll und notwendig zu 
befürworten! 

Es ist tatsächlich ein erhebliebes Defizit im 
Strafvollzugsgesetz enthalten. Es gilt das Be
handlungsangebot, aber es sind keine konkre
ten bzw. definierten Vorgaben einer Behand
lung beschrieben. Aber dennoch hängen die §§ 
2, 3, 4 StVollzG nicht völlig in der Luft, nur 
weil Mensch jeweils eine andere bildliebe/gei
stige Vorstellung mit diesen verbindet'! Ilier 
bat unser Anstaltsleiter wohl seine Hausaufga
ben nicht gemacht, denn das StVollzG ist im 
Sinne des Gesetzgepers anzuwenden (vgl. auch 
BT-Dr. 7ß998, 6)! Letztlich liegt hier das 
wahre Defizit, quod erat demonsuandum (was 
zu beweisen war). 

Erstaunlieb nur, daß die Anstaltsleitung 
scheinbar eine Selbstriodung mental bewältigt 
und im StVollzG den § 4 Abs. 1 Satz I ent
deckt? Was war das nur für ein Vollzug zuvor'? 
Oder auch jetzt müßte man der Ansicht sein, 
wir befinden uns gerade im Vollzug jenseits des 
StVollzG!? 

Zugute kommt die Abhandlung einer psy
chologischen Problemanalyse zur bestehenden 

Drogenproblematik! Der längst ersehnte erste 
und wichtige Schritt scheint getan, um eine so
zialadäquate Behandlungsoffensive fOr Dro
genkonsumenten zu starten. Aber leider ver
sagen d.ie Ergebnisse in verwaltungspraktikable 
kleine Portionen. Die Bestandsaufnahme ist 
nur eine Wahrheit, der Umgang mit der Er
kenntnis birgt viele Wahrheiten. 

Soweit zur "Einleitung" und "Belegungsstruk
tur"! Was siebt das Papier der Anstaltsleitung 
nun alles vor? 

Neu ist z. B. die Definition der Strafzeitbewer
tung in "Kurz-, Mittel- und Langzeitstrafer". 
Obwohl die Selbstbindung des Gesetzgebers 
(SenJust) in der AV zum § 10 StVoUzG ganz 
klar bereits die Maßnahme von vier Jahren vor 
voraussichtlicher Entlassung mit der Verlegung 
in den offenen Vollzug ausgeht, sieht die An
staltsleitung alles über noch drei Jahre zu ver
büßender Haftzeit als "Langst.rafer" zu stigma
tisieren. Ein wahrhaft plumper Angriff der An
staltsleitung, um die Vorgaben des Gesetzge
bers verwaltungstechnisch zu unterwandern!? 

Zusehends wird die unangenehme Vorstellung 
an "Drogenhäuser (TA II und JU)" als unter
schwellige Botschaft avisiert, die die Hand
lungsmöglichkeiten der Willkür offenbaren. 
Eine Heuchelei der Anstaltsleitung zwischen 
Allmacht und Ohnmacht? 

Will man nun die Trennung zwischen drogen
verneinenden Gefangenen und Drogenkonsu
menten oder will man diese nicht? Wenn man 
diese Trennung will, muß man hier auch mit 
aller Konsequenz die nötigen Schritte unter
nehmen. Alles andere wären nur Halbwahrhei
ten und würde den Eindruck vorgaukeln, man 
hätte die Drogenproblematik im Griff. Nichts 
weiter als Augenwischerei durch eine theore
tische Differenzierung?! Nicht ohne Grund 
sind be reits vor einiger Zeit in der GIV Stim
men laut geworden, wo die Forderung bestand: 
"Drogenfreie raus aus Tegel!" Wie schön doch 
dieser Gedanke sein mag? Die wesentlichen 
Probleme würden weiter bestehen. 

Was hat der Vollzug zu bieten, außer die alten 
Dogmen von Sicherheit und Ordnung? Eine 
völlige Loslösung des eigenen Selbst, orientie
rungslos und keine ersichtliche Lebensperspek-



tive als nur eine individuelle Hoffnungsduselei 
auf eine vorzeitige Entlassung! Wie vollzieht 
sich diese Methodik'? Was in der PN-Abteilung 
mit dem Mittel "Haloperidol" verursachte 
Kasteiung psychomotorischer Geistesgegen
wart, als chemische Handschellen bezeichnet, 
verursacht der Hoffnungsträger einer vorzeiti
gen Entlassung die psychologische Variante 
der Handschellen. Der Liberalisierungsge
danke als Grundlage für die Entstehung des 
StVollzG wu17.elte in der Annahme, daß durch 
sozialadäquate Behandlung eine Resozialisie
rung in die Gesellschaft ermöglicht wird, wobei 
das Vollzugsziel nach § 2 StVollzG erreicht 
wäre. Da es bis heute die Verantwortungsträ
ger nicht geschafft haben, die sinngerechte 
Umsetzung des StVollzG zu vetwirklicben, 
trägt das StVollzG auch weiterhin das Zeichen 
einer plakativen Alibifunktion, um gesell
schaftspolitisch ein Behandlungsinstrument 
vorzutäuschen. Das StVollzG war daher auch 
nichts weiter als zur damaligen Zeit eine "Früh
geburt", die bis heute anhält. Der Prozeß zur 
Selbsttindung hat sein Ende noch nicht gefun
den! Wird dieser weiterhin eine Odyssee der 
Entscheidungsträger sein? 

AlLE 1'1eN50fEN .SIND KLUG; 
OIE ciNE"N VORHeR, 

DIE ANDEREN NACHH€R. 

Strafe als Mittel zur Abschreckung ist heute 
noch imaginäre Vision des Bewußtseins! Die 
Schere im Kopf als Störfaktor wirkt regulativ 
auf eine Forderung der Sanktionsgewalt "Frei
heit nach innen, S~cherheit nach außen" würde 
ein erster Schritt bedeuten. Erst wenn die An
staltsleitung bereit ist, den Inhaftierten einen 
Vertrauensvorschuß zu gewähren (z. B. Abstel
lung auf 2!3 ... ), würden die alten Strukturen 
vom übersteigerten Sicherheits- und Ordnungs
denken zerschlagen. Leider wird wieder mal 
deutlich, daß minelalterliches Denken immer 
noch tief verwurzelt in der Psyche des Men
schen vorhanden ist. Kerker, Halskrause, Kette 
und Kugel am Bein würde auch noch heute 
praktiziert? 

Die unterschwelligen Botschaften lauten ein
deutig, daß die Anstaltsleitung sich eine Struk
turverspricht, die noch einfacher sowie bandli
eber in ihrer Verwaltung ist, mit gleichzeitiger 
Einsparung von Personal. Die beabsichtigten 
rigiden Verschluß7.eiten für die TA IT beweisen 
zuvor dargelegte Annahme. Letztendlich auch 
nichts anderes als eine alte Variante von 
"Zuckerbrot und Peitsche". 

Ob der Mensch diese Qual der Wahl benötigt 
für eine artgerechte Lebensperspektive, ver
mag ich zu bezweifeln! Der Vollzug war ohne
hin bisher nicht in der Lage bzw. bereit gewe
sen, den Inhaftierten eine vernünftige Lebens
perspektive zu vermitteln. An dieser Stelle be
findet sich ein wesentlicher Schwerpunkt für 
eine nötige so7ialadäquate Behandlung. Ge
rade das Leben im Strafvollzug beinhaltet eine 
Vielzahl von Problemfeldern. "Die Drogenpro
blematik''?, oder "Warum nehmen Menschen 
Drogen"? und "ab wann beginnt eine Drogen
problematik"?, sind Fragen, die nicht erst hier 
in der JVA Tegel auftraten. Die Gesellschaft 
hat ähnliche bzw. gleiche Problemfelder mit 
dem Unterschied, daß im Knast eine sehr 
starke Konzentration dieser Problematik vor
handen ist. 

Dieser Tatsache bewußt, macht es auch nicht 
gerade leichter, um vernünftige Betreuungs
und Behandlungsmodelle zu entwickeln. Ge
rade der Sicherheitsgedanke wirkt erheblich 
gegen den gesetzlichen Behandlungsauftrag. 
Der Gedanke, daß aufgrund der Problemkon
zentration eine Zentralisierung in der Pro
blemlösung ermöglicht würde, widerspricht 
sieb. Denn der jetzige Strafvollzug gebraucht 
Restrikiven, die eine nötige Liberalisierung für 
eine angemessene Behandlung unmöglich 
machen. Menschen sollen hier Verhaltenswei
sen erlernen, um eigenverantwortlich Chancen 
der Gesellschaft zu nutzen und ihre Risiken zu 
bestehen! Wie soll Mensch das schaffen, wenn 
dieser bereits in der Freiheit sozial versagt hat 
und der Strafvollzug als Gesellschaft im kleinen 
erhebliche einschneidende Maßnahmen voll
zieht gegen freiheitlich-gesellschaftliche 
Lebensführung und individuelle Weiterent
wicklung? 

Die Anstaltsleitung stellt in ihrem Konzept dar, 
daß nach dem Prinzip von "Zuckerbrot und 
Peitsche" derart Verhaltensweisen begünstigt 
werden sollen, wenn der Knast in lauter kleine 
Welten aufgeteilt wird. Wo es schlechte und 
bessere Wohnbereiche gibt. Da wird impliziert, 
daß der Mensch seine Verhaltensweisen da
nach bestimmt, wo er am meisten Vorteile für 
sieb herausholt. Vergleichend einer Spielart 
"psychosozialer Therapie"! Der Haken ist nun 
mal der, gerade das will man aber erkannt 
haben, daß Therapie nur dann stattfinden 
kann, wenn diese freiwillig gewünscht wird. 

Die von der Anstaltsleitung konzeptionell ge
plante Vollzugsgestaltung in den Häusern U 
und TII ist auf mittelalterliches Denken zurück
zuführen und würde real die Auswirkung 
haben, daß der Mensch mit Leib und Seele ge
quält sowie gebeutelt würde! Noch tiefer kann 
man nun wirklich nicht mehr sinken! 

ln der Sitzung vom 24. Oktober und vom 7. No
vember 1991 des Rechtsausschusses kommt der 
Landesdrogenbeauftragte zu der Feststellung: 
" ... Wie wir alle wissen, ist drese gesellschaft
liche Suchtproblematik nicht lösbar. Ebenso
wenig ist die Drogenproblematik lösbar, sie ist 
nur handhabbar .... " Da liegen gesicherte Er
kenntnisse von Fachleuten vor und diese 
werden zum Teil oder auch ganz unberücksich
tigt gelassen? Wie sehen die Vorstellungen der 

Anst~ltsleitung zu dieser Thematik aus? Einen 
Bereich zu schaffen, wo Drogenabhängige 
durch intensive Behandlung sowie Beratung 
die Möglichkeit erhalten, von ihrer Sucht loszu
kommen? Ansatzweise wird ein Behandlungs
modell vorgestellt, welches allerdings nur spär
lich den gesteckten Vorgaben der Senatsver
waltung für Justiz gerecht wird. Leider reduzie
ren sich die differenzierten Darstellungen von 
Möglichkeiten auf ein bedauerliches Mindest
maß. Als würde die Anstaltsleitung hier eine 
unangenehme und störende Situation kompro
mißweise einräumen? 

Weit fortgeschrittener waren bereits die von 
SenJust gewonnenen Erkenntnisse zur nötigen 
und möglichen Behandlung von Drogenkonsu
menten. Den roten Faden der Behandlung von 
Drogenabhängigen muß man weiter entwickeln 
und schnellstens mit einer vernünftigen Umset
zung beginnen. Die Hoffnung ist daher begrün
det, daß Senlust eine bessere Entscheidungs
tindung vollzieht! Das Schreiben in der Anlage 
von Senlust an die Anstaltsleitung ist überzeu
gend, daß nicht nur pro Forma verändert 
werden soll, sondern konkrete Inhalte verwirk
liehr werden sollen. 

Ein weiterer Schwerpunkt des "Strukturpa
piers" der Anstaltsleitung war die Auseinander
setzung mit dem Wohngruppenvollzug! Hier 
erfreut mal wieder, was die Anstaltsleitung sich 
unter dem Begriff des "Wohngruppenvollzuges" 
vorstellt. Rein theoretisch nach retborischen 
Standards abgeschriebene behandlungsorien
tierte Vorgaben, die der Wohngruppenvollzug 
seit seiner inhaltlichen Definition schon immer 
leisten sollte. Hier steht nichts Konkretes, und 
es wird eine intensive Auseinandersetzung mit 
den Aufgaben und Zielen des Wohngruppen
vollzuges vorgetäuscht?! Ähnliche und zum 
Teil auch gleiche theoretische Inhalte ~ind in 
der Konzeption vom 5.9.1980 (53 E 804(79 
Sdh) der TA V enthalten, welche bereits vor 
genau zehn Jahren erschlossen wurden. Eben
falls sind Inhalte aus der Konzeption für die 
TA IIl/E übernommen? Die Praxis hat bis 
heute anders ausgesehen! Rosaschöne Vor
gaben waren schon immer gut gee~et, "mehr 
Schein als Sein", als halluzinogene Psychodroge 
zu wirken? Das Schlachtschiff des Strafvoll
zuges, die Verwaltung, hat mit allen Tricks und 
Finessen zumeist versucht, jedes vernünftige 
Behandlungsmodell zu untergraben. Der ein
zige Bereich, wo im Ansatz nach den Vorgaben 
der theoretischen Grundlagen eine Anwen
dung zuteil wurde, war der Teilbereich ni/E. 
Ein Bereich, wo das Klientel über Freizügigkei
len verfügt, die es ausnahmslos in den anderen 
Teilanstaltsbereichen nicht gibt. Das soge
nannte "Modell III/E" hat sich bereits mit 
seiner 20jährigen Praxis bewährt. 

Es ist nur zu menschlich, daß es nicht ersicht
lich erscheint, warum Standards nach dem Mo
dell nicht auf andere Räumlichkeiten übertrag
bar wären? Das Modell III!E könnte ohne wei
teres auch in der TA V praktiziert werden, 
wenn man nur wollte? Hoffentlich lassen sich 
die Leute eine Reduzierung ihrer sozialen 
Situation nicht bieten! Ansonsten besteht die 
Gefahr, daß der 1.1.1993 das Verfallsdatum für 
das Konzept IHlE bedeuten würde! 
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Abschließend komme ich zu der Feststellung, 
daß die Anstaltsleitung zwar unter Druck ge
raten war, aber äennoch so wenig wie nur mög
lich verändern wiU. So gut wie alles verwal
tungspraktikabler und übersichtlicher zu 
machen! Wirklich scheint man nicht daran in
teressiert zu sein, jemanden von der Droge 
wegbekommen zu wollen"? Die jetzige Konzep
tion zur "Neustrukturierung" war auch nichts 
weiter als eine Alibifunktion zu verstehen. Da
mit würde man seine "Schuldigkeit" abgetan 
haben! Nach außen würde der Eindruck entste
hen, man hätte mit vielem Aufwand vernünf
tige Lösungsmodelle entwickelt. Einem Voll
zugslaien würde man sicherlich auch täusclien, 
aber nicht uns Inhaftierte und schon gar nicht 
SenJust. 

Intern wird bereits davon ausgegangen. daß es 
sieb bei dem Papier der Anstaltsleitung nur 
noch um ein Arbeitspapier handelt. Es ist auch 
gut 5o (siehe Anlage). SenJust hat bereits die 
Problemaufbereitung nun selber in die Hand 
genommen. Insgesamt ist hoffentlich die jetzige 
Auseinandersetzung für einen begrifflich ein
deutig definierten und differenzierten Straf
vollzug ein "Lichtblick" für eine klare Orientie
rung der im Vollzug befindlichen Personen. 
Das in der Anlage befindliche Schreiben von 
Senlust läßt tatsächlich hoffen! Hier ist zu ent
nehmen und zu erkennen, daß die Anstaltslei
tung nun doch noch in die Pflicht genommen 
wurde. 

Die Vorgaben sind sehr praZtSe und zeugen 
auch mit ihrer inhaltlichen Auseinandersetzung 
von Sachverstand. So wird z. B. impliziert die 
Differenzierung nach Aktualität der Drogen
problematik bei Inhaftierten, die in irgendeiner 
Weise davon berührt waren bzw. immer noch 
sind. Hier würde die Behandlung im Vorder
grund stehen mit dem Sinn der generellen, in
dividuellen Einzelfallprüfung. Tatsächlich 
würde dann die Cb.ance bestehen, daß sowohl 
sozialpädagogisch als auch psychotherapeutisch 
Problemfelder analysiert werden, wonach dann 
eine differenzierte sowie gezielte Behandlung 
erfolgen kann. Der Weg scheint der einzig 
wahre zu sein! 

Aber dennoch bleibt der Zweifel, ob die Ideal
vorstellung auch nur angenähert verwirklicht 
werden kann? Der Strafvollzug, wie wir diesen 
jetzt kennen, würde von Grund auf ein vöWg 
anderer sein! Und nicht zuletzt kann dieser 
Behandlungsanspruch nur mit dem entspre
chenden Kostenaufwand sowie mit dem nöti
gen Fachpersonal ermöglicbt werden! Wie so 
eine Strafvollzugsstruktur aussehen könnte, 
wird in der Konzeption vom 18.11.1992 der 
GJV zur Neustrukturierung der JVA Tegel be
schrieben (siehe auch S. 22). Dort erkennt man 
realistische Momente, die den Strafvollzug 
nicht verschönen! Kein Hotelvollzug und auch 
keinen "fidelen Knast", sondern eine fundierte 
Auseinandersetzung auf der GrundJage des 
Anspruchs der Behandlung! Wird SenJust für 
einen Konsens bereit sein? 

Ersichtlich wird in der Stellungnahme von 
SeoJust deull.ich, daß ein Rückschritt im Sozia
lisationsstatus nicht zu erfolgen bat. Grund
sätzlich wird gefordert, daß eine Verbesserung 
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und Weilerentwicklung der Angebots- und 
Behandlungskriterien zu erfolgen hat. 

Alles in allem sehe ich gute Chancen für eine 
positive Veränderung. Zumindest dürfte sich 
der Anstaltsleiter erst einmal geohrfeigt sehen? 
Vor euphorischen Momenten sei dennoch ge
warnt'? Wie gut oder schlecht es uns immer 
gehen mag, wir dürfen das Hauptziel niemals 
aus den Augen verlieren. Strukturierte Vorga
ben für Behandlung und Umsetzung der Straf
vollzugsgestaltung in einen "offenen Vollzug" 
werden auch weiterhin die Forderungen an die 
Verantwortungsträger sein! Wir fahren jetzt 
Vollzug und hoffentlich diesmal ohne Geister
fahrer! 

Schreiben der Senatsverwallung for Justiz an die 
AnstaJJsleitung der JV A Tegel 

(. . .) 

Zur Vorbereitung auf die Besprechung nehmen 
wir nachfolgend zu einzelnen wesentlichen 
Punkten Ihres Konzeptes Stellung, die aus unse
rer Sicht noch einer eingehenderen Erörtenmg 
bedürfen: 

Die beabsichtigte Trennung von Drogenkonsu
menten und drogenabstinenten Gefangenen als 
zwingende Voraussetzung für eine differenzierte 
Vollzugsgestaltung wird von uns ausdrücklich be
grüßt. Zu überdenken bleibt in diesem Zusam
menhang, ob Ihre Definition, wonach jeder Ge
fangene, bei dem eine ggf. auch Jahre zurücklie
gende BTM-Problematik aktenkundig isl, als 
Drogenkonsument einzustufen und miihin in den 
Häusern 1, n und IIT bzw. im Drogenbereich 
111/E aufzunehmen ist, nicht zu weit geht. Hier 
wäre zu erwägen, ob nicht besser auf eine aktuelLe 
BTM-Problematik abzustellen ist, die im Rahmen 
der Belumdlungsuntersuchung nach § 6 StVollzG 
in der Einweisungsabteilung der JVA Moabit miJ. 
den entsprechenden Konsequenzen diagnostiziert 
werden muß. 

Auch hinsichtlich ihrer Krilerien für die Heraus
verlegung von Gefangenen aus den TeilanstaUen 
V und VJ besteht noch Klärnngsbedarf. Zwar 
wäre es als "ldealvorstel/unlf' schlüssig, Gefan
gene bei einem einmaligen BTM-Mißbrauch so
fort aus den drogenannen Bereichen der beiden 
Teilansfallen zu verlegen. Indessen erscheint es 
im Hinblick auf die erhebliche Zahl von 
Haschischkonsumenten in der Anstalt zweifel
haft, ob dieses theoretisch schlüssige Konzept 
auch praktisch durchführbar ist. Da die !VA 
Tegel trotz des hohen Stellenwerts konsequenter 
Differenzierungskriterien auch zukünftig langfri
stig gehalten sein wird, die Belegungskopazitäl der 
Teilanstalten V und VJ auszuschöpfen, düifte die 
Anstalt gezwungen sein, Haschischkonsumenten 
im Einzelfall auch in diesen Bereichen aufzuar
beiten. Hierbei würde es sich im übrigen um eine 
Aufgabe handeln, die bei Alkohol- bzw. Tablet
tenmißbrauch unstreitig von beiden Teilanstallen 
zu leisten wäre. 

ln diesem Zusammenhang bedarf es weiterhin 
der Prüfung, unter welchen Voraussetzungen Ge
fangene der Teilanstalten V und VJ, die wegen 
BTM-Mißbrauchs nicht in diesen Anstallsberei
chen verbleiben können, in der geplamen "Dro
genvorschaltstation" aufgenommen werden so/-

ten. einerseits erschiene es uns sinnvol~ daß sol
che Gefangene, bei denen eine Behandlungs
mOlivalion noch e"eichbar sein könnte, nicht so
fort in den Regelvollzugsbereichen "verschwin
den", sondern in einem geschützten Bereich ein 
Angebot für eine sachgerechte Aufarbeitung des 
Mißbrauchs erhalten; andererseits würde die Ka
pazität einer oder auch zweier "Vorschaltstatio
nen" mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aus
reichen, wenn dort alle behandlungsbedüiftigen 
Haschischkonsumenten aufgenommen werden 
solllen. Von daher wird es darauf hinauslaufen, 
genauere Vorstellungen des Umgangs mit Gele
genheitskonsumenten von Haschisch einerseits 
und haschischabhängigen Gefangenen anderseits 
zu entwickeln und in diesem Kontext die Bedeu
tung der "Vorschaltstation" zu klären. 

Eine Lösung dieser Frage erscheint uns vorgreif
lieh für die Einschätzung, in welchem Teil der 
Anstalt ein derartiger "Vorschaltbereich" mit der 
entsprechenden Kapazität und lnfrastrnlaur am 
zweckmäßigsten eingerichtet werden sollte. Bei 
der Prüfung der notwendigen Kapazität für einen 
derartigen Bereich müßten im übrigen die Bele
gungskrilerien Berücksichtigung finden, die Hen
von Seefranz in seinem anliegenden Vermerk vom 
15. September 1992 zusammengefußt hat. 

Teilanstalt I 

Der von Ihnen in der Teilanstalt I geplante Auf
nahmehereich erscheint aus unserer Sicht ent
behrlich, da aufgnmd der geplanten eindeutigen 
Festlegung von Belegungskriterien für die einzel
nen Teilanstalten sowohl die Einweisungsabtei
lwzg der !VA Moabit, als auch die offenen An
stalten im Falle erforderlicher (Rück-) Verlegung 
unmittelbar in die für sie zuständige TeilanstaU 
zu verlegen Dieses Prinzip setzt allerdings voraus, 
daß der sachlich zuständige Bereich der JVA 
Tegel zur Aufnahme der Gefangenen nach Maß
gabe vorhandener Haftplätze verpflichtet ist und 
eine Verlegung in einen anderen Bereich erst auf 
der Grnndlage abweichender eigener Erkennt
nisse in Betracht kommt. Das schließt nicht aus, 
einen "Aufnahmebereich" mit einer geringeren 
Kapazität für Gefangene vorzuhalten, die aus 
Gründen fehlender Haftplätze nicht sofort in der 
für sie zuständigen Teilanstalt aufgenommen 
werden können. 

Teilanstalt II! 

In der Sichenmgsstation, deren Existenz auch 
von uns als zweckmäßig und notwendig angese
hen wird, solllen nicht nur Gefangene der Teilan
stalten f, II und lll, sondern auch der übrigen 
Teilanstalten auf Zeit untergebracht werden, so
weil massiven Regelverstößen mit eigenen Mitteln 
in den zuständigen Teilanswlten nicht sach
gerecht begegnet werden konn.lhre anderslauten
den Überlegungen, derartige Gefangene aus den 
Teilanstalten V und VI unbefristet in den Uegel
vollzugsbereichen unterzubringen, erscheinen uns 
nicht zweckmäßig, weil es in Anbetracht der 
&istenz einer Sichernngsstation keinen Sinn 
macht, von dieser liinrichtung Abstand zu neh
men und stau dessen drogenabstinente Gefan
gene aufJ?rund von in anderem Zusammenhang 
begangener massiver und kontinuierlicher Regel
verstöße mit drogenabhängigen Gefangenen zu
sammenzulegen. 



lfinsichtlich der Hinrichtung eines Drogenbe
reichs im /laus lll/E sollle überlege werden, ob 
nicht zwei Sialionen vonuhalten wären. J::s trifft 
zwar zu, daß die bisherigen Erfahrungen gegen 
ein derartiges Erfordernis sprechen; bei der mittel
bis langfristig vonunehmenden Planung muß fe
doch berücksichtige wert!en, daß aufgrunddes mit 
dem Landesdrogenbeauftragten abgestimmten 
Konzepts auch die Arbeit mit nicht behandlungs
motivierten Drogenabhängigen in den Tei/.anstal
ten 1, // und lll durch "Streetwo~· verbessert 
werden so14 so daß mittel- bis langfristig mit einer 
Steigerung der Zahl für den Drogenbereich geeig
neter Gefangener zu rechnen ist. 

Aufgrund der umfangreichen und sehr differen
zierten Aufgabenstellung des Drogenbereichs, die 
sich zusammengeJaßt aus dem Schreiben der 
Senatsverwaltung für Jugend und Familie vom 
26. August 1992 (vgl. dort zu Ziffer 2 bis 4) er
geben, sollte hinsichtlich der Leitungsstruktur ge
prüft werden, ob und inwieweit der Drogenbereich 

verselbständigt werden kiJnnte und durch eine in 
der Drogenarbeit erfahrene Fachkraft geleitet 
werden sollte. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß 
der Leiter eines derartigen Bereichs nicht nur die 
klassischen Leitungsaufgaben, sondern auch die 
Organisation und Koordination der Zusammen
arheil mil dem im Haus lll/E geplanten ßera
/ungszentrum und den externen Drogenbera
rungs- und Therapieeinrichtungen in Verbindung 
mit der Leitung der "Vorschaltstation" zu bewälti
gen hätte. Die von Ihnen geplante Anhindung des 
Drogenbereichs an die Teilanstalt I könnte im 
Hinblick auf die für diese Teilanstalt vorgesehene 
schwierige Gefangenenkliemel in Anbetracht der 
genannten zusätzlichen spezifischen Aufgaben im 
Drogenbereich zu einer Überlastung des Teilan 
swltsleilers 1 führen. 

Aus dem Vorgenannten folgt, daß aus unserer 
Sicht für eine t :rstverbüßerstation für Gefangene 
ohne Drogenproblematik im Bereich lli/ E kein 
Raum ist, zumal eine derarlige Station in diesem 
als Drogenbereich konzipierlen Haus einen 
Fremdkörper darstellte und • wenn überhaupt 
dem Haus V oder VI zugeordnet werden sollte. 

Grundsä/Zf! der VollzugsgestalJung 

Zu den Grundsätzen der VollzugsgestalJung ent
hält Ihr Konzepl noch keine detaillierteren Vor-

Stellungen, wie Sie etwa mit den sog. "cckpfeilern" 
in unserem Schreiben vom 30. /)ezemher fi)<)J 
angedeutet sind. So sind noch keine Überlegun
gen anges1ellt für eine Realisierung von f~angzeil

sprechstunden für drogenabstinente l~angstrafer, 

die Wiedereinführung von Besuchersprechstun
den in den Pavillons der Teilanstalten V und VJ 
sowie fiir eine großzügigere Erleilung von l:."inzel
fernsehgenehmigungen zwischen den Hereichen V 
und VJ einerseits und den Regelvollzugsbereichen 
I bis 11!, andererseiis erscheint auch uns als not
wendig, indessen dürfte es problematisch sein, 
das Gefälle nahezu ausschließlich durch eine 
drastische Versclzlechterung des gegenwänigen 
Vollzugsstandards in den Altbereichen zu bewir
ken. Diese Planung würde die Fonemwicklung 
von Grundsätzen des Behandlungsvollzuges in 
den Teilanstalten V und V] verhindern, weilnur 
marginale Verbesserungen in Rede stünden und 
zugleich für die Teilansrallen I, 1I und lll eine 
Rückentwicklung zu Prinzipien des früheren "Ver
wahn•ollzuges" begünstigen. 

Im einzelnen: 

Neben den für die Bereiche V und VJ in Aussicht 
genommenen Maßnahmen fehlen noch konkre1e 
Vorschläge zu quamitativenund qualitQ/iven Ver
besserungen des Freizeitangebots, die unbedingt 
erforderlich erscheinen, um die Molivalion zur 
Drogenabstinenz bei den Gefangenen zu erhalten. 

Da sich auch der sog. "Rege/vollzug" in den AU
bauten der Anstalten an den Zielvorgaben des 
Strafvollzugsgesetzes auszurichten hat, muß es 
vorrangiges Ziel von Neustrukturien.mgsmaßnah 
men sein, wie der gegenwärtige Vollzugsswndard 
rticht nur gehalten, sondern unter Behandlungs
aspekten verbessert werden kann. Vor diesem 
Hintergrund begegnet die geplante Reduzierung 
von Freistunden in diesen Bereichen in Verbin
dun§. mit längeren Einschlußzeilen erheblichen 
Bedenken. Einem subkulturellen Klimu auf den 
Stationen müßte während der Freizeiten nicht 
durch verkürzte Aufschlußzeiten, sondern mittel
bis langfristig mit einem quantitativ und qualita
tiv verbesserten Freizeilangebot begegnet werden. 

Die Hinrichtung regelmäßiger Gesprächs- und 
Beratungsangebote durch einen festen extemen 
Mitarbeiter pro Anslall für tatsächlich bzw. ver
meintlich unmotivierte 81M-uhhängige Gefan
gene (Sireetwork) kann nur Früchte tragen, wenn 

uuch die Vollzugsgestaltung in den Altbereichen 
von dem Behandlungsgedanken getragen ist. Die 
Vors1ellung, durch eine quasi sanktionierende re
striJ..:tive Vollzugsgestaltung den Leidensdruck der 
Gefangenen und damit eine Motivation zur Ver
haltensänderung zu erzeugen und zu erhöhen, ist 
empirisch nicht zu hallen. Vielmehr isl zu be
fürchten, daß die verbleihenden reduzierlen Frei
räume um so intensiver für subkultureile Aktivi
täten mißbraucht werden, da die Gefangenen auf
grund eines durch Restriktionen gekennzeichne
ten Vollzuges in ihrer Oppositionshaltung be
stärkt werden und keinerlei behandlungsorien
tierte Anreize haben, ihre Rolle zu unterfragen. 

Einzelfernsehgenehmigungen sollten nicht als 
eine "Belohnung' für eine aktive Mitwirkung an 
der Erreichung des Vollzugszieles in Erwägung 
gezogen werden, sandem überall da zum Zuge 
kommen, wo sie integraler Bestandteil eines um
fassenden Behandlungskonzeptes sind. Die Be
fürchtung, daß dann statt der Teilnahme an 
Gruppenangeboten nur noch ferngesehen würde, 
wird so nicht geteilt, da die Zeiten von Gruppen
angeboten und von begehrten Fernsehsendungen 
nicht unbedingt deckungsgleich sind. Im übrigen 
muß es der mündigen Entscheidung des Gefange
nen obliegen, ob er Behandlungsangebote an
nimmt oder aber ihm bekannte mögliche negative 
Konsequenzen des weiteren Vollzugsverlaufs (z. 
B. im Hinblick auf Prognoseemscheidungen) in 
Kauf nehmen will. 

Rechtlich wäre die Ennöglichi.Ulg von Einzeifern
sehgenehmigungen in den strukturierten Berei
chen zu halten, indem konzeptionell begründe1e 
Privilegien für drogenabstinente Gefangene als 
Ausnahmetatbestand im Sinne des § 69 Abs. 2 
StVollzG angesehen wird. 

Die Rückverlegung der Sprechstunden in die 
Pavillons der Teilanstalten V und VI erscheint 
uns ebenfalls dringend notwendig. Die ursprüng
liche Annahme, daß die SprechsiUnden im 
Sprechzentrum ll!lll ohne quantitative und qua
litative Beeinträchtigung abgewickelt werden 
könn(en, hat sich nichl erfüllt. N eben den mmo
sphärischen Vorleiten der Pavillons als Mosaik
stein einer privilegierten Vollzugsgestalwng in den 
Teilansta/zen V und VJ spricht für eine Rückver
legung der Sprechstunde die Erfüllung einer Zu 
sage im politischen Raum. 

Hinsichtlich der Langzeitsprechstunden für dro
genabstineme Langstrafer bedaif es ebenfalls 
noch konkreter Überlegungen, wie derarlige Maß
nahmen möglichst kunfriscig umgesetzt werden 
kiJnnen. Abgesehen · davon, daß wir zu diesem 
Thema dem Petitionsausschuß gegenüber be
richtspflichzig sind, sprechen auch inhaltliche 
Gesichtspunkte einer Verbesserung der Vollzugs
gestaltung für die Ausdehnung des in der Sozial
therapeutischen Ansta/1 mit Erfolg erprobten 
Modells. 

( ... ) 

Allen nQch ein frohes Weihnachtsfest und fürs 
nächste Jahr wünsche ich keinem eine Drogen
sucht (siebe auch Titelbild)! 

Haos-Joachim Fromm 
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A) Vorbemerkung 

Mein Thema weist zwei Besonderheiten auf: 
Erstens ergibt sich die Bedeutung meines The
mas auch aus der Notwendigkeit einer HJV/ 
AIDS-Prävention im Strafvollzug. Zweitens 
weist es vergleichsweise wenig frauenspezi
fische Aspekte auf, weshalb ich im folgenden 
eher egalitär als kompensatorisch argumentie
ren werde. 

leb will zunächst das Problem des intravenösen 
(i.v.) Drogengebrauchs im Strafvollzug und die 
typischen Reaktionsformen des Strafvollzugs 
auf dieses Problem beschreiben. Abschließend 
werde ich die Forderungen, die sich für mich 
aus der Situationsanalyse ergeben, darstellen. 

B) Der i.v. Drogengebrauch 
im Strafvollzug und HIV
Infektionsgefahren 

Einigkeit besteht noch insoweit, daß vor allem 
die gemeinsame Benutzung unsteriler Spritz
bestecke beim Fixen die wohJ relevanteste 
Übertragungsmöglichkeit darstellt. Das Infek
tionsrisiko ist in erster Linie davon abhängig, 
mit wievielen Personen man Spritzbestecke 
teilt, wie oft man dies tut und wie-viele der Mit
benutzer bereits infiziert sind. Selbst wenn man 
aus verständlichen Gründeo nicht alle Fragen 
nach Art und Umfang des i.v. Drogengebrauchs 
im Strafvollzug beantworten kann, lassen einige 
neuere Untersuchungen doch eindeutige 
Schlüsse zu. So belegen mehrere Studien eine 
enge Korrelation zwischen der Verbreitung von 
HIV-Infektionen und einem Aufenthalt im 
Strafvollzug (1). Die HIV-Prävalenz von haft
erfahrenen Frauen ist mehr als dreimal so 
hoch, wie die einer Vergleichsgruppe ohne 
Hafterfahrung (2), wobei der Anteil der Dro
genabhängigen bei inhaftierten Frauen erbeb
lieb höher als bei inhaftierten Männern ist (3). 
Wir wissen auch, daß etwa ein Drittel bis die 
Hälfte derjenigen, die vor ihrer Inhaftierung 
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Drogen gespritzt haben, dies im Gefängnis 
fortsetzen (4). Da Nachschubprobleme insbe
sondere bei Heroin - von regionalen und zeit
lichen Schwankungen abgesehen - kaum zu be
stehen scheinen (5), Spritzen aber seltene, ver
botene Gegenstände in Gefängnissen sind, 
wird der Strafvollzug zu Recht für i.v. Orogen
gebraucherinnen als einer der riskantesten 
Aufenthaltsorte bezüglich einer HIV-Infektion 
bezeichnet. 

C) Die Reaktionen der 
Justizverwaltungen 

Angesichts der Bedeutung einer wirksamen 
HlV/AIDS-Prävention auch im Strafvollzug·ist 
immer wieder die Forderung nach Ausgabe von 
Einwegspritzen erhoben worden (6). Die 
Justizministerien und Strafvollzugsverwaltun
gen haben sieb bisher bei ihrer Ablehnung der 
Forderung derselben stereotyper Argumenta
tionsmuster bedient, die vor einigen Jahren 
auch außerhalb des Strafvollzuges noch vertre
ten wurden. 

I. Argumentationsmuster: 

Das Problem wird gekugnet. 

Ein typisches Beispiel für die Problemleug
nung, die von zahlreichen Vollzugsverwaltun
gen leider immer noch betrieben wird, ist im 
Endbericht der AIDS-Kommission des Deut
scben BuQdestages wiedergegeben, wo es iro
nisch beißt: "Nach Mitteilung des Justizministers 
des' Landes Nordrhein-Westfakn soll es dem 
Justizvollzug dieses Landes gelungen sein, 'das 
Einbringen von Rauschgift nahezu ausschließlich 
auf Haschisch in geringen Mengen zu begrenzen. 
Heroinfunde waren äußersz .selten"' (7). Eine 
nicht ganz so krasse Form der Problemleug
nung wird deutlich in der Hoffnung, der Straf
vollzug könne dem "needle-sharing" erfolgreich 
entgegenwirken, "indem er Gefangene beobach·· 
tel, Verdächtige häufig kontrollien und für 
Gefangene keine Gelegenheil schafft, ungestön 
Spritzbestecke umgehen zu lassen" (8). 

Unter dem Motto, daß nicht sein kann, was 
nicht sein darf, entledigt sich der Vollzug mit 
dieser Reaktion jeglicher Verantwortung für 
effektive HIV/AIDS-präventive Maßnahmen. 
Die Tabuisierung des Drogenproblems oder 
die Hoffnung auf repressive Lösungen ist durch 
nichts zu rechtfertigen und kann für die i.v. 
Drogengebraucherinnen im Strafvollzug töd
lich sein. 

2. Argumentationsrouster: 

Verbole werden mobilisien. 

Lange Zeit wurde vertreten, daß die Abgabe 
von Einwegspritzen an Gefangene nach § 29 I 
Ziffer 10 BtMG strafbar sei und deshalb nicht 
in Frage komme. Obwohl dies in der juristi
schen Literatur wohl eher eine bloße Minder
meinung war, wirkte sich die Behauptung der 
Strafbarkeit wie ein Diskussionsverbot aus, das 
alle weiteren Überlegungen verbat. Dieser Ar· 
gumentation ist durch eine Änderung des § 29 
BtMG endgültig der Boden entzogen worden: 
"Die Abgabe von sterilen Einmalspritzen an Be
täubungsmittelabhängige stellt kein Verschaffen 
einer Gelegenheil zum Verbrauch" von Betäu
bungsmitteln dar (9). Damit kann das 
Strafrecht nicht länger als "Hindernis einer sinn· 
vollen AIDS-Prophylaxe" (10) mißbraucht und 
die Diskussion um die Vergabe von Einmal
spritzen mehr gesundheitspolitisch orientiert 
werden. 

Als weiteres- wenn auch nicht strafrechtliebes
Verbot wird das Vollzugsziel des§ 2 StVollzG 
angeführt, wonach es die Aufgabe der Voll
zugsbehörden sei, Drogenabhängigen zu hel
fen, sich von ihrer Sucht zu befreien, statt sie in 
ihrer Sucht zu unterstützen. Häufig wird in die
sem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, 
daß den Vollzugsbediensteten eine Spritzen
vergabe nicht zu vermitteln sei. Ob aber das 
Verbot der Abgabe von Einwegspritzen das 
Ziel eines drogenfreien Lebens fördert, ist 
mehr als fraglich. Vielmehr könnte eine (auch) 
durch die Abgabe von Spritzen bewirkte Ent
tabuisierung des Drogenproblems dazu führen, 
daß realistischere, niedrigschwellige Behand
lungskonzepte im StrafvoUzug angeboten wer-



den, die eher als rigide Abstinenzgebote eine 
Motivation zum Ausstieg schaffen würden (11 ). 
Die bisherige Praxis, drogenabhängige Gefan
gene einem repressiven Sondervollzug zu un
terwerfen, hat nur die Einbindung der betroffe
nen Gefangenen in die Drogensubkultur geför
den, Therapiemotivationen behindert und zu
dem ihr Ziel, zwangsweisen Entzug durchzuset
zen, verfehlt. Die Erfolglosigkeit der bisherigen 
Bemühungen dürfte den Bediensteten nicht 
verborgen geblieben sein, so daß die Notwen
digkeit einer Änderung zu vermitteln sein 
müßte. 

3. Argumentationsmuster: 

AuemaJiven werden propagiert. 

Gegen die Abgabe von Einwegspritzen wird 
immer wieder angeführt, daß erfolgverspre
chende Alternativen zur Verfügung stünden, 
wobei insbesondere auf die Möglichkeit der 
Abgabe von Desinfektionsmitteln hingewiesen 
wird. Doch abgesehen von den bisher teilweise 
unklaren gesundheitlichen Nebenwirkungen 
durch Rückstände von Desinfektionsmitteln an 
Spritzbestecken spricht gegen diese Alternative 
vor allein, daß die wenigen, häufig benutzten 
Spritzen stumpf werden und dadurch bei der 
Injektion Verletzungen verursachen. Es kommt 
hinzu, daß sich der Vollzug auch mit der Aus
gabe von Desinfektionsmitteln schwer tut, da 
er hierdurch implizit den Drogengebrauch in 
der intravenösen Form als Problem anerken
nen würde. Deshalb bleibt es hinsichtlich dieser 
Alternative meist bei Absichtserklärungen oder 
der Versicherung einer wohlwollenden Prüfung 
(12). 

Auch die immer häufiger praktizierte Metha
donbehandlung im Strafvollzug sollte nicht 
gegen eine Spritzenvergabe ausgespielt wer
den, da schon die restriktiven NUß-Richtlinien 
garantieren, daß auch in Zukunft nur wenige 
Gefangene in den "Genuß" einer Substitutions
behandlung kommen werden. Bei allen diesen 
Alternativen gilt: Methadonvergabe, Abgabe 
von Desinfektionsmitteln und Einwegspri12en 
schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern 
ergänzen einander (13). 

4. Reaktionsmuster: 

Der Lösungsvorschlag wird geprüft, aber ver
woifen. 

Dieses Argumentationsmuster führt unter
schiedlichste Argumente gegen eine Spritzen
vergabe an und versucht so, den Status quo zu 
retten. 

So wird etwa behauptet, die gemeinsame 
Benutzung von Spritzbestecken sei auf eine 
Ritualisierung im Drogenmilieu zurückzufüh
ren und folg.lich durch eine Ausgabe von Ein
wegspritzen nicht zu beeinflussen. Neuere Un
tersuchungen belegen demgegenüber, daß sol
che Rituale weitgehend der Vergangenheil an
gehören und Verhaltensänderungen durch eine 
Spritzenvergabe gefördert werden können (14). 

- Weiter wird vorgebracht, in der Abgabe von 
Einwegspritzen könne eine Aufforderung zum 

(i.v.) Drogenkonsum gesehen werden, wodurch 
Art und Menge des Drogenkonsums verändert 
würden. Derartige Spekulationen haben sich 
außerhalb des Strafvollzugs nicht bestätigt. 
Durch die Abgabe von Einwegspritzen ist es 
dort weder zu einem Anstieg- des Drogenkon
sums bzw. der Anzahl der Drogengebraucher
Innen noch zu einem Umstieg von anderen 
Konsummustern zum Injizieren gekommen 
(15). 

5. (zukünftiges) Reaktionsmuster: 

Grundsätzliche Bereiischaft zur Abgabe von 
SpriJzen, aber unüberwindliche praktische 
Schwierigkeiten verhindem eine Umsetzung. 

Zur Lösung praktischer Fragen bei der Abgabe 
von Einwegspritzen kann ich wenig beitragen. 
Ein Erfolg wäre einer Abgabe aber sicherlieb 
nur beschieden, wenn eine ausreichend leichte 
und anonyme Zugänglichkeil gesichert wäre. 
Durch Spritzenaustauschmodelle über den An
staltsarzt oder Automaten könnte zumindest 
eine gefahrlose Entsorgung gewährleistet und 
die Menge vorhandener Spritzen konstant ge
halten werden. Insoweit kann ich nur die pro
beweise Einführung unterschiedlicher Abgabe
modelle empfehlen, deren Evaluation ge
sicher!e Erkenntnisse bringen würde. 

D) Fazit 

Die Justi7.ministerien und Vollzugsbehörden 
müssen Abschied nehmen von einer "vorder
gründigen Rauschgiftbekäropfungsmentalität" 
(Kreuzer), die kontraproduktiv ist und in den 
Gefängnissen täglich neue Opfer fordert. Der 
Strafvollzug darf nicht von akzeptierenden 
Tendenzen in der Drogenpolitik abgekoppelt 
werden. Deshalb gilt, was schon die AIDS
Koromission des Deutseben Bundestages, die 
WHO - Regionalbüro Europa - (16) und zahl
reiche Fachleute ( 17) gefordert haben: Im 
Rahmen eines realistischen HIV/AIDS-Prä
ventionskonzeptes ist den Gefangenen die 
Möglichkeit zu eröffnen, sieb sterile Einweg
spritzen zu beschaffen. 
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Im Anschluß an eine Studie zur verweigerten 
Umsetzung gerichtlieber Entscheidungen durch 
Strafvollzugsbehörden (Lesting/Feest 1987) 
führten im wesentlichen Johannes Feest und 
Peter Selling eine von der DFG geförderte Un
tersuchung zur Effektivität des Rechtsschutzes 
in Gefängnissen durch. Einige Ergebnisse die
ser Untersuchung werden kurz dargestellt und 
die daraus zu ziehenden rechtspolitischen For
derungen erörtert. 

I) Effektivität des Rechtsschutzes 

Auch wenn man nicht so weit gebt, den Rechts
schutz in einer totalen Institution für eine Qua
dratur des Kreises zu halten, leuchtet ein, daß 
es für Gefangene riskant sein kann, bei den 
Gerichten Rechtsschutz gegen belastende 
Maßnahmen der Justizvollzugsanstalten zu 
suchen. Dennoch werden allein über 1400 Fälle 
pro Jahr vor den Oberlandesgerichten verhan
delt, und das obwohl durch das Strafvollzugsge
setz die StrafvoUstreckungskammern als untere 
Instanz und Filter eingeführt wurden. Die er
staunliche Inanspruchnahme des Rechtsweges 
sagt aber noch nichts über die Effektivität des 
Rechtsschutzes aus. Beurteilt man die Effekti
vität durch den Ver[ahrensausgang, muß man 
feststellen, daß Erfolge von Gefangenen vor 
Gericht äußerst selten sind. Die Totalerhebu.ng 
von Feest/Selling für das Jahr 1986 zeigt, daß 
Gefangene nur in etwa 3,5 % aller vor den 
Oberlandesgerichten verhandelten Strafvoll
zugsfälle gewinnen (Selling/Feest 1990, S. 171). 
Diese seltenen Erfolge konz-entrieren sich dar
überhinaus bei einigen wenigen langzeitinhaf. 
tierten Vietfachprozessierern. Während es die
sen 'Rechtsschutzprofis' gelingt, erbeblich 
höhere Erfolgsquoten zu erzielen, bat die 
große Masse der kurzzeitiger inhaftierten Ge
Jegenbeitsprozessierer praktisch keinerlei 
Chancen, gerichtliche Erfolge vor einem Ober
landesgericht zu erzielen. Bei einem Erfolg 
eines Gefangenen vor der StrafvoUstreckungs
kammer können die Anstalten mit der Ein· 
legung eines Rechtsmittels in aller Regel zu
mindest verhindern, daß der Gefangene noch 
in den Genuß des Erfolges kommt. 

Die meisten Rechtsbeschwerden der Gefan
genen scheitern schon an der Zulässigkeits-
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sehranke des § 116 I StVollzG. Wird aber eine 
von einem Gefangenen eingelegte Rechts
beschwerde für zulässig erklärt, bat sie die glei
chen Chancen wie eine von der Verwaltung 
eingelegte Recbtsbeschwerde, auch für begrün
det gehalten zu werden. Allerdings bestehen 
hier wie bei der Dichte des höchstrichterlieben 
Rechtsschutzes bemerkenswerte Unterschiede 
zwischen den Bundesländern. Während in 
Nordrhein-Westfalen die Oberlandesgerichte 
überwiegend die Strafvollstreckungskammern 
zugunsten der Verwaltung korrigieren, stellen 
sie insbesondere in Berlin, Rheinland-P!alz 
und Niedersacllsen ein Korrektiv für die Ge
fangenen dar (Feest/Selling 1988, S. 260). 

Aber selbst wenn die Gefangenen vor Gericht 
obsiegen, gestaltet sich die Umsetzung der Ent
scheidungen nicht immer problemlos: Die von 
Gefangenen gewonnenen Gerichtsentschei
dungen führen zwar nur ausnahmsweise zu 
offener oder direkter Renitenz der Vollzugsan
stalten (vgl. zur Ausgangsthese Lesting/Feest 
1987). Allerdings versuchen die Anstalten 
immer wieder, insbesondere durch Ausnutzung 
gesetzlich bzw. richterlich eingeräumter Ermes
sens- und Beurteilungsspielräume, Gefangene 
indirekt um die Früchte ibrer juristischen Er
folge zu bringen. 

Diese Spielräume werden nicht selten von den 
Anstalten in schikanöser Weise gegen unlieb
same Gefangene genutzt. Problemlose Umset
zungen von Gerichtsentscheidungen deuten 
demgegenüber darauf hin, daß kein wirklieber 
Konflikt zwischen Gefangenem und Anstalts
leitung vorlag, weil beispielsweise beide Seiten 
an der gerichtlichen Aufhebung einer Verwal
tungsvorschrift interessiert waren, oder daß die 
Anstalt durch den Verfahrensablauf so viel 
Zeit gewonnen hat, daß die begehrte Maß
nahme nunmehr mit ihren Inter~ssen vereinbar 
ist. 

Das Fazit aller Bemühungen, durch eine Ver
recbtlichung die Effektivität· des Rechtsschut
zes für Gefangene zu verbessern, kann nicht 
positiv ausfallen: Die Vollzugsverwaltungen 
konnten lange Zeit eine gesetzliche Regelung 
des Strafvollzugs verhindern und sieb nur 
schwer von· der Rechtsfigur des besonderen 
Gewaltverhältnisses trennen. Man gewinnt den 

Eindruck, daß die Anstalten, anstatt die kon
krete Rechtserfahrung der Gefangenen im Ge
fängnis in ihrer Bedeutung für deren Einstel
lung zum Recht (Wagner 1976, S. 243) zu be
rücksichtigen, nach wie vor versuchen, ibre tra
ditionelle Entsclleidungsfreibeit möglichst zu 
bewahren und Vollzugsmaßnahmen einer 
externen rechtlieben Kontrolle zu entziehen. 

Qualitative Analyse zeigt eine Vielzahl von 
Mechanismen, mit deren Hilfe Justizvollzugs
anstalten Gefangene zu einem vorsichtigen Ge
brauch des Rechtsweges veranlassen bzw. des
sen erfolgreiches Beschreiten verhindern kön
nen. Durch Druckausübung auf den Gefange
nen und potentiellen Prozeßgegner, durch eine 
bis zur faktiseben Verfahrensherrschaft (selbst 
gegenüber dem Gericht) reichende Defini· 
tionsmacbt über den Sachverhalt und den 
Streitgegenstand, durch Streckung des Verfah
rens ('auf Zeit spielen') und durch den Einsatz 
ihrer überlegenen Rechtskompetenz gelingt es 
den Anstalten nicht nur, das Ausmaß der Justi
tiabilität vollzuglieber Entscheidungen zu be
einflussen, sondern im Regelfall auch die ge
richtliche Auseinandersetzung siegreich zu be
enden. Angesichts des Macht· und Kompetenz
gefälles zwischen den Streitenden erweist sich 
die totale Institution Strafvollzug somit nicht 
nur als relativ resistent gegenüber Verrecbtli
cbungsbemühungen, sondern zugleich das ge
genwärtige Rechtsschutzsystem als weitgehend 
ineffektiv. 

II) Rechtspolitische 
Folgerungen 

1. Reduzierung der Entscheidungsmacht 
der Anstalten 

Eine wirksame gerichtliche Kontrolle der An· 
staltspraxi~ und damit ein effektiver Rechts· 
schutz für Gefangene scheitert in erster Linie 
an der die richterliche Kontrolldichte reduzie
renden Normstruktur des Strafvollzugsgeset
zes, durch. die den Anstalten zu große Defini· 
tions- und Entscheidungsspielräume belassen 



werden. Gegenüber den wenigen Vorschriften 
des Strafvollzugsgesetzes, in welchen den Ge
fangenen unmittelbare, gerichtlich einklagbare 
Rechte eingeräumt wurden, dominieren Gene
ralklauseln, unbestimmte Rechtsbegriffe und 
Ermessensvorschriften. 

Zu dieser Normstruktur kommt die Tendenz 
der obergerichtlieben Rechtsprechung, den An
stalten Beurteilungsspielräume zuzubilligen, 
deren volle gerichtliche Nachprüfung verneint 
wird. Ohne eine "legislatorische Präzisierung 
der Rechte der Gefangenen" (Wagner 1976, S. 
257) wird es keinen, Artikel 19 Abs. 4 Grund
gesetz entsprechenden, effektiven Rechts
schutz geben. ln diesem Sinne wird es beispiels
weise darum gehen, die Lockerungsvorschrif
ten so umzugestalten, daß im Regelfall eine ge
setzlich abgesicherte, zeitlich gestaffelte Auto
matik der Lockerungserteilung eingreift. 

2. Verbesserung des gerichtlichen 
Rechtsschutzes 

Angesichts der überragenden Bedeutung des 
Zeitfaktors für den Verlauf und das Ergebnis 
der rechtlichen Auseinandersetzungen zwi
schen Anstalt und Gefangenem sowie für die 
von den Anstalten eingesetzten Strategien ist 
eine Verbesserung des Rechtsschutzes insbe
sondere von einer Verkürzung der Verfahrens
dauer zu erwarten. Die relativ hohe Zahl von 
Rechtsbeschwerden zeigt zwar, daß nicht alle 
Gefangenen-die Länge des Rechtsweges über 
die Strafvollstreckungskammern zu den Ober
landesgerichten scheuen. Die mit der Länge 
des Rechtsweges verbundene faktische Be
schränkung (zumindest) des (höchstricbterli
chen) Rechtsschutzes auf Gefangene mit länge
ren Strafen erscheint uns aber weder rechtspo
litisch sinnvoll noch verfassungsrechtlich unbe
denklich. 

Als eine Maßnahme zur Verkürzung der Ver
fahrensdauer sollte das in einigen Bundeslän
dern obligatorische Verwaltungsvorverfahren 
zumindest durch ein fakultatives ersetzt, wenn 
nicht ganz abgeschafft werden. Die Zweckmä
ßigkeit eines Vorverfahrens wird schon seit 
längerer Zeit bestritten, da sich seine Vorteile 
(umfassende Rechts- und Zweckmäßigkeits
kontrolle der anstaltliehen Maßnahme gegen
über dem Gefangenen durch die Aufsichtsbe
hörde, Klärung des Streitgegenstandes etc.) als 
theoretisch erwiesen haben und die Erfolgs
quoten so gering sind, daß der bloße Verzöge
rungseffektlängst in den Vordergrund getreten 
ist. Die subtilen Kontrollmöglichkeiten, die ein 
Vorverfahren den Aufsichtsbehörden gegen
über den Anstalten bietet, können allein die 
Beibehaltung dieses Verfahrens nicht rechtfer
tigen. 

Zur Verkürzung der Verfahrensdauer könnte 
beispielsweise auch die Einführung einer obli
gatorischen mündlichen Verhandlung bzw. An
hörung statt eines langen schriftlichen Verfah
rens beitragen. Die Forderung nach einer 
mündlichen Verhandlung ist bisher vorwiegend 
zur Kompensation der meist un7.ureichenden 
schriftlieben Artikulationsfähigkeit der Gefan
genen erboben worden. Wir erwarten darüber 

hinaus von dieser Verfahrensäoderung, daß sie 
insbesondere aus der Sicht des Gefangenen zu 
e iner Präzisierung des Streitgegenstandes führt 
und besser als die oft folgenlosen Fristsetzun
gen durch die Gerichte den zeitraubenden 
Austausch von Schriftsätzen beschränken und 
zu einer zügigen Sachentscheidung beitragen 
kann. 

Daneben muß der einstweilige Rechtsschutz 
verbessert werden. Dessen Effektivität könnte 
beispielsweise hinsichtlich belastender Maß
nahmen dadurch gesteigert werden, daß - wie 
im Verwaltungsrecht- die aufschiebende Wir
kung einer Anfechtungsklage als gesetzliche 
Regel und die Anordnung des sofortigen Voll
zuges als die Ausnahme normiert würden. Nur 
so könnten irreparable Rechtsverletzungen des 
Antragstellers in der Regel ausgeschlossen und 
nur ausnahmsweise in Kauf genommen wer
den, wenn "ein höher zu bewertendes Inter
esse" am sofortigen Vollzug besteht (BVerfG v. 
25.7.1989-2 BvR 896/89). 

3. Brauchen wir unabhä ngige Schieds· 
stellen oder Strafvollzugs beauftragte? 

Bemühungen um eine Effizienzsteigerung des 
Gefangenenrechtsschutzes sollten allerdings 
nicht allein ·auf die vorgeschlagenen gesetzli
chen Änderungen setzen. Angesichts der sozia
len Dimension zahlreicher (Rechts-) Konflikte 
im Strafvollzug, der durch eine weitere Ver
rechtlichung und 'Vergerichtlichung' nur unzu
reichend Rechnung getragen würde, der feh
lenden Rechts- und Handlungskompetenz vie
ler Gefangener und der in unserer Untersu
chung beschriebenen Reaktionsweisen der An
stalten muß verstärkt über außergerichtliche 
Konfliktlösungen und informcllere Verfahrens
weisen nachgedacht werden. Doch wer soll 
Träger dieser Veränderungen sein und die 
neuen Aufgaben wahrnehmen? 

Die großen Erwartungen, die bei den Vorar
beiten zur Strafvollzugsreform auf die Tätigkeit 

des Richters (auch als Mediator) gesetzt wur
den, konnten nicht e.ingelost werden: "Die 
Hoffnung, der Vollzug werde in dem krimino
logisch und pönologisch gründlich informierten 
und erfahreneo Richter einen sachkundigen 
Berater, die Gefangenen aber einen konti
nuierlichen Begleiter finden, hat sich nicht er
füllt" (Rotthaus NStZ 1990, S. 169). ln der Pra
xis hat sich außerdem gezeigt, daß selbst der 
willige Richter durch eine kompensatorische 
Verfahrensleitung die Effizienz des Rechts
schutzes für den Gefangenen nur wenig verbes
sern kann und die Vollzugsbehörden der Me
diation eines Richters ablehnend gegenüber
stehen (Kammann 1991, S. 200 ff, 214). Auch 
Rotthaus betont die "Vorzüge des Mediators 
vor dem Judex'' (a. a. 0.), und macht zugleich 
deutlich, daß Sozialarbeiter oder sonstige An
staltsbedienstete aufgrund ihrer Parteirolle 
letztlich als Berater oder Schiedsrichter aus
scheiden, während die Petitionsausschüsse 
diese Funktionen nur in einzelnen Fällen wahr
nehmen (können). 

Auch der nach Presseberichten über unsere 
Untersuchung geäußerte beschwichtigende 
Hinweis auf die Existenz von Anstaltsbeiräten 
(Landtag NRW, Drucksache 11/1822) vermag 
die Forderung nach Schiedsstelleo oder Über
legungen zur Einführung eines Strafvollzugsbe
auftragten nicht zu entkräften. Vielmehr hat 
sich die schon vor dem lokrafttreten des Straf
vollzugsgesetzes geäußerte Befürchtung be
wahrheitet, "daß der Beirat in der Praxis keine 
Bedeutung erlangen und nur eine schattenhaft
formale Alibifunktion erfüllen" werde (Roxin 
1974, S. 126). Darüber hinaus sind Anstaltsbei
räte vom Gesetz her für die hier geforderten 
Aufgaben nicht vorgesehen und ihre Auswahl 
durch die Justizverwaltungen läßt starke Zwei
fel an ihrer Unabhängigkeit aufkommen (vgl. 
AK-StVollzG-Feest/Hoffmann § 162 Rz. 6). In
sofern doku.mentiert auch die von Gerkeo 
(1986, S. 270 ff) vorgeschlagene Neudefinition 
der Beiratsaufgaben eher die negative Bilanz 
der bisherigen Arbeit dieser Gremien, als daß 
sie eine Effektivierung der Beiratstätigkeit im 
Hinblick auf Schieds- und Kontrollfunktionen 
verspricht. Aus diesem Grunde muß die alte 
Diskussion über den Ombudsmann oder Straf
vollzugsbeauftragten wieder aufgenommen 
werden. 

Bereits vor der bundesweiten Einführung von 
Anstaltsbeiräten war die Frage erörtert 
worden, ob an Stelle oder ergänzend zu den 
Beiräten ein Vollzugsbeauftragter eingeführt 
werden sollte (vgl. Gerken 1986, S. 270 m. w. 
N.) . Überlegungen in diese Richtung könnten 
an die ausländischen Erfahrungen mit der In
stitution des Ombudsmann anknüpfen. Dabei 
muß allerdings bedacht werden, daß es anders 
als in einigen Staaten der USA (im Jahre 1981 
in Minnesota, Connecticut, Iowa, Kansas, 
Micbigan und Oregon) und in Kanada nirgend
wo in Europa, also auch nicht in Großbritan
nien oder Skaodinavien spezielle Ombudsleute 
für Gefangene gibt. Auch sind die Institutionen 
international höchst verschieden organisiert 
und mit unterschiedlieben Kompetenzen und 
Rechten ausgestattet (Anderson 1981). Deo
noch lohnt der bilanzierende Vergleich, wobei 
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im Rahmen unserer Untersuchung natürlich 
von besonderem Interesse ist, was ein Ombuds
mann nach den vorwiegend skandinavischen, 
aber auch den späteren anglo-amerikanischen 
Modellen zur Verbesserung des Individual
rechtsschutzes beitragen kann und welche Stel
lung er gegenüber Gerichten und kontrollier
ten Behörden einnimmt. 

Danach ergibt sich, daß der Ombudsmann die 
Gerichtsbarkeit nicht verdrängen oder gar er
setzen soll. Vielmehr kommt ihm unter dem 
Aspekt des Rechtsschutzes die Aufgabe zu, die 
Rechtsprechung zu ergänzen, d. h. ihre Mängel 
aus.zugleichen. Im Gegensatz zu den begrenz
ten Möglichkeiten der Gerichte soll er in der 
Lage sein: 

- nicht nur Ausschnitte des Verwaltungshan
deins seiner Kontrolle zu unterziehen, sondern 
die Tätigkeit der kontrollierten Behörde insge
samt zu überwachen, 

- eine Kontrolle aufgrund von Beschwerden 
einzelner BetroUener, aber au.ch in eigener Ini
tiative durchzuführen, 

- kostenlosen Rechtsschutz zu gewähren, 

seine Entscheidung schnell zu treUen und 
auf Formalitäten weitgehend zu verzichten, 

- einer Resignation des einzelnen Rechtssu
ebenden entgegenzuwirken (Hansen 1972, S. 
57, 116 ff). 

Clleichzeitig soll die vom Ombudsmann aus
geübte Kontrolle aber nicht allein rechtlieber 
Natur sein. Um gerade den in 'besonderen Ge
waltverhältnissen' auftretenden Freiheitsbe
schränkungen, die sieb herkömmlichen juristi
schen Kategorien entziehen, begegnen zu kön
nen, soll der Ombudsmann auch Schutz vor 
willkürlicher Behandlung bieten. Die Risiken 
des behördlichen Beschwerdeweges und der 
gerichtlieben Auseinandersetzung für den Be
schwerdeführer sollen wenigstens teilweise da
durch verringert werden, daß durch Einrich
tung eines zweiten Beschwerdeführers die In
anspruchnahme des Ombudsmannes ermög
licht wird (Hansen a. a. 0. S. 58 ff). 

Während sich die Tätigkeit des Ombudsmanns 
1m rechtlieben Bereich nach den skandinavi
schen Erfahrungen als eine sehr nützliche 
Ergänzung und Entlastung der Gerichte her
ausstellte und beispielsweise zu einer Beschleu
nigung der Verwaltungsverfahren führte, sind 
es gerade auch "die juristisch nicht erfaßten 
Bereiche und Situationen, in denen sieb das 
Wirken dieses Organs als bedeutsam und uner-
sel7Jich erweist• (Hansen 1972, S. 172). · 

Selbst wenn die bisherigen Erfabrung.:n de
taillierter evaluiert und die Übertragbarkeit 
dieses Konzepts auf das bundesrepublikanische 
Rechtssystem und die Realitäten des Strafvoll
zuges genauer untersucht werden müßte, wird 
doch deutlich, wie einschlägig derartige Über
legungen nach den Ergebnissen unserer 
Rechtsschutzstudie sind. Entsprechend den 
Diskussionen zur Einführung eines Polizeibe
auftragten (vgl. Waecbter ZRP 1986, S. 293) 
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müßte auch der Strafvollzugsbeauftragte neben 
der Ausübung von Kontroll- und Informations
funktionen als Verminlungsinstanz tätig wer
den können und die Aufgaben einer Lobby im 
Gesetzgebungs- und Exekutivbereich wahrneh
men. Dementsprechend müßte er über Aus
kunfts-, Akteneinsichts- und Anwesenheits
rechte verfügen. 

Hat er Mängel festgestellt, so sollte er ein Be
anstandungsrecbt wie der Datenschutzbeauf
tragte haben und Vorschläge zur Abhilfe unter
breiten können. Angesichts der in der Unter
suchung zutage getretenen unbefriedigenden 
Rechtsschutzsituation wäre auch die Einräu
mung eines Klagerechts zwecks K.larung grund
sätzlicher Fragen sinnvoll. Dadurch könnten 
die Gefangenen zugleich von den Risiken und 
Unwägbarkeilen individueller Klagen (Kosten, 
Sanktionen der Anstalt etc.) entlastet und die 
Generalisierung der erstrittenen gerichtlieben 
Entscheidung vereinfacht werden. 

Im besten Fall könnte die Tätigkeit eines Straf
vollzugsbeauftragten den Arbeitsanfall der 
Gerichte und Anstalten verringern, die Atmo
SJ>häre in den Gefängnissen entkrampfen und 
zu einer konfrontationsärmeren, möglichst re
pressionsfreien Art der Konfliktbewältigung 
beitragen. Damit würde zugleich die (Rechts-) 
Zufriedenheit der Gefangenen verbessert. 
Schließlieb könnte er die Transparen7 des Ge
fängnissystems erhöhen und dessen Selbstkon
trolle stärken. Die amerikanischen ErfahrUn
gen machen darüber hinaus deutlich, daß statt 
der befürchteten Konfrontation durchaus eine 
beiderseits zufriedenstellende .l.:usammenar
beit zwischen Ombudsmann und Strafvollzugs
personal bzw. -verwaltungen möglich ist (vgL 
insgesamt Anderson 1981, bes. S. 259). 

Selbst wenn in Skandinavien inzwischen das 
Beschwerdeaufkommen aus den Gcfangnissen 
seltener geworden und die Beanstandungen 
weniger gravierend zu sein scheinen, so bleibt 
doch als Fazit festzub alten, daß dort "die An
strengungen der Ombudsmänner in bezug auf 
das Gefängniswesen von großer Bedeutung ge
wesen sind" (Hausen 1972, S. 125 m. w. N.). 
Auch Birkinsbaw (1985, S. 173m. w. N.) bilan
ziert, daß die erfolgreiche Arbeit der Ombuds
leute in Neuseeland, Kanada, Skandinavien 
und den USA zu weitreichenden Reformen des 
Gefängnissystems geführt bat. Allein für Groß
britannien kommt er zu einem eher negativen 
Ergebnis, da der Ombudsmann dort nur über 
ein Parlamentsmitglied erreichbar ist und seine 
Aufgabenstellung und Rechte so beschränkt 
seien, daß er - beispielsweise am Beschwerde· 
aufkommen gemessen (nur 133 Beschwerden 
von 1967- Juni 1980!) -nur eine randständige 
Bedeutung erlangt habe und eine Reform drin· 
gend erforderlich sei. 

Die Einführung eines StrafvoUzugsheauftrag
ten ist selbstverständlich kein Allheilmittel. 
Unser Nachdenken üher die neue Funktion 
verdeutliebt zunächst die erheblieben Problem
lösungsdefizite des traditionellen Gefangenen
rechtsschu1.7.es. Vielleicht ist es aber bezeich
nend, daß wir am F.nde einer umfassenden Un
tersuchung zur Effektivität des gerichtlichen 
Rechtsschutzes nicht auf eine weitere Ver-

reclltlichung set1.en und uns nicht mit Vorschlä
gen 7Ur Verbesserung des gerichtlieben Rechts
schutzes begnügen. Es soßte allerdings auch 
nicht als Resignation oder gar Kapitulation vor 
dem vielfältigen Widerstand der Vollzugsbe
hörden gegen eine Verrecbtlichung gedeutet 
werden, wenn wir im Strafvollzugsbeauftragten/ 
Ombudsmann ein Mittel sehen, um die An
sprüche der Gefangenen auf angemessene Ar
tikulation und Durchsetzung ihrer (Rechts-) 
f Oieressen besser ZU realisieren. 
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Europäische Gefängnisseelsorger
Konferenz 1992 in Straßburg 

Kommuruqufl 

Der 2. Kongreß europäischer Gefängnisseelsorgerlinnen römisch
katholischer, anglikanischer, orthodoxer und protestantischer Konfes
sion ha.r mit Unterstützung des Europarates vom 4.-7. Mai 1992 in 
Straßburg stattgefunden. Er hat sich mit Problemen der Gefängnis
seelsorge unter dem Gesichtspunkt der Menschenrechte auseinander
gesetzt. 

Man kann eine völlige Obereinstimmung zwischen Ost und West, Nord 
und Süd feststellen . Oie Gefängnisse sind überfüllt. Oie Anwesenheit 
zahlreicher Ausländer, die von überall her kommen, stellt vor bedeu
tende Probleme: Sprache, Religion, Einsamkeit, fehlender familiärer 
Rückhalt, Armut, drohende Abschiebung oder Ausweisung, Zunahme 
der 0 rogen-Delikte, Wirtschaftsflüchtlinge oder politische Flüchtlinge. 

Wir sehen die Arbeit mit allen Gefangenen ohne Unterschied von 
Herkunft, Religion oder Nationalität als unsere Aufgabe an. Wir sind 
entschlossen, so gut wie möglich zusammenzuarbeiten in einem Geist 
der Toleranz und des Respektes gegenOber Menschenrechten und 
Menschenwürde. 

Einstimmig haben wir die Gründung einer europäischen Sektion der 
International Prison Chaplains' Association (IPCA) beschlossen. Ein 
Exekutivkomitee mit acht Mitgliedern wird den nächsten Kongreß 
vorbereiten, der im Mai 1994 in Ungarn, in der Universitätsstadt Sze
ged, stattfinden wird. 

Die Mitglieder des Komitees sind: 

Reverend Bob Payne, Assistent Chaplain General, Großbritannien, 
Pfarrer Lotbar Finkbeiner, Evangelische Konferenz für Gefängnisseel-

sorge in Deutschland, 
Pater Gerard de Wit, Hoofdaalmoezenier, Niederlande, 
Pasteur jean-Pierre Payot, AumOnier gflnl!ral protestant, Frankreich, 
Metropolit Timotheos Trivias von Korfu, Griechenland, 
Pfarrer Dr. Tibor Bartha, Reformierte Kirche in Ungarn, 
Pfarrer Bohdan Pivonka, Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder, 

Tschechoslowakei, 
Pfarrer Ragnar Asserhed, Sekretär für Gefängnisseelsorge der Schwe

dischen Freikirche. 

Wir haben beschlossen zu prüfen, ob wir den Status einer NGO (Non 
Governmental Organization) beim Europarat anstreben werden. 

Der Kongreß hat eine Botschaft des Katdinals Carlo-Maria- Martini, 
Präsident des Rates der römisch-katholischen Bischofskonferenzen in 
Europa (CCEE) entgegengenommen sowie einen Besuch von Mgr. Ce· 
sare Curioni, Präsident der Internationalen Vereinigung der römisch
katholischen Gefängnisseelsorger (CIAGP). Pastor jacques Stewan 
(Präsident der Ffldl!ration protestante de France) hat für einen Tag 
an unseren Arbeitssitzungen teilgenommen. Der Erz.bischqf von Straß
burg und die Präsident en der protestantischen Kirchen ECAAL {luthe
risch) und ERAL ( reformien) haben uns Im Rahmen eines Empfangs 
Grußbotschaften übe rmitte lt. Das alles unterstreicht das Interesse der 
Kirchen für unsere Arbe it. 

Die Teilnehmer haben einen Auftrag der Versammlung erhalten, sich 
an die Kirchen und an staatliche Stellen in ihren Ländern zu wenden 
und ihnen die beigefügte Botschaft zu übermitteln, die wir einstim
mig angenommen haben. 

Madame ~th~rine Lalumiere, Generalsekretärin des Europarates, und 
die Herren Harremoes und Leuprecht, Direktoren der juristischen Ab
teilung und der Sektion für Menschenrechte des Europarates haben 
die Bedeutung, die sie diesem Kongreß zumaßen, unterstrichen, indem 
sie bestimmte Aspekte der Rechte Gefangener in ihren Beiträgen 
dargelegt haben. 

Professor Andr6 Benoit hat biblische und historische Aspekte der 
Menschenrechte dargeste llt . Pastor G6rard Merminod hat aufgezeigt, 
wie unsere Arbeit eingebunden ist in den Prozeß der Auseinanderset
zung mit einem Europa in der Entwicklung und in die Existenz der 
Kirchen in der modernen Gesellschaft. 

Schlußresolution 

Gefängnisseelsorger aus 27 europäischen Ländern und verschiedener 
christlicher Konfessionen (Ang likaner, Katholiken, Orthodoxe, Prote
stanten) beschließen am Ende ihrer Konferenz vom 4. - 7. Mai 1992 in 
Straßburg, folgende Oberzeugungen zum Ausdruck zu bringen, die ih
rem Verständnis des Evangeliums entsprechen. 

l. Sie grüßen die Frauen und Männer, denen sie täglich begegnen und 
die ihnen besonders am Herzen liegen. 

2. Die Gefängnisseelsorger wenden sich an ihre Kirchen: 

A Die Präsenz der Kirchen bei denen, die in Haft sind, bezeugt, 
daß Gott sich besonders den Ausgeschlossenen zuwendet. Diese 
Präsenz erinnert daran, daß Menschen, die eine Straftat began
gen haben, ihre Menschenwürde behalten. Sie darf nicht angeta
stet werden. Gottes Gnade gilt jedem Menschen, den Ge
fangenen ebenso wie den Opfern, die niemals vergessen werden 
dürfen; sie gilt den Familien der Gefangenen wie den Mitarbei
tern der Vollzugsanstalten. 

B Auf dem Hintergrund dieser Präsenz in den Gefängnissen for
dern die Gefängnisseelsorger ihre Kirchen und Gemeinden auf: 
- die Reflexion über Grundsatzfragen zu vertiefen, wie z.B. 

Fragen von Schuld, Vergebung und menschlicher Gerichtsbar
keit; 
sich um ein besseres Verständnis für die Ursachen von Straf
Htlligkeit und die Notwendigkeit von Prävention zu bemühen, 
für beides trägt unsere Gesellschaft eine Mitverantwortung; 
Menschen offen aufzunehmen, die ihren Platz; in der Gesell
schaft erst wieder finden mUssen; 
gegenüber der Justiz; und dem Strafvollzug wachsam tu sein 
und Initiativen zu ergreifen, die in diesem Zusammenhang 
notwendig erscheinen. 

3. Oie Gefängnisseelsorger wenden sich an die nationalen staatlichen 
Stellen 
(Regierung, Gesetzgebungsorgane, Verwaltung, jus tizbehörden): 

A Die Sensibilisierung für die Menschenrechte ist ein wesentliches 
Element der Ausbildung aller, die beruflich mit Straffälligen zu 
tun haben. 

B Menschenrechte und Menschenwürde müssen jederzeit genau be
actHet werden, Ausnahmen dürfen nicht zugelassen werden. Dies 
gilt z.B. ebenso für die Polizeihaft, für Verhöre, für Einzelhaft 
wie auch für eine mißbräuchliche Dauer der Untersuchungshaft 
und für äußere und psychische Haftbedingungen. 

C ln den bedauerlichen Fällen, in denen Behörden (Polizei , Justiz, 
Strafvollzug) Fehler gemacht haben, werden die Anerkennung 
der Fehler und die Einleitung von Maßnahmen zur Korrektur 
dem Ansehen der zuständigen Stellen mehr nützen als der Ver
such der Vertuschung. 

D ln unseren verschiedenen Ländern we rden Erfahrungen mit neuen 
Behandlungsmethoden gesammelt. Im Rahmen ihrer Möglichkei
ten werden die Seelsorger dazu beitragen, die notwendigen Ver
änderungen im Denken zu erleichtern sowie die Beteiligung der 
Gefangenen an der Vorbereitung ihrer eigenen Zukunft zu ver
stärken. 

Es kommt darauf an, Maßnahmen vorzuschlagen, die mehr auf 
die Vermeidung von Rückfällen als auf Repression, mehr auf 
Wiedergutmachung als auf erniedrigende Strafe ausgerichtet 
sind. 

Oie öffentliche Meinung muß von den Vorteilen überzeugt wer
den, die diese Art des Umgangs mit abweichendem Verhalten 
für die Siche rheit aller hat. 

(Übersetzung aus dem Französischen: L. Finkbeiner) 

'der Iichtblick' 13 



Das Äußere des Herrn an der Pforte glich dem 
ei.nes pOichtbewußten Zöllners: korrekte I Ial
tung, dosierte Freundlichkeit auf fleischigem 
Gesicht, überlegenes Grinsen. Beruhigend das 
satte Grün seines offenbar maßgeschneiderten 
Anzugs, an dessen Krageneodeo drei Sterne 
funkelten und einen hohen Dienstgrad anzeig
ten. Besonders markant der mächtige Schnurr
bart, der sieb elegant den Wangen anschmiegte 
und dessen ferne Ausläufer sich keck empor
reckten. Auffällig auch seine melodische 
Stimme, mit der er gerade ins Telefon sprach. 

Seine Gewandheil in der Bedienung des riesi
gen Schaltpults. Spielerisch leicht betätigte er 
die verschiedenen Tasten. Türen begannen zu 
summen und ließen sich mühelos ö[[nen. Pau
senlos betraten oder verließen Menschen das 
Haus, bedankten sieb schüchtern und 
unterwiirfig bei ihm, als er sie nach gründlicher 
Kontrolle ihres Weges gehen ließ. Zweifellos 
gehörte diese imposante Erscheinung zu den 
Spitzenkräften seiner Firma. 

"Sie wünschen?" 

Augenblicklich erinnerte mich seine ange
nehme Stimme an den Moderator der Sendung 
"Sie wünschen - wir spielen", dessen Ansagen 
Tag [ür Tag die Herzen von Millionen Haus
frauen und Hausmännern höher schlagen 
lassen. 

"Ich möchte Frau Sutter besuchen." 

"So, das wollen Sie." 

"Ja.• 

"Dann will ich mal sehen, ob die Dame Sie 
auch empfangen darf." 

"leb hab' Frau Sutter Obst mitgebracht." 

"Sitzt die wegen Drogen." 
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Frühling 
in Gotteszell 
von Kuno Bärenhold 

"Nein." 

"Dann geht das in Ordnung. lhren Personalaus
weis, bitte .• 

Sorgfältig prüfte er den Ausweis, musterte 
mich mit kritischem Blick, schrieb verschiedene 
Daten in das umfangreiche Gästebuch und gab 
mir dann statt des Ausweises eine Besucher
karte: 

"Warten Sie im Aufenthahsraum, bis Ihr Name 
aufgerufen wird." 

Aus den Besuchszimmern drang dumpfes Stim
mengemurmel, helles Schliisselrasseln, das 
quengelnde Weinen eines kleinen Kindes. Das 
schon etwas ältere Ehepaar am Tisch nebenan 
tuschelte erregt über die Uneinsichtigkeit ihrer 
Tochter: 

"Hat Sie sich eine Suppe eingebrockt, soll Sie 
sie auch auslöffeln!" 

Ich dachte an meine Muuer, wie sie vor Jahren 
auch an einem solchem Tisch gesessen haben 
mußte, ängstlich und geduldig wartend, bis 
endlieb ihr Name aufgerufen und sie für eine 
halbe Stunde zu mir in die Besuchszelle geführt 
wurde. Einmal hatte sie sich zu beschweren ge
wagt, weil der Besuchsbeamte mit dem kleinen 
Finger in der Niveadose herumstocherte, die 
sie für mich mitgebracht hatte: 

"Das muß doch nicht sein. Glauben Sie denn im 
Ernst, daß ich darin etwas versteckt habe?" 

Der Beamte grinste nur und wischte sich den 
cremigen Finger an seinem Taschentuch ab. 

Unruhig rauchte ich eine Zigarette nach der 
anderen. Ob sich Anne über das Obst fre uen 
wiirde? Die Verkäuferil\ in dem Früchteladen 
war vorbin ein bißeben ungehalten gewesen 
über meinen Wunsch: drei Äpfel, vier Birnen, 

zwei Zitronen, zwei Tomaten, einen Bund 
Radieschen. Wenn sie lauter Kunden wie mich 
häue, so baue sie gemeint, würde sie ihren Job 
bald hinschmeißen. 

Wir (reuten uns schon seit Wochen auf dieses 
Wiedersehen. In ihren Briefen hatte sie mir ge
schrieben, daß sie schon sehr nervös sei. 
Endlieb könnten wir in Ruhe über die vielen 
Mißverständnisse reden, die immer häufiger in 
unserem Briefwechsel auftraten. Ich würde zu 
wenig auf ihre Situation eingeben, warf sie mir 
vor. Wir baten unsgegenseitig um Geduld und 
darum, dem andero Zeit zu lassen. Ich zitierte 
Saint-Exu~ry. bei dem ich unser Problem tref
fend formuliert fand: 

Die Sprache ist die Quelle allen Mißverständ
nisses, 

und, fügte ich hinzu, daß wir uns nur einmal im 
Monat lediglieb eine Stunde sehen könnten. 
Diese eine Stunde wenigstens wolle sie mit mir 
genießen, stand in ihrem letzten Brief. Sie 
werde den Uhrzeiger einfach anhalten. Deo 
Tag meines Besuches dürfe ich ihr aber nicht 
verraten, denn wo sie wohne, gebe es wenig 
Überraschungen. Übrigens habe sie seit meiner 
Lesung hier im Frauenknast großen Ärger 
wegen meiner Post. Sie hätte jetzt größte 
Mühe, meine Sätze in einen sinnvollen Zusam
menhang zu bringen, denn überall dort, wo ich 
mich kritisch Ober Justiz und Strafvollzug 
äußerte, seien einzelne Worte und Sätze, 
manchmal sogar ganze Abschnine von der 
Briefzensur unleserlich gemachL ln der Anstalt 
nennt man mich auch nur noch "Radikalinski" 
und bestimmt würde mein Besuch gut über
wacht. 

Im Aufenthaltsraum herrschte drückende 
Schwüle. Einige Besucher liefen unruhig auf 
und ab, andere trommelten ungeduldig auf die 



Tischplatte, wieder andere schimpften laut und 
ungeniert auf die lange Wartezeit. Meine Ge
danken kreisten um meine Lesung hier in 
Gotteszell vor zwei Wochen. Sie hatte mit wü
tenden Protesten der gefangenen Frauen ge
endet. "Schluß jetzt! Aufhören!", schnarrte die 
Beamtin in die lebhaft~ Diskussion. Der eben
falls anwesende Sozialarbeiter versuchte die 
aufgebrachten Frauen zu beruhigen: 

"Was soll das Palaver? Sie dürfen doch gar 
nicht sagen, was Sie wirklich denken!" 

Widerwillig verließen die Frauen den Speise
saal und wurden zurück auf ihre Zellen geführt. 
Damals hatte ich nur wenige Worte mit Anne 
wechseln können. Während der Lesung flocht 
ich spontan ihren Namen in eine Erzählung 
ein, um ihr so meine Zuneigung zu zeigen. Die 
Oberlehrerin hatte mich danach über den Ge
fängnishof begleitet und mir dabei freimütig 
von ihren Problemen mit der Anstaltsleitung 
erzählt. Daß beispielsweise vertrauliche Briefe, 
die die inhaftierten Frauen an sie schrieben, 
von anderen Beamten immer wieder "ver
sehentlich" geöffnet würden. Wir hatten gerade 
das Hofende erreicht, als jemand laut meinen 
Namen rief. Anne? Ich ließ meine Tasche 
fallen und eilte zurück. Anne saß auf der Fen
sterbank ihrer Zelle. Der milde Frühlingswind 
spielte mit ihrem braunen, schulterlangen Haar 
und wickelte es um die Gitterstäbe. Sie streckte 
mir einen Apfel entgegen: 

"Magst ihn? leb möchte dir etwas von mir 
schenken." 

leb zeigte auf meine Zähne. Anne lächelte ver
stehend. Hilflos stand ich unter ihrem Zellen
fenster. Stockend rief ich ihr im Weggehen zu: 

"Du, Anoe, bleib stark! Laß dich nicht unter
kriegen. Ich mag dich sehr." 

"Schreibst mir bald wieder?" 

"Na klar!" 

Zerstreut verabschiedete ich mich von der 
Oberlehrerin. 

"Besuch für Frau Sutter hereinkommen!" 

Ich erschrak beim Aufruf durch die Beamtin. 

"Setzen Sie sich hierher." 

Die Stühle standen so, daß Anne und ich uns 
gegenübersaßen. Ein breiter Tisch sorgte für 
den vorgeschriebenen Abstand zwischen uns. 
Eine Seite des Besuchszimmers war ganz ver
glast. Dahinter saß die Beamtin in einem 
schmalen Gang und beobachtete wachsamjede 
Bewegung von uns, rückte polterod näher an 
die Glasscheibe heran und sprang schließlich 
wie von der Tarantel gestochen auf, als ich 
mich näher zu Anne setzen wollte. 

"Bleiben Sie sitzen!" 

"Warum?" 

"Vorschrift." 

Nach einer halben Stunde wollte sie den Be
such abbrechen, obwohl Anne eine Besuchsge
nehmigung für eine Stunde erhalten hatte. Wir 
weigerten uns, das Besuchszimmer zu verlas
sen. Die Beamtin wählte erregt eine Nummer, 
sprach mit sich überschlagender Stimme in die 
Muschel, lauschte kurz, und knallte dann den 
Hörer sichtlich verärgert auf die Gabel. 

Wortfetzen ersetzten unser Gespräch. Für 
Augenblicke eine Hand in der anderen. Von 
Zärtlichkeiten keine Spur. Wir erschraken bei 
jedem Räuspern der Beamtin. Verstört zupfte 
Anne Fusseln von meinem Pullover. Für ihren 
ersten Tagesausgang wünschte sie sich eine 
Wanderung über eine Waldlichtung. Ich 
konnte mich an ihren warmen, braunen Augen 
nicht satt sehen. Verliebt spielte ich mit ihrem 
Haar, als sich die Wärterin wieder räusperte 
und mit spitzem Finger auf ihre Armbanduhr 
zeigte. 

"Darf ich Frau Sutter das Obst geben?" 

Kuno Bärenbald 
Geboren am 7.7.1946 in Pfullendoif am Boden
see, gelernter Zimmennann, 8 Jahre Haft, lebt 
heute mit Kater Brechtli in Karlsnthe-Durlach. 
Im Gefängnis beginnt er zu schreiben und hält 
fest, was ihn niederhält: die Erziehung, die Verur
teilung, die Zelle, die Arbeitswelt, die Mitmen
schen - Stationen seines Lebenswegs. Nach der 
Entlassung aus der Haft im Jahre 1977 zahlreiche 
Veröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschrif
ten, beim Funk und in diversen Anthologien. Mit
glied im Verband deutscher Schriftsteller. Viele 
Lesungen in Schulen (Bödecker-Kreis), Bu_ch
handlungen, Kneipen, Galerien, Jugendzentren, 
Theatern etc. 

Schweigend öffnete sie die Tüte und entnahm 
ihr die zwei Tomaten und die Radieschen. 

"Die sind nicht erlaubt." 

"Warum?" 

"Vorschrift." 

"Was sagt die Vorschrift?" 

"Daß Tomaten und Radieschen kein Obst sind, 
sondern Gemüse. Sie sollten sich gefälligst den 
Hinweis auf der Besucherkarte merken!" 

Die Tür zum Zellenbau fiel hinter mir ins 
Schloß. Ungeduldig suchte ich in meinen 
Taschen, fand die Karte endlich und las ge
spannt, was auf der Rückseite stand: 

Bitte mißbrauchen Sie das Vertrauen nicht, das 
Ihnen mit der Erlaubnis zum Betreten unseres 
Hauses emgegengebracht wird. 

1979 erscheint im Selbstverlag der Erzählband 
"Drinnen & draußen'' (vergriffen). 

1980 folgt wiederum im Selbstverlag der Erzähl
band "Kellerkinder' (vergriffen). In diesem Jahr 
auch erstmals mit einer Arbeitshilfe des Förder
kreises .deutscher Schriftsteller in Baden-Würt
temberg ausgezeichnet. 

1981 erscheint sein erster Erzählband "Der Ein
zelgänger' in der Edition Eisbrecher. 

1982 von der Kunststiftung Baden-Württemberg 
für seine "engagiert und treffsicher Jonnulierten 
Betrachtungen und Erzählungen" mit einem 
1 0.(}{)(),- DM Arbeitsstipendium ausgezeichnet. 

1983 vom Förderkreis deutscher Schriftsteller in 
Baden-Württemberg mit einer zweiten Arbeitsbei
hilfe ausgezeichnet: gerühml wird diesmal seine 
"Begabung für kurze Fonnein und rasches Über
schauen der Sujets". 

1984 erscheint sein zweiter Erzählband ''Heroes & 
Zeroes" in der Ediiion Eisbrecher. Am 31.3. 
strahlt das "Literatunnagazin" des dritten Fem
sehprogramms ein Porträi von ihm aus. 

1985 wm dritten Mal mit einer Arbeitsbeihilfe 
des Förderkreises deUJscher Schriftsteller in 
Baden-Württemberg ausgezeichnet. Der Südwest
funk steUt ihn und sein Werk in "Kullur regional' 
vor. 

1986 A rbeit am neuen Buch, daneben freiberufli
che Mitarbeit als Rezensent für Presse und Funk 
(u. a. für BNN, taz, SDR). 

1987 erscheint sein dritter Erzählband "Das 
Leben ist auch nicht mehr das, was es mal wal' 
in der Edition Eisbrecher. Am 27.3. wird Kuno 
Bärenhold von Jürgen Lodemann in der "Kultur
szene" des dritten Fernsehprogramms vorgeste/JJ. 
Anlaß des Porträis ist der Geburtstagswunsch 
von Martin Walser, der am 24. März 60 Jahre alJ 
wurde; er wünscht sich, "den Kuno w sehen, wie 
er heute als Schnftsteller lebt und arbeitet". 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
Meinung der Redaktion decken. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsorechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Hallo, liebes Redaktionsteam oder 
liebe Lichtblick-Macher, 

herzlichen Dank für Eure Ver· 
öffentlichung "Erich ist schuld" 
und sogar ungekürzt. Wie Ibr 
sicher zur Genüge immer wieder 
selbst erfahren mußtet: "Es einem 
jeden Menschen recht getan, ist eine 
Kunst, die keiner kann." 

Selbst durch diesen - in meinen 
Augen harmlosen- Artikel zeigten 
einige Mitgefangene, die im Ge
fangeneneinkauf ihr Glück gefun
den haben, also dort tätig sind, 
Identiflkationsmerkmale, die mir 
bis zum heutigen Tage unverständ
lich geblieben sind. 

Haß, offen ausgesprochen, 
oder Verunglimpfungen kann ich 
in solchen Fällen ohne Mühen ver
geben oder wegstecken, zeugen 
doch jene Merkmale lediglich von 
der Horizontverengung der betref
fenden Menschen. 

Hier halte ich es lieber auch 
mit Tucholsky: "Schweigen und vor
übergehen ist auch eine schöne Lo
sung." Nein, er schrieb nicht 
"Lösung", sondern "Losung", und 
da ich im Waidmännischen im gro
ßen und ganzen auch zu den "Un
bedarften" zähle, mu.ßte ich mich 
von einem Jäger aufklären lassen. 
Losung deutet im Wald gesichtet 
auf Wildschweine, erklärte mir der 
Herr ruhig, geduldig und gelassen. 
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Berichtigung, besser Ergänzung 
zum Artikel "Erich ist schuld!" 

Zunächst eine Aufmunterung 
speziell jenen Gefangenen, die im 
Einkauf ihren Dienst verrichten 
und somit ihrer Pflicht Genüge 
tun: "Humor ist ein Element, das 
dem deutschen Menschen abhan
dengekommen ist." (Kurt Tuchol
sky) 

Demnach läßt er sich weder be
stellen noch einkaufen ( stehtlei
der nicht in der Bestelliste). Ver
schicken wäre unter Umständen 
eine Möglichkeit! 

Da wagt sich also -ich zitiere 
meinen Einkaufszette~ Teill, vom 
9.ll.l992, "gepackt: für große 
Votze, gezeichnet: unleserlich"
dieser Mensch, Gefangener seines 
Zeichens, Gefangenen-BuchDum
mer lasse ich weg, ist der Redak
tion aber bekannt, auch nicht 
einen Deut oder einen Jota von 
seinem Artikel zurückzunehmen. 

An einer Ergänzung bzw. Kon
kretisierung meines Schreibens 
sollte es jedoch nicht mangeln. Die 
geschilderten und somit erlebten 
Erfahrungen bezogen sich auf 
Haus I, Berta 1, wobei ein gewisser 
Beamter (reichlich jung), der mich 
gerne nicht in den Kindergarten 
schicken wollte, maßgeblichen An
teil an der bewußt provozierten 

und hervorgerufenen Verzögerung 
meines Einkaufes hatte. 

Herzlichen Glückwunsch also 
nachträglich und Entschuldigung 
für die "Verspätung" meiner 
Glosse bzw. deren Ergänzung! 

KJaus Hafernano 
JVA Berlin-Moabit 

Sehr geehrte Redaktion und alle 
Leser - Rene, sei gegrüßt! 

Als erstes möchte ich mich bei 
der Redaktion für die Zusendung 
des Lichtblicks bedanken! Finde 
es immer wieder interessant, was 
in good old Germany so in den 
Gefängnissen abgeht! 

Ich selbst bin 28 Jahre alt und 
befinde mich seit drei Jahren und 
vier Monaten hier in Portugal in 
Haft. In der Ausgabe Sept./Okt. 
1992 las ich den Bericht einer In
haftierten in der Plötze! Und! War 
echt geschockt! Ich bin zwar nicht 
drogenabhängig, aber in Haft, und 
meiner Meinung nach sollten alle 
in Haft gleich behandelt werden! 

Würde Eucb gerne von hier er
zählen, wie es so abgeht! Wir 
haben hier drei Gebäude mit je 
120 Zellen und insgesamt ca. 500 
Inhaftierten, darunter ca. 35 Kin
der - vom Säugling bis zum Alter 
von vier Jahren! 

Ein Gebäude ist für U-Häft
linge, die anderen beiden für 
Strafgefangene! Es besteht kein 
Unterschied zwischen U-Haft und 
Strafhaft, bis auf die KJeidung! 
Die U-Häftlinge tragen Privatklei
dung-Strafhäftlinge haben einen 
"Knastkitter' (jede bekommt vier 
verschiedene!) und tragen darun
ter Privatkleidung! Bis auf Hosen 
und Röcke alles erlaubt! 

Der Tagesablauf: 6.45 Uhr 
Wecken, 7.15 Uhr Aufschluß- Zeit 
zum Duschen, Frühstück etc .... 
(das Frühstück kann um 7.30 Uhr 
im Eßsaal eingenommen werden 
oder man holt sich sein Frühstück 
auf die Zelle!) . Das Frühstück be· 
steht aus drei Brötchen, einer 
Packung Portionsbutter, einer 
Packung Portionsmarmelade und 
Kaffee und/oder Milch! Ebenfalls 
gibt's kochendes Wasser, um die 
Tbermoskanne aufzufüllen! Um 
8.10 Uhr klingelt'szum Abzählen
d. h. jeder muß vor seiner Zellen
tür stehen! 

8.30 Uhr wird abgeschlossen. 
Wer nicht arbeitet, bleibt unter 
Verschluß-der Rest geht arbei
ten! Als Arbeitsmöglichkeiten ste
hen zur Verfügung: Wäscherei, 
Küche, sticken, Wäschekammer, 
putzen, Näherei, Essenausgabe, 
Weberei, Ställe, Feldarbeit. Die 
Bezahlu.ng liegt bei etwa 200 bis 
300 Escudos (1,- DM = ca. 88 
Esc.) täglich! 



Um 11.45 Uhr Aufschluß und 
abzählen! 12.15 Uhr Mittagessen! 
Entweder im Eßsaal oder auf der 
Zelle! 12.45 bis 14 Uhr Freizeit. 
Bei schönem Wetter im Hof oder 
ansonsten im FernsehsaaL In die
ser Zeit ist auch die Kantine geöff
net zum Kaffee trinken (1 Kaffee 
= 27,50 Esc.) . 

Um 14 Uhr entweder Zelle 
oder Arbeit bis 17 Ub.r! Von 17 
Uhr an sind die Zellen auf sowie 
die Kantine zum Einkauf! 18 Uhr 
das Abzählen -18.15 Uhr Abend
essen! Danach wieder Zelle oder 
TV-Raum bis 19.45 Uhr. Dann 
Einschluß! 

Zum Essen gibt's nicht viel zu 
sagen - für unsere Begriffe, als 
Nicht-Portugiesen, ätzend ... Für 
die Einheimischen jedoch normal. 
Wer arbeitet, hat um 10 Uhr sowie 
um 15.30 Uhr eine 15minütige 
Pause, in der es bei der Essenaus
gabe einen Becher Kaffee gibt! 

Besuchsmöglichkeiten sind 
dreimal die Woche je eine Stunde 
für Familienangehörige und ein
mal eine Stunde für Bekannte! 
Beim Besuch dürfen Tüten mit 
Lebensmitteln, Zigaretten etc. 
mitgebracht werden. Der Besuch 
findet im großen Raum statt- man 
sitzt sich gegenüber, kann sich um
armen, küssen- eine Wache ist zur 
Beobachtung anwesend. Wenn wir 
Ausländer Besuch aus unserer 
Heimat bekommen, so haben wir 
täglich zwei Stunden Besuch, so
fern der Besuch sich nicht länger 
als fünf bis sieben Tage hinzieht. 

Pakete dürfen nach Bedarf 
empfangen werden! Der Lohn 
wird jeweils am Monatsende aufs 
Konto überwiesen! Jeweils freitags 
- im zweiwöchigen Rhythmus - gibt 
es 5000 Esc., sofern man Geld auf 
dem Konto hat! Davon kann man 
in der Kantine einkaufen. Jeweils 
am Wochenende kann man Obst 
bestellen oder Artikel, die in der 
Kantine regulär nicht verkauft 
werden. Dieses erhält man dann 
donnerstags. Zusätzlich gibt es 
einmal monatlieb den Listenein
kauft D. h. man bestellt was man 
will auf Liste und bekommt die 
Dinge vier Tage später. Der Preis 
wird vom Konto abgezogen! 

Die Kinder sind von 8 bis 17 
Uhr im internen Kindergarten. Ab 
17 Uhr bei den Müttern sowie an 
den Wochenenden bei den Müt
tern! 

Am Wochenende ist um 7.15 
Uhr Wecken, 7.45 Aufschluß, 8.10 
Uhr Abzählen! Samstags sind die 
Zellen bis 10 Uhr aufzum Sauber
machen - anschließend Hofgang 
bis 11.30 Uhr! Sonntags Einschluß 
nach dem Abzählen bis 10 Uhr, 
dann Hofgang! 11.45 Uhr Abzäh
len - 12.15 Uhr Mittagessen, an-

schließend Einschluß bis 14 Uhr! 
Von 14 bis 17 Uhr TV -Raum und 
Einkauf (die Kantine ist am Wo
chenende von 14 bis 17 Uhr geöff
net). Täglich zwischen 16 und 18 
Uhr kann man die Tbermoskanne 
auffüllen. 

Es gibt Kurse (Weben, Compu
ter etc.), die mit einem Aufnahme
test beginnen und mit einem Di
plom nach sechs Monaten enden 
(plus Prüfung). Die Bezahlung ist 
sehr gut - ca. 30.000 Esc. monat
lich! Zweimaldie Woche ist Gym
nastik von 10 bis 11.30 Uhr. 
Sonntags vormittags von 9 bis 10 
Uhr Kirche! 

Vom Gefängnis bekommt jede 
einmal im Monat 10 Monatsbin
den, eine Seife und eine Rolle 
Toilettenpapier! Zweimal im Jahr 
gibt's Schuhe! Bettwäsche wird je
den Mittwoch gewechselt! 

Jede Zelle bat eine Steckdose 
(seit zwei Jahren). Jede Gefan
gene darf ein TV besitzen sowie 
Radio. Kassettenrecorder sind 
nicht erlaubt! 

Um 22 Uhr müssen wir selbst 
das Licht ausschalten. Die Zellen 
sind ca. 3,50 x 2,20 m klein und mit 
Bett, Hocker, Schreibtisch, Wasch
becken und Wandschrank ausge
statteL Für die nächtlichen Be
dürfnisse steht ein "Pipi-Eimer" 
zut Verfügung, der morgens auf 
der Etagentoilette entleert wird. 
Im Winter ist es kalt und feucht
Heizung gibt es nicht! 

Die Fenster sind von innen ver
gittert, was den Vorteil hat, daß 
man Wäsche zum Trocknen aus 
dem Fenster hängen kann! 

Telefonieren kann man einmal 
wöchentlich- man gibt morgens 
einen Antrag ab, den man im Büro 
erhält und bat mittags oder am . 
nächsten Tag den Anruf. Ebenso 
kann man einmal wöchentlich 
einen Anruf erhalten (abgesehen 
vom Wochenende!) . 

Postausgabe ist nach dem 
Abendessen - alle Post wird geöff
net und wird auch offen abgelie
fert. 

Schmerztabletten gibt's im 
Büro ohne Probleme -wird im 
Beisein der Wache genommen! 

Der Arzt ist täglich da, man 
schreibt seinen Namen in die Liste 
(ebenso Zahnarzt, jeweils mitt
wochs) und wird innerhalb drei bis 
vier Tagen gerufen. In Ernstfällen 
sofort, oder man wird ins ca. sie
ben Kilometer entfernte Knast
krankenbaus gebracht! 

Man kann alleine auf der Zelle 
sein sowie zu zweit oder dritt! 
Wenn man mal eine Nacht bei der 
Freundin schlafen will. so genügt 
die Nachfrage bei der dienstha
benden Tagescbefin! Drogenab
hängige, Mörderinnen etc., alle 

sind im selben Gebäude unterge
bracht! Was ich persönlich auch 
richtig finde, denn wir sind alle 
Menschen- egal was der- oder die
jenige getan bat, egal ob berechtigt 
oder nicht! 

Durchsuchungen der Zellen 
ftnden selten stau- ca. zwei- bis 
dreimal im Jahr und im Beisein 
der Gefangenen! Nach den Besu
chen wird man abgetastet - nur 
ganz selten (hauptsächlich, wenn 
diejenige bekannt ist, aufgrund 
vorheriger Vorfälle) wird total 
dutchsucht! 

Die Abhängigen haben jeden 
Tag ihre Medikamente, welche 
nach und nach reduziert werden! 

WennEheleute gemeinsam in
haftiert sind (oder auch Geschwi
ster, Elternteil), so hat man einmal 
im Monat zwei Stunden Besuch 
von Knast zu Knast. 

Urlaub gibt es in der Regel 
nach VerbüBung von 1/4 der 
Strafe, für uns Ausländer nicht 
mehr, da letztes Jahr drei Frauen 
nicht aus dem Urlaub zurück
kamen. Außerdem benötigt man 
eine Person, welche die Verant
wortung übernimmt, was bei uns 
hier, ohne Familie, in Portugal fast 
unmöglich ist. Der erste Urlaub ist 
normal drei Tage! Danach hat 
man "offenes Regime", was bedeu
tet, daß man ohne Wache das Ge
bäude verlassen kann, um sieb auf 

dem Gelände frei zu bewegen. Das 
bat den Vorteil, daß man dann 
auch alle zwei Monate 48 Stunden 
Ausgang hat. Der nächste Urlaub 
von sechs Tagen ist nach sechs 
Monaten vom Datum des ersten 
Urlaubs a·n berechnet. 

2{3 gibt's hier nicht, sondern 
Halbstrafe. Wer eine niedrige 
Strafe bat, bekommt oftmals die 
Halbstrafe gestrichen auf eine be
stimmte Zeit! Das liegtim Durch
schnitt bei sechs bis neun Mona
ten. Danach gebt's wieder zum 
Richter, und in der Regel wird das 
zweite Mal genehmigt. 

Natürlich ist auch hier nicht 
alles vom Feinsten, aber wenn ich 
es mit deutschen Verbähnissen 
vergleiche, so sind die Bedingun
gen doch besser. Daß wir als Aus
länder nicht in den Genuß des 
mehrmaligen Besuchs pro Woche, 
Tüten etc. kommen, steht auf 
einem anderen Blatt. Aber 'als Ein
beimiseher ist es - den Umständen 
entsprechend - akzeptabel! 

Damit bin ich am Ende meines 
Lageberichtes! Wenn die Verfas
serio des Artikels aus der Plötze 
mit mir in Kontakt treten will ... , 
ich würde mich freuen. 

Laßt Euch nicht Unterkriegen! 

Kerstin Kleinewegen 
Portugal 
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Hallo Leute vom Lichtblick! 

Im Moment sitze ich gerade 
auf meiner Zelle und bin ziemlieb 
frustriert-. Um etwasvon meinem 
Frust abzubauen, und weil ich 
denke, es wird Zeit für mich, sich 
gegen gewisse Personen der Ange
stellten der JV A Tegel zu wehren, 
schreibe ich Euch diese Zeilen. Da 
mein persönliches Wissen in 
Sachen ''Rechte der Gefangenen" 
ziemlich mager ist, weiß ich leider 
nicht, ob mein Brief es überhaupt 
wert ist, im Lichtblick (teilweise) 
abgedruckt zu werden. Aber viel
leicht reichen ja die moralischen 
Gründe aus, um für Eure tolle Zei
tung ein paar Zeilen rauszuziehen. 
Denn es gibt ja glücklieberweise 
auch ein paar Leute draußen, die 
es interessiert, wie es den Gefan
genen hier geht, und die eben des
halb auch den Liebtblick lesen. 

Meine kleine Geschichte, die 
ich nun aufschreiben will, halte ich 
insofern für erwähnenswert, weil 
sie mal wieder zeigt, Inwiefern Ge
fangene der JV A Tegel (gerade 
wenn es sich wie in meinem Fall 
um Drogenabhängige handelt) 
menschlich und moralisch wie der 
letzte "Dreck" behandelt werden. 

Aber mal jetzt zum Anfang 
meiner Geschichte. Am 20.5.1991 
hatte ich mich bei der Kripo selbst 
gestellt. 

leb hatte vorher aufgrund 
meiner Heroinabhängigkeit eine 
Entziehungskur gemacht und mich 
dann wie gesagt gestellt. Ich bin 
dann erst mal in die JVA Moabit 
gekommen. 

Am 28.7.1991 bin ich dann 
wegen u. a. BTM-Vergehens 
(Eigenverbrauch, 3 posi.tive UKs) 
zu 18 Monaten Knast (ohne Be
währung) verurteilt worden. Da 
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ich noch 13 Monate Bewährung 
offen hatte, die ebenfalls wider
rufen wurden, kam ich dann auf 
eine Gesamtstrafe von 2 Jahren 
und 7 Monaten. 

Schon während meiner Haft
zeit in Moabit hatte ich, da mir die 
Drogenproblematik hier in Tegel 
ausreichend bekannt ist, den An
trag gestellt, mich, bis bei meiner 
Strafe Vollzugslockerungen (offe
ner Vollzug) möglich sind, in 
Moabit zu lassen. Ich wollte alles 
mögliche tun, um nicht rückfällig 
zu werden. Dieses hatte ich auch 
der dort zuständigen Sozialarbei
terin erklärt. 

Mein Antrag wurde aber trotz
dem abgelehnt. Mit der mündli
chen Begründung, die sollen da 
drüben mal in ihrem eigenen Saft 
schmoren! 

Meine Drogenberaterio vom 
Drogennotdienst Ansbacherstraße 
hat dann noch mal mitallihren 
möglichen Mitteln versucht, daß 
man mich eben weil ich gerade 
eine Entziehungskur gemacht 
hatte und der Wille, vom Heroin 
wegzukommen, vorhanden war, 
daß man meinen Antrat doch 
positiv beantwortet. 

Aber ich bin trotzdem nach 
Tegel verlegt worden. 

Als ich dann hier gelandet bin, 
hatte ich mich sofort an den zu
ständigen Sozialarbeiter gewandt. 
Ich hatte ihm von meinen Ängsten 
und Sorgen betreffs eines Rück
falls (gerade weiJ hier in Tegel das 
Zeug noch schneller zu haben ist 
als draußen) berichtet. 

Die Antwort auf meinen Be
richt war, daß ich kurz danach im 
Haus UJ gelandet bin .. 

Um es kurz zu machen. Nach 
10 Monaten Haus TU bin ich dann 
dieses Jahr rückfällig geworden. 
Wenn man die Zeit von Moabit 

dazu rechnet, war ich insgesamt 14 
Monate im Knast clean. 14 Mo
nate, in denen ich darum gekämpft 
hatte, mich aus dieser Drogenhölle 
rauszuhalten. 

14 Monate habe ich vergeblich 
versucht, bei den zuständigen So
zialarbeitern ein offenes Ohr für 
mein Problem zu finden. 

Ich hatte immer das Gefüh~ 
die interessiert es überhaupt nicht, 
daß ich clean bin. Ganz im Gegen
teil. Die scheinen regelrecht dar
auf gewartet zu haben, wann ich 
nun endlich umkippe. 

Na, wie dem auch sei, inzwi
schen liege ich wegen Drogen
schulden auf der Scbuldenburg. 

Sicher, letztendlich bin ich an 
meiner jetzigen Situation selbst 
schuld. Aber man kann sich auf 
jeden Fall fragen, inwieweit die 
Leute, die hier für mich mitverant
wortlich sind, und die mir ja nach 
dem Gesetz eigentlich helfen soll
ten, mit mir und meinen Proble
men fertig werden, und daß ich 
hier gelandet bin? Moralisch je
denfalls! Jedenfalls weiß ich, daß 
die Anstalt wohl auch eine Für
sorgepflicht für jeden Gefangenen 
hat. Von der aber wohl kein Ge
brauch gemacht wird. Außer es 
geht darum, jemanden zu bestra
fen. Bestrafen o.k., helfen, nein 
danke! 

Meine nun zuständige Sozial
arbeiterin, falls man dieses Wort 
überhaupt gebrauchen darf, Frau 
R., bildet da keine Ausnahme. Als 
Beispiel, vor kurzem kam sie hier 
auf die Station runter, um mich 
darüber zu informieren, daß ich im 
Februar 1993 2/3-Termin habe, 
und ich müßte dann dafür unter
schreiben. Wovon sie mir aller
dings abriet, denn mir sei sowieso 
nicht zu helfen, außerdem wird sie 
nichts befürworten. 

Bis zu diesem Tag hatte ich 
kein einziges persönliches Ge
spräch in Sachen meiner Haft
situation, Zukunftspläne, Drogen
problematik usw. mit dieser soge
nannten Sozialarbeiterin geführt. 
Bei dieser Situation ist es auch bis 
beute geblieben! 

Also, wieder mal faUengelas
sen. Scheint so 'ne Art Hobby von 
denen zu sein! 

Aber damit noch nicht genug. 
Wie gesagt, seit dem 7.10.1992 
liege ich nun hier unten. Und da 
ich meine Schulden nicht bezahlen 
kann, werde ich wohl auch bis 
Endstrafe (Dezember 1993) hier 
unten bleiben müssen. 

Nun kommt dazu, daß man mir, 
obwohl ja bekannt ist, daß man 
nicht arbeiten gehen kann, wenn 
man auf der Schuldenburg liegt, 
seit Wochen kein Taschengeld ge
währt. Für Oktober habe ich über
haupt keinen Pfennig bekommen. 
Für November hat man mir anstatt 
DM 72,- Taschengeld (incl Weib
nachtsgeld) nur DM 21,- gewährt. 

Fragt sich nun, warum gerade 
DM 21,-??? Warum (als einziger) 
kein Weihnacbtsgeld??? 

Eine Erklärung habe ich bis 
jetzt jedenfalls nicht bekommen. 

Übrigens, Frau R. hatte mir 
noch vor kurzem zugesagt, daß ich 
auf jeden Fall ab November 
Taschengeld bekomme! Anschei
nend soll ich wohl dafiir bestraft 
werden, daß ich hier unten gelan
det bin. Und im Bestrafen verste
hen sich ja die Anstalt und ihre 
Mitarbeiter zur Genüge. Na dann 
frohe Weibnachten ... 

Euch vom Lichtblick wünsche 
ich eine frohe Weibnacht und ein 
erfolgreiches neues Jahr. 

Thomas Schmidt 
JV A Berlin-Tegel 



Alsnurkwlg der R~daktion: 
Nachstehend abgedruckie zwei 
Schreiben erreichten uns mit der 
Bille des Verfassers um Veröffent· 
/ichung, d~m hiermit unsererseits 
entsprochen worden ist. 

Berlin, den 10.10.1992 

An den Anstaltsleiter 
Herrn Lange-Lehngut 

In der taz las ich den beiliegen
den Artikel über den Selbstmord 
eines Ihnen anvertrauten Häft
lings. 

llerr "Anstaltsleiter", wie viele 
waren es, seitdem Sie dort despo
tisch regieren? Können Sie die 
Toten noch zählen? Können Sie 
ohne Alpträume überhaupt noch 
schlafen? 

Ihre vorgesetzte Dienststelle 
muß mit Blindheit geschlagen sein 
(wie Justitia). Ist ihr noch nicht 
aufgefallen, daß Sie überhaupt 
nicht in der Lage sind, Ihrer Auf
sichts-, Obbuts- oder Verwahr
pflicht nachzukommen? Sie sind 
aufgrunddessen wieder mal für 
einen Toten verantwortlich. Un
verständlich ist es mir sowie auch 
anderen, daß Sie nicht zur Verant· 
wonunggezogen werden. 

Der Pressebericht sagt eindeu
tig, daß dieser Häftling besonders 
chronisch suizidgefährdet, was 
immer das auch heißen mag, war. 
Sie haben Ihre Untergebeneo 
nicht richtig angewiesen, wie die
ser lläftüng besonders behandelt 
werden sollte. Resultat, wieder ein 
Toter, wieder "'hre" Anstalt in 
aller Munde, was auf Ihre Kappe 
wiederum geht 

Die Frage, die man sieb stellen 
muß, ist doch die, habe ich in mei
nem ersten Schriftsatz etwas ver
gessen zu erwähnen, was Sie als 
"Anstaltsleiter" noch außerdem 
haben. Festzustellen wäre, Ihre 
Minderwertigkeitskomplexe, Ihre 
Unfähigkeit, dazu Gewissenlosig
keit, führen dazu, daß diese An
stalt in einem Chaos endet. An
dere Anstalten, von fähigen Beam
ten geführt, machen nicht 10 % 
Schlagzeilen in der Presse. 

Können Sie n.icht Lhreo Posten 
zur Verfügungstellen und einem 
Beamten die Leitung überlassen, 
der Erfahrung und Wissen besilzt, 
damit endlich mal ein Teil der Re
sozialisierung in der JVA Tegel 
praktiziert werden kann. Ibr de
magogisches Gehabe ist für die 
Gefangenen sehr von Übel. 

Eine Selbstanzeige beim 
Staat.sanwalt wäre nicht von Übel, 
oder denken Sie, Justitia ist blind 
und übersieht Sie vieUeicht? "Je
der Krug geht so lange zum Brun
nen, bis er bricht." 

Die Zeit, die ich unter Ihrer 
Herrschaft verbrachte, veranlaßr 
mich, Ihnen au( diese Art und 
Weise Ihnen meine Meinung zu 
sagen und andere darauf hinzu
weisen, was Sie für ein unfähiger 
Zeitgenosse sind, mit viel zuviel 
Machtbefugnis, die von Ihnen den 
Gefangenen gegenüber falsch an
gewandt wird. 

Treten Sie zurück. 

R.B. 

An den Anstaltsleiter 
Lange-Lehngut und 
Adlatus Schmidt-Fich 

Neuumstrukturierung der JV A 
Tegel 

Zu Ihrer Bankrotterklärung 
vom August 1992 möchte ich 
Ihnen meine Meinung sagen, die 
sehr viele Menschen teilen, die Ihr 
Pamphlet gelesen haben. 

Sie und Ihr Adlatus, im Ver
bund mit Ihren TA-Leitern, sind 
unfähig, eine Anstalt bzw. straffäl
lige Menschen zu führen und zu 
resozialisieren; der eine ist Alko
holiker, der andere rechtsradikal, 
so könnte man weiter aufzählen. 

Wenn man Ihre Anstalt, die 
seitgeraumer Zeit in aller Öffent
lichkeit ist, betrachtet, kann man 

nur zu dem Scllluß kommen, Sie 
alle durch die Bank weg sind un
fähig, diese Anstalt zu leiten. An 
Ihrer Stelle würde ich die Leitung 
wegen Dummheit .Lur Verfugung 
steUen, so kö1111ten Sie wenigstens 
mit Anstand und Würde, falls 
Ihnen das keine Fremdworte sind, 
zurücktreten. Zum Wohle und zur 
Resozialisierung der Gefangenen, 
die trotzIhrer Strafe Menschen 
sind und auch Menschenwürde be
sitzen. 

Sie und Ihr leiteoder Anhang 
kommen mir vor wie Schweinetrei
ber, die ihr Mütchen an ihrer 
Schar k'iihlen, und wenn es ihoen 
paßt, schließen sie ihre Schweine 
in teilweise menschenunwürdige 
Koben (Zellen) ein. 

Daß in "Ihrer" Anstalt der Dro
genkonsum so rapide augesliegen 
ist, ist verheerend, Sie und Ihr lei
tender Anhang, von Schließern 
ganz abgesehen, haben den Über
blick verloren, und nun muß 
schnell eine Neuumstrukturierung 
her. Der kleine Beamte muß jetzt 
für Sie den Kopf hinhalten. An 
Ihrer Stelle würde ich mit den an
deren unfähigen TA-Leitern zu
rücktreten und für befähigte Leute 
Platz machen. 

Wenn Sie auch versuchen, 
etwas :-.ieues zu machen, so bleibt 
doch die Frage, können Sie Ihre 
Dummheit ablegen, und woher 

woUen Sie die Ihnen fehlende 
Menschenkenntnis hernehmen? 
Bis jetzt halten Sie sie nicht. Tre
ten Sie zurück und lassen Sie sieb 
von Frau Senatorin Limbach ein 
kleines warmes Büro geben, ohne 
Verantwortung, da können Sie we
nigstens keinen Schaden anrich
ten. Dadurch käme die Anstalt zur 
Ruhe und Ihre Vorgesetzten auch. 

Sie und Ihre leitenden Beam
ten sind in einer Form radikal, daß 
das erschreckend ist . Sie führen 
mit Thren Neuerungen die Anstalt 
in ein Chaos, Sie, der Demagoge 
von Tegel, fragen nicht, wie rea
gieren die Inhaftierten aufihr 
Pamphlet, Ihnen scheint das egal 
zu sein, bei Ihnen gilt Kadaver
gehorsam, sonst ab auf die men
schenunwürdigste Station • A 4", 
wie beim Stasi oder den Nazis, die 
in dieser Anstalt ähnlich verfahren 
sind. 

Als Verfasser dieselo Schreibens 
weiß ich, wovon ich rede. Habe 
dort beinahe 10 Jahre verbracht 
und sie nur alswiderliche gefühls
arme Typen erlebt und ertragen. 
Werde meinen Schriftsatz an die 
Presse und Ihre Vorgesetzten wei
terleiten. 

R. B. 

9 Jahre, 3 Monate in Tegel 
verbracht. 
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(Der Tagesspiegel n•m 26.10.1992) 

Fortbestand der "Freien Hilfe" ist gefährdet 
(Be r liner Morgen post vom 1<.1.1 1.1992) 

Amnestie unwiderrufbar 

Verein zur Betreuung entlassener Strafgefangener bangt um ARM ..Stellen I Hauptausschuß berät Mittwoch 
Die Arbeit des Vereins .Freie Hilfe' e. V., heltswesen der trüberen DDR in Ost-Berlin chen. Ein derartiges Angebot ist im Ostteil 

der entlassene St:afgefa.ngene betreut und gegründet (der Tagesspiegel berichtete). der Stadt bislang einzigartig. 
versorgt. ist gefährdet Die Vereinsarbeit Als einer der drei großen freien Träger für .Unsere Arbeit macht nur Sinn, wenn die 
bat sich bislang vor allem durch zwölf St:afgefangene in Berlin betreut der Ver- einzelnen Projekte mosaikartig ineinan· 
ABM·Stellen getragen und jährlich rund ein gegenwärtig etwa 350 Haftentlassene. dergreifen', klagt Dr. Wera Barth, Ge-
900 000 DM an Finanzmitteln der verschie- Etwa die Hälfte darunter haben ihre Ge- schäftsführerin der .Freien Hilfe·. Eine in 
denen Senatsverwalrungen. Die drei wich· tängnisstrafe noch zu DDR-Zelten a.ngetre- den neuen Bundesländern und Ost-Berlin 
tigsten ABM-Kriifte könnten jetzt zum 31. ten und werden nun in die völlig neue Ge- mögliche Verlängerung der ABM-Stellen 
Dezember arbeitslos werden. Dies würde sellschalt entlassen, so daß sie besondere um ein Jahr komme für den Verein nicht in 
die gesamte Tätigkeit der .Fteien Hille'in Hilfe benötigen. Im Gegensatz zu anderen Frage, sagt die Psychologin. Denn sollte 
Frage stellen. zumal weitere ABM-Stellen freien Trägem verfolgt die .Freie Hilfe' die .Freie Hilfe· für 1994 keine Weiterfi
lm Frühjahr 1993 ebenfalls enden und eine ein umfassendes Betreuungskonzept: nanzierung übernehmen können; müßte 
Weiterfinanzierung nicht in Sicht ist. Kernstück dieser Arbeit sind Einzel wob- der Verein die ABM-Mittel für 1993 zu. 

l<oble.nz - Oie Amnestie für 
Straftäter nach der Wende in der 
Ex·DDR im Dezember 1989 kann 
nicht widerrufen werden - auch 
dann nicht, wenn Haftentlassene 
erneut straffällig werden. Das 
Kohlenzer Oberlandesgericht 
stellte in einer jetzt veröffentlich· 
ten Entscheidung grundsätzlich 
klar, der Amnestiebeschluß der 
früheren DDR-Regierung vom De· 
zember 1989 sei nicht mehr wirk· 
sam. Grund: Der Einigungsvertrag 
enthalte keine Regelung, nach der 
dieser Beschluß g1lltig bleibe. 
(Az.: 1 Ws 406/92) 

Zwar bat sich die Senatsjustizverwal· nungen und eine Arbeltsvennittlung für rückzahlen. lmrnerhin würden die Perso· 
tung bereit erklärt, einen Teil der Perso· entlassene Strafgefangene, um die sich ein nalkosten für alle drei Stellen jährlich 
nalkosten für die drei jetzt auslaufenden breites Beratungsangebot gruppiert etwa 210 000 DM kosten. Der Verein wand· 
ABM-Stellen zu übernehmen, doch der me drei ABM·Stellen waren auf zwei te sich hilfesuchend an die Senatsjustizver· 
Hauptausschuß des Abgeordnetenhauses Jahre befristet; dabei handelt es sich um waltung . • Der Verein leistet eine vorzügli
wollte bei der ersten Lesung des Landes- zwei Beratungs· und Kontaktstellen in den ehe Arbeit', bestätigt Lutz DiweU, zustän· 
haushaltes 1993 die Mittel wegen der an· Justizvollzugsanstalten Moabit und Tegel, dig für den Justizbaushalt, .ohne die wei· 
gespannten Finanzlage nicht bewilligen. die in Vorgesprächen auch geeignete tere Finanzierung der Stellen wäre der 
Am kommenden Mittwoch wird der Aus· Strafgefangene auswählen. die nach ihrer Verein ernsthaft gefährdet• Die Beamten 
schuß bei seiner zweiten Lesung des Haus· Entlassung für das Wohnprojekt in Frage der Verwaltung werden im Hauptaus
halteserneut darüber beraten. kommen. Oie dritte ABM-Kraft organisiert schuß dementsprechend empfehlen, we-

( Der Tagesspiegel vom 25.11.1992) 

Ärztepräsident für sterile 
Spritzen im Gefängnis 

Dle .Freie Hilfe· e. V. wurde vor rund das gerade begonnene Projekt .Arbeit statt nigstens zwei halbe und eine ganze Stelle 
zwei Jahren von Sozialarbeitern und Psy- Strafe·. Entlassene können dabei Geldstra· sowie mehr Sacbmittel für den Verein zu 
chologen aus dem Sozial· und Gesund- fen durch gemeinnützige Arbeit beglei- genehmigen. JORGEN SCHEUNEMANN 

Die Vergabe stenler SpJltzen an Dro
genabhängige tm Gefängnis sei ärztltch 
geboten und aufgrund des geanderten Be· 
taubungsmtttelgesetzes rechtlich ketn 
Problem. Dies betOnte gestern Äntekam· 
merprästdent Huber. Gesundheitssenator 
Luther (CDU) tst gletcher Ansteht. die Ju
stizverwaltung aber hat grundsätzliche Se· 
denken. Tsp !Die T ageszeitung 10m 10.1 1.1992) (B<.'rliner Morgenpost vom 30.10.1<.192) 

Strafgefangener in 
T egel tot aufgefunden 

seinem Ben. als ihn ein Gefängnis· 
angestellter gegen 18 Uhr fand. 
Wepig später habe ein Notarzt den 
Tod des Gefangenen festgestellt. 

Keine Spritzen für Häftlinge 
Der Senat wird .. jetzt und auch in Zukunft keine sterilen Spritzen in 

den Strafvollzugs-Anstalten" verteilen lassen. Wie Justizsenatorin Jutta 
Limbach (SPD) gestern auf eine Parlamentarische Anfrage des Abgeord
neten Bernd Köppl (B '90/Grüne) mitteilte, sei es für Justizbeamte 
schwer nachvollziehbar, wenn sie einerseits den Schmuggel von 
Rauschgift in die Gefängnisse unterbinden sollen, aber gleichzeitig 
Spritzen an Süchtige ausgeben müssen. Nach Angaben der ]ustizsenato· 
rin soll statt sterilerSpritzen verbesserte Prävention Aids-Ansteckungen 
in den Gefängnissen eindämmen. Vorgesehen ist unter anderem eine 
Ausweitung der Methadon-Ausgabe an süchtige Häftlinge. MI' 

(Die Tageszeitung ~·om 2-.11.199 
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Stra· 

Tegel Ein Strafgefangener in Anzeichen für eine Selbsttötung 
der Justizvollzugsanstalt Tegel ist oder für ein Fremdverschulden 
am Sonntag abend tot in seiner seien nicht erkennbar gewesen. 
Zelle aufgefunden worden. Wie Nähere Aufklärung soll eine Un· 
die Senatsjustizverwaltung gestern tersuchung im Gerichtsmedizini
erklärte. lag der Mann leblos auf sehen Institut erbringen. 

Berlin. Eine tiefgreif~nde R~
form des Strafvollzugs in der BRD 
hat der Gefängnisseels~rger Man· 
!red Lösch gefordert. Der Sinn von 
Strafe und Strafvollzug mUsse neu 
diskutiert werden. sagte Lösch,der 
auch Vorsitzender der evangeli· 
sehen Konferenz fOr Gefängnis-

(Der Taj!,esspiegel \'Om 24.11.1991) 

Ermittlungen wegen Mißhandlung 
von DDR-Strafgefangenen 

(Süddeutsche Zeitung YOill 24.10.1992) 

Banner Drogenbeauftragter 
beg rüßt Schweizer Modell 

cas Bonn fEtgener Bericht)- Der Dro· 
genbeauit ragte der Bundesregterung. 
Sta~:ssekretar Eduard Ltntner (CSU). 
halt d~n fur i993 tn der Schwetz geplan
ten \'~rsuch e1ner arztheben Abgabe von 
Hero1n an stark Süchuge für .begrüßens· 
wen· Schheßltch bleibe das suchtfre" 
Leben oberstes Z1el dteses Expertments. 
sagte L1ntner der :>:achrichrenagentur 
ddp \\'•ctlug se1. daß be1 dem Schwetzer 
\·ersuch etne begleitende medizinische 
und psvcho·soziale Betreuung vorge
schrteben werde. Überdtes se1 etne Aus· 
hand1gun~ der Drogen zur ~lttnahme 
~us~eschlossen .D1es alles laßt den \'er· 
•uch fur mtch als ~ehr sertos ersche1nen·, 
sall'e der Staatssekretar Der Bundesrat 
;n Bern hat kurzltch d1e Bedmgungen für 
max1mal funi \ 'ersuche mtt ;e rund 50 
stark Droo:ensuchrigen festgelegt. Der 
Schw~tzer Bund zahlt eme Starthilfe von 
b1s zu 50 000 Franken. die Begleitfor
schung und sorgt auch rür das Heroin. 
:loltt dem Expenment werden Grundlagen 
fur we1tere Entschetdungen tn der 
Schwe•zer Dro~Senpohttk erarbettet. 

(Die Tages~eitung VOL 

Strafe( In 650 ,·on 1500 Fällen sind die Täter namentlich bekannt 

DRESDEN. 23. November (dpa) In Ge
fangnissen der DDR smd Gefangene offen· 
bar wegen mcbhger Anlasse masstv miß. 
handelt worden. ln rund 1500 Fallen ermit· 
tel! zur Zeit allein die Dresdner Staatsan
waltschaft, bestätigte am Montag der fur 
DDR-Regierungskriminalitill zuständige 
Staatsanwalt Ulrich Meinerzhagen. Gefan
gene sollen bis zur Be,..w!Liosigkelt gepru· 
gelt oder monatelang in Isolations- und 
Verdunklungshaft gehalten worden sem. 
ln rund 650 Fallen sind nach Angaben von 
Meinerzhagen die Tater namentlich be· 
kannl Zur Zett konzentnerten s1ch dte Er
mittlungen auf rund 50 bis 100 Vollzugsbe· 
dienstete, von denen SICh .eine Handvoll" 
noch im Dienst befinde. 

In besonders schweren Fällen seien Ge
fangene m•t Handschellen an Heizungs
rohre gefesselt worden. so daß sie nur noch 
auf Zehenspitzen stehen konnten. Dann 
seien die Betroffenen bis zur Bewußtlosig
keit geprügelt worden. Anschließend sei
en sie mit kaltem Wasser übergossen wor
den. und es .ging von vorne los·, berichtete 

Gesetzliche Regelungen zur Wieder
aufnahmevon Verfahren fjlr einst miß
liebige DDR-Bürger, die von SED-Justiz 
und Staatssicherheit kriminalisiert wo..-. 
den waren, fordert die Hillsorgarusation 
für Opfer politischer Gewalt in Europa, 
Help, vom Bundestag. Vor allem Betrof· 
fenen der DDR·Verwaltungskriminali
tät habe die bisherige Bonner Gesetzge
bung nicht oder nicht genügend gehol· 
fen, meint der Verein. Auf einem Forum 
in der einstigen Berliner Stasi-Zentrale 
präsentierte er mehrere Fälle, in denen 
Menschen drei Jahre nacb dem Fall der 
Mauer in. Gefängnissen sitzen oder um 
Freisprüche kämpfen. Jedesmal sei ma
nipuliert, ~t gebeugt worden, hätten 
.talscbe Zeugen. teil$ Stasi-Büttel" aus
gesagt. R.ehabilitierungsgerichten fehle 
das gesetzliche Instrumentarium, solche 
Kriminallsierungen zu enttarnen. Eine 
Auswahl der Fälle: 
e Jörg R. 30 Jahre, verhaltet August 
1988, in der U-Haft mehrfach geschla
gen. im. April 1989 zu sechseinhalb Jah· 

Memerzhagen. ln Bautzen soll es nach 
Aussagen von ehemaligen Häftlingen be
sondere Gruppen gegeben haben. d1e 
Haftlinge .aus Lust an der Gewalt• m1ß· 
handelt hätten. An den Qualereten hatten 
sich auch Mitgefangene beteiligt 

Unklar ist nach Angaben von Meinerz
hagen, ob ein Großteil der Fälle auf Grund 
von Verjährungsfristen noch strafrechtlich 
verfolgt werden kann. Die Ermittlungen 
reichten von den 60er Jahren bis ins Jahr 
1989. ln einem Pilotverfahren will die 
Staatsanwaltschaft deshalb noch in diesem 
Jahr prufen lassen, ob die geltende Verjäb
rungsfnst von funf Jahren für Körperver
letzung überhaupt angewandt werden 
kann, weil derartige Straftaten m der DDR 
aus politischen Gründen nicht verfolgt 
wurden. Die Staatsan,valtschaft bez1eht 
sich dabet auf ein Urteil des Bundesge
richtshofs zu Verbrechen aus der Zeit des 
Nationalsozialismus. Demnach gilt die 
Verjährungsfrist nicht, wenn Straftaten aus 
politischen Erwägungen mcht verfolgt 
worden sind. 

Cfr·ankfurtcr Rundsl·hau \Oitl 23.11.1<.1<.12) 

"Peinliche Befragun! 
Wedding . .,Das Eingcmauer 

sein ist flir uns ein altes Thema" ,Ii 
chelt Manfred Fischer. der jung 
Pfarrer der Versöhnungsgcmcind 
in der Bernauer Straße 111. un 
deu1et zum Fenster hinaus. At 
der anderen Straßenseite bröckel 
die Übt:rreste der Mauer. der P< 
stor \\ill sie als hislorisches Den~ 
mal erhalten "issen. Im Gemeir 
dezentrum geht es derzeit um ar 
derc Mauern. um jene. die Gefäng 
ntshöfe begrenzen und ver.;chlie 
Ben. Noch bis zum 27. Novembe 
is1 don .. Peinliche Befraeune" 7 

sehen. die bundes"eit einiiee-A~ 
stellun2 iltK:r die Geschiclttc dc 
Strafvcllzugs. die von Gefangene• 

Mißliebige sitzen trotz Wende im Gefängnis wir hab 
L. hat c 
aufnahn 
Strafser ren Freiheitsstrafe verurteilt wegen 

.. Vergewaltigung" in vier Fällen. Heute 
wollen Zeugen aussagen: der .Beschul
digte war zur Tatzeit auf einem Zelt· 
platz. Schon damals gab es große Wi· 
dersprüche (der Anwalt im September 
1990 zum Obersten DDR-Gericht): Der 
Angeklagte hatte entgegen der Aussage 
eines Opfers keine Kratzspuren; gefun· 
dene Schamhaare stammten nicht von 
ihm; ein Schuheindruck war nicht von 
ibm, Fasern nicht von seiner I<Jeidung; 
die Opfer konnten ihn nicht oder nicht 
eindeutig identiti~ieren. Der Vater will 
herausgefunden haben: Alle Opfer oder 
ihre Eltern waren Angehörige der Stasi 
oder des SEil-Zentralkomitees. Mögli· 
ches Motiv: Der Vater weigerte sich, ein 
Haus an den Staat zu verkaufen. 
e Markus P, U Jahre, verhaftet im Ju
li 1988, in U-Hatt geschlagen, verurteilt 

1989 wegen ,.Sexualdelikten" zu sechs· 
einhalb Jahren im Geheimverfahren, 
nicht einmal die Eltern waren zugelas· 
sen. Das erste Urteil 1988 verwies die 
zweite Instanz wegen fehlender Be· 
weise zurück. Nach der deutschen Ein· 
heit sind .die Akten in Verlust geraten". 
Markus P. hatte seit 1984 vier Ausreise· 
anträge gestellt, sollte mehrlach Sta
si·. IM" werden, auch die Muuer. Nach 
deren Weigerung wurde die Verhaftung 
angekündigt. berichten die Eltern. 
e Konracl K .. 54 Jahre, 1985 verurteilt 
wegen ,.staatsfeindlicher Betätigung". 
Dem Antiquitätensammler wurde .. auf 
dilettantische Art und Weise eine Film
patrone zugespielt, deren Inhalt er bis 
heute nicht kennt", schrieb 1990 Bruder 
Ernst-Wilhelm an den Generalstaatsan· 
walt der DDR. Die Antiquitätensamm· 
lung wurde eingezogen und wah..-. 

scheinlieh gegen Devisen verkauft 
e Mike A und Uwe S, damals 18 und 
19 Jahre, wurden 1987 in einem Jugend· 
club verhaftet Sie wurden beschuldigt, 
NS-Textzeilen .,Wir werden weitermar
schieren, bis alles in Scherben fällt ... " 
und .,Kraft durch Freude soll uns füh· 
ren in die neue Zeit .. ." gesungen zu 
haben. was beide entschieden bestrei· 
ten. Urteil wegen asozialen Verhaltens, 
öffentlicher Herabwürdigung und Row· 
dytum ein Jahr vier Monate für den 
einen. zwei Jahre sechs Monate für den 
anderen. Das Berliner Landgericht 
lehnte 1992 elne Rehabilitierung ab. 
e Hubert L. 28 Jahre, 1987 nach ge· 
scheiterter Flucht verhaftet. Neben 
.ungesetzlichem Grenzübertritt" wur
den ihm Betrug und Steuerverkürzung 
vorgeworfen. Urteil: zehn Jahre Haft. 
Laut Help erklären damalige Zeugen: 

Ob B 
sich ni< 
bracht. 
,.flächen 
te die S 
gungen" 
setzen .. : 
., Gehein 

Aufd 
tagsabg· 
Poppe t 
sungen 
sehen 
könnte~ 
.,Baga te 
den. Scl 
Stasi-Al 
ren: M t 
gehalte1 
Bundes 
tem. 



(Der Tagesspiegel vum 8.11.1992) 

Kaum Chancen fiir Haftentlassene auf dem Wohnungsmarkt 
Zentrale Beratungsstelle klagt über fehlende Unterkünfte I Rutsch in die Obdachlosigkeit fast unausweichlich I Von Christian Blees 

.Seit der .Wiedervereinigung läuft so gut 
wie gar nichts mehr: Kurz und bündig faßt 
Gabi Lühn-Schwanitz von der .Zentralen 
Beratungsstelle der freien Straffälligenhil
fe Berlin" ihre Erfahrungen zusammen, die 
sie in den vergangeneo 'beiden Jahren auf 
der Suche nach Wohnraum ftlr ihre Klien
tel hat machen müssen .• Während wir frü. 
her pro Jahr noch ftlr 100 bis 200 Haftent
lassene Wohnraum auftreiben konnten, 
lassen sich derartige Erfolgserlebnisse in
zwischen an einer Hand abzälllen: 

Hauptstadt-E.ntscheidung ftlr Haftentlas
sene zugespitzt hat, existieren offenbar 
nicht. Die letzte amtliche Statistik zu die
sem Thema datiert aus dem Jahre 1988. 
Demnach lag der Anteil derjenigen, die 
nach ihrer Entlassung aus der Strafhaft 
ohne eigene vier Wände dastanden, vor 
vier Jahren noch unter fünf Prcnent 

amt oder den Wohnungsbaugesellschaften 
eine .ordentliche" Adresse vorweisen zu 
können .• Denn wer heutzutage als Melde
adresse nur die meist bekannte Anschrift 
einer Haftanstalt angeben kann, hat auf 
dem freien Wohnungsmarkt keine Chan
ce." 

Ist die Rückkehr in die Gesel.l.schaft meist 
für immer verbaut.· Dann werde nicht nur 
nur die Wohnungs-, sondern auch die Ar· 
beitssuche zum Horrortrip: Ohne Woh
nung keine Arbeit, ohne Arbeit keine 
Wohnung, heißt es bei der Zentralen Bera
tungssstelle. 

Und auch aus einem Feuerwehrfonds 
könne sich die Straffalligenhilfe nicht 
mehr ohne weiteres bedienen. Für diesen 
stellen einige Wohnungsbauges'ellschai
ten bereits seit mehreren Jahren regelmä
ßig bezahlbare Mietwohnungen zur Verfü
gung, die von sozialen Verbänden an be
nachteiligte Personengruppen vermittelt 
werden können .• Inzwischen aber melden 
mehr als 200 freie soziale Träger Ansprü
che auf einzelne Wohnungen an·, so Gabi 
Lühn-Scbwanitz. Bei insgesamt rund 300 
Offerten jährlich könne man sich daher 
leicht ausrechnen, wie viele davon ftlr die 
Straffälligenhilfe zur Verfügung stünden. 

Genauere Zahlen darüber. wie sehr sich 
die ohnehin angespannte Situation auf 
dem Berliner Wohnungsmarkt seit der 

.Diese Angaben dürften inZwischen 
längst überholt sein·, glaubt Norbert 
Schneider von der Gerichts· und Bewäh· 
rungshilfe der Senatsverwaltung ftlr Ju
stiz. Seit Juli dieses Jahres bemühen sich 
er und zwei seiner Kollegen um die Ver
mittlung von Wohnungen speziell an sol
che Personen, deren Strafe beziehungswei
se Strafrest zur Bewliluung ausgesetzt wor
den Ist. Von den rund 4200 .Probanden·, 
die die drei Justizangestellten pro Jahr be
treuen, habe inZWischen wohl jeder fünfte 
ein .akutes Wohnungsproblem·. schätzt 
Schneider. 

Da sich viele Betroffene polizeilich unter 
der Adresse von Freunden oder Bekannten 
anmeldeten, sei die genaue Zahl der tat
sächlich Obdachlosen jedoch schwer fest
zustellen. Oft haben die, bei denen sie Un
terschlupf suchen. gar keinen Platz. Den 
meisten Wohnungslosen gehe es dabei oh
nehin eher darum, gegenüber dem Sozial-

Da hinter den Gefängnismauem ftlr die 
Betroffenen so gut wie keine Vorbereitung 
auf den rauben Alltag .draußen· stattfinde, 
betrachtet Gabi l.ühn-Schwanitz ftlr viele 
Strafgefangene den anschließenden 
Rutsch in die Obdachlosigkeit als .prak
tisch vorprogrammiert". Zwar existieren 
über die ganze Stadt verteilt einzelne .be
treute Wohnprojekte·, mit denen freie Trä
ger einigen Haftentlassenen für einen be
grenzten Zeitraum die Möglichkeit bieten, 
sich aus einem gesicherten Umfeld heraus 
auf Arbeits- und Wohnungssuche zu bege
ben. .Aber die durchschnittliche Aufent
haltsdauer unserer Klienten in diesen Z'wi· 
scbenunterkünften bat sich seit einiger 
Zeit derart verlängert, daß die Plätze ftlr 
Nachrücker immer knapper werden", klagt 
Gabi Lühn-Scbwanitz. .Für die meisten 
bleibt dann nur noch der Gang in eine so
genannte l.äusepension. Und wer erst ein
mal in einer solchen menschenunwürdi· 
gen Massenunterkunft gelandet Ist, dem 

Geradezu absurd sei, daß die Scnialäm
ter ftlr die Unterkunft von Obdachlosen im 
Mehrbettzimmer einer .Läusepension· pro 
Person und Tag teilweise bis zu 100 DM 
zahlen müßten, während die Monatsmiete 
für ein 30 Qua~tmeter großes, möbliertes 
Einzelappartelll'l!nt i.m betreuten Wohn
projekt eines freien Trägers- inklusive der 
Personalkosten -lediglich um die 1200 DM 
betrage. 

Peter B., zur Zeit noch Insasse der Justiz
vollzugsanstalt Hakenfelde, wurde durch 
das Beispiel eines Bekannten bereits dar
auf vorbereitet, was ihn selbst nach seiner 
eigenen Haftentlassung erwarten wird: 
.Für meinen Freund hat das Sozialamt so
gar eine Mietbürgschaft in Höbe von 1500 
DM übernommen, weil er im Falle seiner 
Obdachlosigkeit als akut rückfallbedroht 
gilt Trotzdem hat er bis heute noch keine 
Wohnung getund.en. Inzwischen hat er 
schon angekündigt, Amok zu laufen, falls 
er nicht bald ein Dach über dem Kopf hal' 

n Berlin und Branden-p R 
tie Konfer~nz hat sich E S S ES P I E G E L 

. (Frankfurter Rundschau mm 14.11.1992) 

(Berhner :Vtorgenpost \Om 2.12.1992) Gefängnisleiter bestraft 
derung an den Bundes- I Tl 
lt. durch ein~ Gesetzes· D D 
e lebenslangeStrafe ab-

E22E2LIECEf 
Lösch betonte. daß je-
zu lebenslang.er Haft 
im Gefangnissterbe.ln 
es gegenwärtig rund 40 
anger Haft veruneilte 

(Berliner Morgenpost vom 25.11.1992) 

Haftkrankenhaus entsteht in Buch 

1.1992) 

Auf dem Gelände des Klinikums Buch soll das Zentralkrankenhaus 
des Berliner Justizvollzuges entstehen, beschloß gestern der Senat. 
Standort wird der jetzige medizinische Bereich V sein. Die Umgestal 
tungdes Bucber Areals sei wesentlich billiger alsein Neubau. adn!BM 

s Maßstab der Kultur 
fonGefangenen selbsterstellte Ausstellung über Strafvollzug 
lbst erstellt worden ist. Ihr lnitia
r heißt Denis Pecic. 36 Jahre hat 
in Gefängnissen verbracht. Un

r der Ägide der Hamburger Ju
zsenatorin Eva Leithäu.ser 
PD). die eine ganze Reihe \On 
eformen im Strafvollzug durch
tzte. begann Pedc ab 1980 mit 
·r Sammlung der Matenalien. 
1teefangene der FuhlsbOueler 
oStalt .. Santa Fu" halfen ihm. die 
·oßfom1atigen Bilder zu entwik
!ln. und 1982 wardie Au.o;stellune 

trotz vieler gefängnisinteme~ 
!hinderungen - endlich fertig. 
e wanderte durch ein paar Städte 
1d wurde dann. als ein in der Ju. 
i7 wenig beliebtes Stück. in einer 

nter Stasidruck ausgesagt; 
ie geschädigt. Ein Wiedel'
:ehren lehnte der Zweite 
Halle 1991 ab. 
'ene unschuldig sind, läßt 
agen; Zweifel sind ange
leisfrei aber ist: bei der 
?nden" Überwachung setz· 
:lewußt ,.falsche Verdächti· 
.e Welt, um .Feinde zu zer· 
· .Richtlinie Nr. 1176", einst 
:schlußsache". 
)rum schlugen die Bundes· 
eten des Bündnis 90 Gerd 
· ollgang Ullmann :zwei Lö· 
Gegen manche mit .fal
äcbtigungen" Verurteilte 
ahren nachträglich wegen 
1inalität" eingestellt wer
igere Fälle seien über die 
!er Gauck-Behörde zu klä
ationen sind dort oft fest· 
mindest dafür sollte der 
? Wiederaufnahme erleich
RL-HEINZ BAUM (Berlin) 

Garage kaltgestellt-die zerstöre
rischen Spuren dieser Lagerung 
sind untibersehbar. 'ieles ist ver
gilbt. manches gä111lich ver
schwunden. Ein Berliner Gefange
ner war es dann. der eine VolllUI!S· 
helferinan die vergessene Aus.<tel
lung erinnerte. nun steht sie in ih
rer Gemeinde. 

Eine Warnun~t vorwe~: Ver
gnüglich ist stc ;icht. Oe; t'-ame 
.. Peinliche Befragung" leitet sich 
von der mittelaherliehen Folterob
foi!!.C ab. Dokumentiert werden hi
stOrische Folterwerkzeuge. Hin
richtungsarten und -maschinenwie 
das Fallbeil. mit dem in Hambur~ 
in der Nazizeit wieder über 60(1 
~ lcnschen getötet wurden. Foto
dokumente über GePJngnisarchi-
tcktur und Knastarbeit 
Deutschland halte .. die letzten 
Sklawn EuropaS". findet Dcnis 
Pccic - leiten zur Nculcit über. 
Der moderne Knast. das sind knal
lende Toren. Schlüsselras.<cln. 
Rufe, Schreie. ein ewiger. nel'\;tö
tendcr Lärmpegel - Wirklich
keits;imulation vom Band. aufge
zeichnet an einem nornmleu 
Werktag in der JV A Tegcl. Gent· 
dezu beschwichtigend "irkt hing<· · 
gendie Farbfmor~ihe ausdem Re
formvollzug in Santa Fu. Denn s1~ 
suggeriert. wahrscheinlich ohne es 
zu wollen. daß wir nach Jahrhun
derten der Folter und Barharei 
nun mitten in der Humanität ge
landet sind. Erstens aber ist davon 

im Hamburger Knastalltae von 
heute nur ''enig Gbrig. gd,iieben. 
Und twenens drängt sich d1e Frage 
auf. wie die Generationen nach uns 
den hanebuchenen Unsinn beur
teilen mögen. Menschen zur Sühne 
jahre- und lebenslang einzuspcr· 
ren. Der Maßstabrardie Kultur ei· 
nes Volkes seien die Geillngnisse. 
formulierte emstmals Wins10n 
Church1ll. Aber auch die An und 
Uinge der Strafe. sollte man cre~n
zen:Genau d•eses Thema mociuen 
Pfarrer 1\.!anfred Fischer und sein 
Mitarbeiter Rainer Just .. endlich 
mal wieder in die Öffentlichkeit 
brineen" Mit der Volkshoch
schui~ Wedding haben sie deshalb 
ein umfangreiches Rahmenpro
gramm organisiert. 10 dem auch 
betroffene L1n1tstrliOer seihst zu 
Wort komnwn.'Damit weniest<'ll$ 
die Mauer de-s Sch\\~igens 
schwinde. sagt der Pastor und 
blickt auf die Liberreste der Berli
ner Mauer. U1e Srheub 
Dit7 AUSSft'IIWig m tfer \/eNiih· 
mmgs~wmriwlt•. Bmwm·r S~ralk 
II I. Wfdtlmg. i.11 1'<111 lfo·f'r ,.,.,, 
9-10 Uhr. Mi wm 9-1<1 Uhr und So 
•·on II ln1 13 Uhr gcllflil<'t. Su. 16 
Uhr DL•ku.<.<i<m im Er~iihit'a!f liMr 
Longzeilstmfe 1111.r der Sicht ß(•!m[
fen<'r. Mi. /8./1. (8ußrag). 20 Uhr: 
Gerlwrd Mau~ spricht iiber den 
Süm drs Strafens. Fr. 20.11 .. 20 
Uhr: .. Vrrsropfre Sinne". Musik 
Wtd Gefongmschttft- Kon,ert mit 
Arhim Oerter und Pe1er Rt>f>kt. 

Über 100 Prozent 
mehr U-Häftlinge 

Die Zahl der Untersuchungs· 
haft-Gefangenen in Berlin ist seit 
der Maueröffnung um über 100 
Prozent gestiegen. Im Moment be
finden sich 923 Personen in der 
Justizvollzugsanstalt Moabit in U
Haft. im August 198g waren es 
458 Gefangene. Die Aufnahmeka· 
pazitäten seien nahezu erschöpft. 
Angepeilte Lösungen: Anstalten 
im Ost-Teil sollen renoviert wer· 
den, in der ZWischenzeit könnten 
200 Gefangene in anderen Berli· 
ner Strafanstalten untergebracht 
werden. brou 

HAMBURG, 13. November (AP). Der 
frühere Leiter der Strafanstalt Hamburg· 
Fuhlsbüttel ist am Freitag zu emem Jahr 
Haft auf Bewährung verurteilt worden. 
weil er Vergewaltigungen in seinem Ge· 
1ängnis vertuscht hatte. Ein Schöffenge
richt hielt ihn wegen Strafvereitelung in 
drei Fällen für schuldig. 

Nach zehn Verhandlungstagen hielt es 
das Gericht für erwiesen, daß der frühere 
Leiter der Strafanstalt 2 in der Justizan
stalt Fuhlsbüttel zwei Vergewaloguogen 
und drei sexuelle Nötigungen vorsätzlich 
nicht angez.eigt haL 

Der lebenslang einsitzende Prostltuier· 
tenmörder Allred B. hatte sich zv.'iscben 
1982 und 1984 in seiner Zelle und in der 
Gefängnisbibliothek an Vollzugsbeamtin· 
nen vergangen. Die Aufseherinnen hat
ten sich ihrem Chef anvertrauL der aber 
von den Frauen Schweigen über die An
gelegenheit verlangte. 

!Berliner Zeitung 'om 2::.11.1992) 

Methadon: Ärzte mit 
Ergebnissen zufrieden 
22 Prozent der behandelten Süchtigen gebt es besser 

Ein überwiegend positives Fazit 
der Behandlung von Drogenabhän· 
gigen mit Methadon haben g~stem 
der Präsident der Berliner Ante· 
kammer, Ellis Huber. und d•e steil · 
vertretende Drogenbeauftragte EI· 
trie<!e Koller gezogen. Fünf Jahre 
nach Beginn des Experimentes -...-ur· 
den o.n Berlin 647 Drogensuchtige. 
zumeist Heroinabhangige. m•t der 
Ersatz· Droge Methadon ,·ersorge 

Dabei ist die Behandlung derzett 
an eine Grenze gestoßen: w.~gen 
mang~lnder Bereitschalt der Ante 
und Überlastung be• der psychoso· 
zialen Betreuung können nicht alle 
Süchtigen. die es wollen, versorgt 
werden .• Bei 22 Prozent der Substi· 
tuierten konnte eine befriedigende 
gesundheitliche und soziale Stabili· 
sierung er;.eicht werden·. sagte dte 
leitende Antin Constanze Jaco· 
bowslti von der rür die Methadon· 
Vergabe zuständigen Clearingstelle. 
Weitere 41 Prozent der Behandelten 
hänen ihren Zustand stabilisert 
oder lelcht verbessert. 

Von den 8000 bis 9000 Heroinab· 
hängigen m Berlin wenden sich 
jährlich etwa 2500 an die elt Bera· 
tungssteUen in Berlin. Pro Jahr be· 
ginnen rund ~ Süchtige eine her· 
kömmliche Therapie. 300 nehmen 
an dem Methadon-EntzUg teil. Das 
Berliner Methadon-Programm rich· 
tet sich vor allem an Drogenabhän-

gige. die bereits andere Therapiefor· 
men probiert haben. Unter Aufsicht 
eines ArZtes erhalten die Süchtigen 
täglich et~<·a acht b1s zehn ~tlliliter 
des chemiSchen Stoffes. Methadon 
ist zwar ebenfalls ein Suchtmlttel. 
unterdrückt aber die Entzugser
scheinungen \'On Herom. Außerdem 
behalten die Patienten <rotz der Ein· 
nahme die Kontrolle uber :hre 
Smne. DaQ'I< soU erretcht weroen. 
daß d1e Abhängigen nach und nach 
Wleder sozial integnert werden . Be· 
sonders wichtig lst bei der Sehand· 
lung der soz1ale Kontakt r...,schen 
:\rzt und Patient SOWle die psycho· 
soziale Betreuung durch Drogenbe· 
rater .Methadon ist nur ein Mine!. 
nicht die Lösung· sagte Huber. 
.Der entschetdende Schntt muß 
\'Om Süchugen selbst kommen. Wir 
wollen dafür unterschiedliche Hilfs
angebote zur Verfügung stellen· 
Die .>u-zte bedauerten, daß Insge
samt acht Prozent der Behandelten 
während der Substllution starben. 
Es habe sich gezeigt, daß alle über· 
zogenen Erwartungen an die Metha
don· Vergabe enttäuscht wurden. 
.Es ist nun emmal so, daß es ntcht 
nur die körperliche :\bhängigkeit ru 
überwinden gUt •, so Gonstanze Ja
cobowslti, .sondern daß es auch ei
nes geistijJen Umkehrprozesses be
darf, der seine Zeit braucht. • 

Rot&er Stark 



TEGEL INTERN 

····~ -~ ............ 
··········= 
Gesamtinsassenvertretung 
Der Sprecher 

An die 
Senatsverwaltung für Justiz 
Abt. V., z. Hd. Herrn Marhofer 

Bcrlin, den 18. U .1992 

Sehr geehrter Herr Marhofer, 

in der Anlage überreichen wir Ihnen ein aus
führliches Expose zu einer neuen Struktur in 
der IV A Tegel. 

Der allgemeine grobe Abriß, den Sie bereits in 
Händen halten, ist hier konkretisiert und aus
führlich dargestellt, wie die Insassenvertretun
gen eine neue Struktur umgesetzt sehen 
möchten. 

Es würde uns freuen, wenn unsere Anregungen 
und Überlegungen noch nicht zu spät ankom
men und eine Diskussion mit Ihnen noch mög
lich ist. 

Sicherlich bleiben immer noch Fragen offen, 
aber diese lassen sieb sicher klären oder relati
vieren. 

22 'der Iichtblick' 

Über eine baldige Antwort und einen Termin 
zu der Diskussion würden wir uns sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

I.A. Gerd Ostermann 
Der Sprecher 

Struktur JVA Tegel 

I. Einleitung 

Dieses Strukturpapier wurde als Gegenvor
schlag zu dem Neustrukturicrungsexposc der 
Leitung der JVA Tegel (Pianungsgruppe) von 
der Gesamtinsassenvenretung erarbeitet, um 
die Chance zu nutzen, aktiv an der Verwirk
lichung des StVollzG mitzuwirken. 

Dieses Verwirklieben sehen wir in erster Linie 
darin. daß die antiquarischen Denkmodelle 
nun endgültig aufgegeben werden. Antiquien 
deswegen, weil alle Verwaltungsvorschriften, 
Erlasse, Handlungen der Anstaltsleitung aus
schließlich darauf ausgerichtet sind, die Vor
schriften aus dem StVollzG im Sinne des Straf
vollzuges von 1800 auszulegen. Diese Den
kungsweise ist für eine Gefängnisverwaltung 
bequem und führt zu einer leichten Hand
habung des gesamten Verwaltungsapparates. 

Hier muß von einer aktiven Insassenvertretung 
entgegengewirkt werden. 

Ein solches Unterfangen ist sehr schwierig, weil 
aus den antiquarischen Denkmodellen heraus 
die erforderliche Akzeptanz fehlt. Doch diese 
fehlende Akzeptanz kann eine positive Heraus
forderung sein und eine echte Chance, die 
Achtung und Verblüffung zu erreichen, daß 
Gefangene doch denkende und manchmal er
wachsene Menschen sein können. Dies kann so 
zukünftig zu einer echten Achtung der Gefan
genen allgemein und der der Insassenvertre
tungen im besonderen führen. Das anzustreben 
soll auch diese E~pose verdeutlichen. Zwar gibt 
es divergierende Ansichten zur Auslegung der 
einzelnen Rechtsnonnen des StVollzG, doch 
herseht Einigkeit darüber, daß etwas geschehen 
muß. Etwas Entscheidendes. 

Wir verbinden mit diesem Expose die Hoff
nung, daß unsere Rechtsauffassung nicht mehr 
gänzlich abgelehnt wird, und daß einige Vor
schläge und Anregungen zum Übernehmen 
animieren und so richtungsweisend eine Wei
chenstellung erfolgt. So gehen wir von differen
zierten Behandlungsangeboten aus, die Abstu
fungen von ganz locker bis intensiv reichen. 
Leider ist der Begriff nicht definien, so daß das 
Zelle auf- und zuschließen bereits Behandlung 
sein kann . 

Die lnsassenvertretungen der JVA Tegel 
haben den Begriff 'Behandlung" im therapeuti
schen Sinn de(iniert. Danach ist Behandlung 
eine durch ein bestimmtes Verfahren zu heilen 
suchende Tätigkeit. So vielfältig die Täter und 
Straftäter, so vielfältig müssen diese Behand
lungsmethoden sein. Die abgestufte Selektie
rung der differenten Behandlungsangebote be
wirken zwangsläufig eine Trennung. Auch der 
strikten Trennung von Drogenkonsumenten 
und Nichtdrogenkonsumenten . 

n. Belegungsstruktur 

Bei der Belegungsstruktur gehen wir von einem 
Ausbau des offenen Vollzuges aus. Der Ausbau 
könnte so aussehen, daß die Freigänger in 
Arbeiterheime umziehen, wie diese auch als 
Übergangseinrichtungen von der Helmut
Ziegner-Stiftung angeboten werden. Dadurch 
werden Kapazitäten frei, die fur noch nicht 
Freigangsberechtigte genuLZt werden können. 

Da nach § 10 StVollzG der offene Vollzug der 
Regelvollzug darstellen soU und gemäß § 11 
StVollzG der Vollzug gelockert werden kann, 
muß eine gemeinsame De(ioition gefunden 
werden, denn der offene Vollzug ist ebenfalls 
nicht vom GesetZgeber konkretisiert. Danach 
kann offener Vollzug auch ein Gefängnis mit 
boher Mauer sein, wenn im Inneren alle Zellen 
offen sind und die Gefangenen sich Innerhalb 
der hoben Mauern frei bewegen können. Diese 
Definition ist nicht die der lnsassenvertretung. 
Für die Insassenvertretung ist der offene 
Vollzug dergestalt, lediglieb ein mit einem 
Zaun abgesch.lossenes Gelände ohne geson
derte Sicherungs- und Sicherheitsmaßnahmen. 
Wenn diese Definition greift, dann ist der Aus-



bau solcher Einrichtungen des Strafvollzuges 
mitt.els Container leicht und schnell erreichbar. 

Gemäß § 10 StVollzG sind geeignete Gefan
gene im offenen Vollzug unterzubringen. Ge
eignet ist zunächst erst mal-jeder Gefangene. 
Trotzdem muß selektiert werden. 

Diese Selektion erfolgt einmal aUein schon in 
den Ausführungsvorschriften zu § 10 StVollzG 
und zum anderen in der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung. Aus diesen Vorgaben folgern 
die Insassenvertreter: 

a) daß "alle" Vollzugspläne darauf ausgerich
tet werden, daß der Gefangene mindestens 
vier Jahre vor 2ß seiner Strafe oder dem 
frühestmöglichen Entlassungsdatum bei 
lebenslanger Freiheitsstrafe und 

b) daß Drogenkonsumenten auch mit kunen 
Freiheitsstrafen im geschlossenen Vollzug 
untergebracht sein dürfen, weil nach 
höchstrichterlicher Rechtsprechung ein 
Drogenkonsument immer ein solcher 
bleibt. 

Die einzigen Kurz- und Mittelstrafzeiten kön
nen nur von Drogenkonsumenten belegt sein, 
so daß eine Gefangenenpopulation entstehen 
dürfte, die eine strikte Trennung erleichtert. 
Dadurch wird auch die gesamte Gefangenen
population, noch mehr als beute schon üblich, 
zuungunsten der Nichtdrogenkonsumenten 
verschoben (heute ca. 70 - 80 % Drogenkonsu· 
menten, später 85-90 %). 

Diese Tatsache bietet auch die Chance, in der 
Drogenarbeit neue Wege zu gehen. Neue 
Wege im Behandlungskonzept schlechthin. 
Daraus folgt, daß alle Wohngruppenbereiche 
für die Behandlung von Problematiken ge· 
eignet sind, und dort sind dann unterschied
liche Behandlungskonzepte möglich. 

Dies bedeutet für Nichtdrogenkonsumenten, 
daß diese in einen Bereich müssen, in dem eine 
zwangsweise Einbindung in sacbfremde Be
bandlungskonzepte nicht erfolgt. Die Persön
lichkeitsdefizite der Nichtdrogenkonsumenten 
können in ambulanten Therapiegespräc.ben, 
wie dies beute schon bei dem Psychologischen 
Dienst erfolgreich praktiziert wird, durchge
führt werden. Über diesen Dienst kann eine in
tensive therapeutische Behandlung in geeigne
ten Bereichen individuell für bedürftige Inhaf
tierte, die nicht Drogenkonsumenten sind, ein
geleitet werden. Hier würde dem § 7 StVollzG 
in der Vollzugsplanfortschreibung Rechnung 
getragen. 

Bei diesem Inhaftiertenkreis kann es sich aus
schließlieb nur um extreme Langstrafer han
deln, da ja aUe anderen Nichtdrogenkonsumen
ten im offenen Vollzug untergebracht sind. Für 
diese Klientel ist aus dem Angleicbungsgrund
satZ (§ 3 StVollzG) eine Normalisierung der 
Genehmigungspraxis notwendig. Empirisch ist 
festgestellt, daß dieser Inhaftiertenkreis nicht 
in das Subkulturelle Geschehen im Strafvollzug 
eingebunden ist und nur extreme Ausnahmen 
am Drogenbandei und -konsum teilnehmen. 

Diese Ausnahmen sind aus ihrer Sonderstel· 
Jung heraus schnell isoliert und erkennbar, so 
daß es dafür keiner gesonderten Sicherheitsan
strengungen bedarf. Diesen Inhaftierten kann 
in den Teilanstalten li und III ein Apparte
ment mit Kochnische und Dusche mit WC zur 
freien wohnlieben Gestaltung zur Verfügung 
gestellt werden. Diese Appartements würden 
aus 1 1{2 ZeUen entstehen können. Der Um
und Ausbau kann sukzessiv erfolgen. 

Auch ist empirisch bewiesen, daß von diesem 
Inhaftiertenkreis kaum eine Störung der 
Sicherheit und Ordnung ausgebt, so daß der 
Angleichungsgrundsatz (§ 3 StVollzG) auch in 
der Form verwirkliebt werden kann, daß der 
Staat Vertrauen in den Bürger bat und erst ein
greift, wenn ein Tatbestand der Verletzung 
dieser Ordnung vorliegt. Daraus folgert, daß 
Aufsichtsbeamte gänzlich eingespart werden 
können. Die früher hier gebundenen Kräfte 
werden fiir die Außensicherung frei. 

Es ist überhaupt festzustellen, daß der Begriff 
Fürsorgepflicht des Staates dem Gefangenen 
gegenüber entgegen dem Strafvol.lzugsgeseu 
steht. Im geschlossenen Vollzug wie der JVA 
Tegel ist die Außensicherung der alles beherr
schende Aspek1., weil die Öffentlichkeit vor 
Straftätern geschützt sein muß. Diese Tatsache 
verlangt nicht die totale Verwaltung, die zu 
einem Hospitalismus führt, der dazu dient, daß 
die Haftentlassenen schnell \\ieder rückfällig 
werden, weil diese draußen nicht lebensfähig 
sind, weil diese strenge Verwaltung weggefallen 
ist. Daraus folgern wir, daß die ganzen Verfü
gungen und Verwaltungsvorschriften aufzuhe
ben sind. 

Die Sprechstundenregelung ist außer Kraft zu 
setzen und so umzugestalten, daß jeder Gefan
gene täglich Besuch auf seinem Haftraum in 
unbeschränkter Zeit empfangen darf. Selbst in 
einem Krankenhaus darf der Kranke Besuch 
auf dem Zimmer empfangen. Die Organisation 
ist einfach, weil jeder Besucher, der kommt, 
seinen Ausweis an der Pforte weiterbin hinter
legen muß. Das Zu- und Abführen der Be
sucher erfolgt mit den bereits gebräueblieben 
Bussen. Besuchszeitende ist 22 Ubr, das beißt, 
um 22 Uhr müssen alle Besucher das Gelände 
verlassen haben. 

Diese Verfahrensweise ist leicht umsetzbar u.nd 
in dem Pilotprojekt der Langzeitsprechstunden 
TA JV als machbar bewiesen. Sogar besser um
set:zbar als gesonderte LangzcitsprechzcUen. 
Die dort freiwerdenden Kräfte können für 
Sicherheitsaufgaben herangezogen werden. 
Dieses ist kunfristig umsetZbar. Die Präven
tionswirkung des Strafvollzuges gebt durch die 
Angleichung nicht verloren. 

Das gilt auch für die Genehmigungen, den 
Haftraum gänzlich frei mit eigenen Mitteln und 
Möbeln etc. zu gestalten. Dies sowohl im 
Wohngruppen- als auch im umgebauten Voll
zug der TA n und IIJ. Die Kosten, die durch 
Freigabe und Abschaffung anstaltseigener 
Möbel eingespart werden, können in anderen 
Bereichen eingesetzt werden. Hier auch die 
Abschaffung von Anstaltskleidung und -bett-
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wäschesowie Handtücher. Die Freigabe dieser 
Gegenstände bewirkt nicht nur eine erbebliche 
Kosteneinsparung, sondern auch eine Entla
stung der Haftentlasseneohilfe. Diese Stellen 
werden so nicht mehr für Hausrat, Bekleidung, 
Radio/Phono etc. in Anspruch genommen 
werden können. 

Die dort eingesparten Kosten können auf die 
gesetzlieb geforderte Tariflohngestaltung im 
Strafvollzug umgelegt werden. Die UmsetZung 
ist ebenfalls mittels einer Senatsanweisung 
kurzfristig lösbar. Mittellose Gefangene erbal
ten ein ·Darlehen von der Anstalt (Sozial
dienst), das dann vom Arbeitsverdienst getilgt 
werden muß. 

Das subkultureUe Geschehen in der JV A Tegel 
wird durch die totale Verwaltung und die 
lebensfremde Arbeitsentlohnung gefördert. 
Durch die Tariflohngestaltung bei gleichzeiti
ger freizügiger Gestaltung der Lebensbereiche 
des Gefangenen werden viele subkultureile 
Tendenzen im Keim erstickt. Die Hausord
nung, Sieberbeil und Ordnung brauchen nicht 
beständig überwacht zu werden, weil der Ge
fangene, der seinen Haftraum nach seinem 
Wunsch ausgestaltet bat, auch mehr zu verlie
ren bat, so daß eine natürliche Schranke auf
gebaut ist. Dieses System macbi eine Einspa
rung im allgemeinen Vollzugsdienst möglich, 
weil beständige Überwachung wegfaDen kann. 
Sowohl im Wohngruppenvollzug als auch im 
Einzelvollzug (Appartement). 

Die Sicherung und Überwachung kann so 
effektiver gestaltet werden. Drogenhändler im 
Vollzug werden leichter auffällig, weil andere 
Gefangene sich distanzieren. Die bisherigen 
Ehrenkodizes "nicht anscheißen" entfallen, weil 
der Freiheitsentzug individualisiert ist, aber 
auch an dem Leben draußen angleichen. Das 
gerade fordert das StVollzG, so daß die Umset
zung eine Verwirklichung des Gesetzes ist und 
der Eindruck der Rechtlosigkeit, wie er beute 
existent ist, schwindet. 

Die Leitung der Haftanstalt kann sich so auf 
die effektiven Au(gaben konzentrieren, das 
beißt mit jedem einzelnen Fall sich intensiv 
auseinandersetzcn. Die Beamten des aUgemei
nen Vollzugsdienstes übernehmen ausschließ.. 
lieh polizeiliebe ( sicherheitstechnische) Auf
gaben und sind so nicht mehr mit ungenauen, 
schwammigen Beschreibungen von Aufgaben 
und Zielvorgaben belastet. 

Alle Gefangenen erleben den Verwaltungs
druck nicht mehr als allein vorherrschend. 
Braueben diesem Druck auch nicht ständig ent
lliehen mittels Drogen. Dadurch wird die Mög
lichkeit, sieb mit sich selbst und dem eigenen 
Dasein zu beschäftigen, verstärkt. Dies kann zu 
einer erhöhten Motivation, zu einer Drogenab
stinenz führen. Eine mögliche Motivation wird 
durch ein konkretes therapeutisches Angebot 
potenziert, wenn die Ansätze im therapeuti
schen Bereich auf den speziellen Fall zuge
schnitten sind. 

Die Spezialisierung ist im Bereich der Drogen
konsumenten sehr different, denn für den 
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einen kann eio strenges Regime besser tauglich 
sein als ein toJerantes Regime. Diese differen
ten Angebote können von den Therapieein
richtungen, die für Drogenkonsumenten außer· 
halb des Strafvollzuges existent sind, innerhalb 
der JVA Tegel durchgeführt werden. Wir 
gehen davon aus, daß die Therapiegruppen in
nerhalb der JV A Tegel Wohngemeinschaften 
bilden, in denen von den Mitgliedern der lbe
rapiegemeinschaft erprobt, kontrolliert wird, 
ob der Drogenkonsument auch willig und fähig 
ist zu dem drogenfreien Leben. Diese Thera
pieeinrichtungen der unterschiedlichen For
men haben jahnehntelange Erfahrungen, die 
hier im Vollzug auch zur Früherkennung von 
erneutem Drogenkonsum führen, so daß auch 
hier ein Mehr an Sicherheit und Transparenz 
existiert. 

Bei diesen therapeutischen Gruppen ist dte 
Motivation aller Beteiligten erheblieb größer 
als beim aUgemeinen Vollzugsdienst, der sich 
eher belastet fühlt, wenn er Drogenkonsum 
friihzeitig entdecken sol~ weil die Arbeitser
leichterung nicht im Gegensteuern gesehen 
wird, sondern im DrogenkonS'Um. Die Motiva
tion liegt eher da, wo es beißt, sollen die "Fixer
schweine" sich doch umbringen, m.ir egal. Dies 
ist auch der Grun~ warum in der JVA Tegel 
das bestehende Drogenprobiem nich.t transpa
rent ist und nicht eiodämmbar. Die Leistung 
des allgemeinen Vollzugsdienstes wird nur 
durch massive Drohungen mit Sanktionen er· 
reicht, so daß lästigen Fragen nach der Ursache 
der Erkenntnisse entgangen wir~ indem Dro
genkonsum geduldet wird. 

Bei den Therapiegruppen von draußen ist 
diese Motivation eine ganz andere. Dazu be
darf es einer freien, für die Wohngemeinschaft 
individueUen Gestaltungsmöglichkeil ohne 
sicherheitspolitische Schranken. Die Wohnge
meinschaften mit Therapie finanzieren sich aus 
den Mitteln, die ohnehin für Drogentherapien 
erbracht werden. Innerhalb der Konzeption der 
einzelneo Therapiegruppen wird auch die Mit
lelverieilung vorgenommen. Die Hafträume 
der Wohngemeinschaft, ebenso die Gemein· 
schaftsräume werden mit Zählern, Wasser
uhren und Heizkostenzählern versehen, damit 
diese Kosten mit der Anstalt abgerechnet wer
den können. Außerdem wird eine Miete in 
Höhe des sozialen Wohnungsbaus erhoben. Da 
die Wohngemeinschaften bereits Teil einer 
I .angzeiuherapie sind, ist der Kostenträger die 
Versicherung. Für erforderlich werdende the
rapeutische Beschäftigungsprogramme wird 
eine Befreiung von der Arbeitspflicht erforder
lich. Dieses Programm ist für Drogenkonsu
menten gedacht, daß Gefangene gemäß § 35 
BtMG entlassen wurden, aber in der Therapie
einrichtung nicht angekommen sind. Mit dem 
hier vorgesteUten ModeU kann die zuständige 
Therapieeinrichtung den Zeitpunkt des Über
gangs von der hiesigen Wohngemeioscha(t in 
die Einrichtung draußen selbst bestimmen, so 
daß die Chance einer nachhaltigen Wirkung 
der Therapie besteht. 

Oie bestehenden Wohngruppenhäuser in der 
JVA Tegel sind "aUe" für diese Therapieform 
geeignet, so daß auch in den Teilanstalten be-
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gonneo werden kann, in denen heute bereits 
Vorbereitungen für eine vorzeitige EntlaSS'Ung 
getroffen werden, so daß dann mit1e1Cristig alle 
Wohngruppenbereiche als therapeutische 
Wohngemeinschaften umgewandelt sind. 

Es ist nicht nur ein Angebot an Drogenkonsu
menten wie Ileroinabhängige zu richten, son
dern auch an Alkoholabhängige. In diesem Be
reich kann ebeoiaUs mit den existenten Thera
pieeinrichtungen gearbeitet werden, so daß 
hier spezialpräventiv gearbeitet wird. Die Tbc
rapieangebote, die von den Versicherungsträ
gem gemacht werden, können so hier bereits 
umgesetzt werden und als langzeitliebe Ange
bote analog den §§ 35, 36 BtMG zu einer Haft
entlassung führen. 

Aus unserer Sicht kann es Gelegenheitsfixer 
oder Gelegenheitsberoinsniefer nicht geben, 
weil es sich hierbei um ein Anfangsstadium zu 
einer Suchtkarriere handelt, so daß diese Pro
blematik für den Betroffenen transparent wer
den soUte. Dies kann in Wohngemeinschaften 
geschehen, die von externen Drogenberatern 
geleitet und betreut werden. 

Die Suchtproblematik im Strafvollzug ist all
gemein als diffizil anzusehen, weil durch den 
Freiheitsentzug und die totale Verwaltung die 
psychosozialen SteUuogen als aufgelöst angese
hen werden müssen, die zu anderen Darstel
lungsformen als Selbstwerttabelle führen. Da7u 
gehört auch das Einreiben in Cliquen, die als 
gruppend)'-namische Pro7.esse, Drogenhandel, 
Drogenkonsum usw. als chic und en vogue er
scheinen läßt. Deshalb sollten alle therapeuti
schen Mittel auch uls ein Mittel für eine vort.ci
tige Entlassung eingcset:r.t werden. 

Für andere Gefangene. die noch keine Sucht
problematik aufweisen, ist eine Perspektive 7U 
eröffnen, die den Rei;- bietet., ohne Suchtmittel 
leben zu können. Die individuellen Pcrsönlich
keitsdefizite sollten deshalb bei der Ankunft in 
der JVA Tegel mittels Test etc. festgestellt 
werden. Gedacht ist an Psychotests, Persönlich
kcitstests, Intelligenztests, Berufsinteressen
tests und sonstige Eignungstests. Die Ergeh· 
nisse daraus soUten den Wünschen des ein7.el
nen gegenübergesteUt werden, um daraus eine 
Synthese abzuleiten. Die beruflieben Ausbil
dungsangebote sollten in Verbindung mit der 
Bundesanstalt für Arbeit erweitert, ausgebaut 
und optimiert werden. Die Umschulungsbeihil
fen werden den Auszubildenden direkt ge7J~hlt. 
l)avon müssen diese dann die Mietkosten für 
die Haftplätte 7,ahlen, ebenso die Neben
kosten. 

Bei schulischen Maßnahmen werden die l\1ittel 
vom BAföG erbracht, so daß eine allgemeine 
strukturelle Änderung erfolgt, diese bewirkt 
das Auflösen der Cliquen, weil andere Inter
essen. Wenn dazu ein erheblicher Teil an Ver
waltung und Verwaltetsein entfällt, ist das 
Feiodbil~ welches eine S'Ubkolturelle Cliquen
bildung fördert, auch beseitigt. 

Es ist nicht ei'!sehhar, warum Bekleidung auf 
der Hauskammer gelagert werden muß. Wenn 
der Gefangene se in gesamtes Eigentum auf 

dem Haftraum haben kann, wird dieser 
zwangsläufig einige Teile einlagern wollen, so 
daß dafür ein großes Lager bereitgehalten wer
den muß. Aber es braucht nicht für jeden Ge
fangenen sein, weil viele erst in der Haft mit 
der Bildung von Eigentum beginnen. Aus dem 
Angleichungsgrundsatz (§ 3 Abs. 1 StVol.lzG) 
ist dies vom Geset7.geber gefordert. Ebenso aus 
§ 4 Abs. 2 StVolll.G läßt sich dies herleiten. 

Die Trennung bei der Arbeit ist mittelfristig 
ebenfalls möglich, weil die Therapie von Sucht
erkrankungen eine arbeitstherapeutische Be
schäftigung benötigt und mit leistungsbezoge
ner Arbeit nicht vereinbar ist. Durch die un
regelmäßige psychische Verfassung des Klien
ten wäre der Betriebsfrieden gestört. 

Die jetzt bestehenden Anstaltsbetriebe kör:n
ten privatisiert werden, so daß hier nicht vorge
täuscht produktiv gearbeitet wir~ sondern 
effektiv. Zudem würden ganze Verwaltungs
teile entfallen können, die wiederum Mittel 
freisetzen werden. 

Da die Rechtsnormen der Bundesrepublik 
auch innerhalb der JVA Tegel gelten, ist die 
Schaffung einer Ermittlungsabteilung als 
Sicherheitsmittel ausreichend, so daß beim 
Einlaß die Person lediglich nach Waffen abge
tastet (abgepiepst) werden muß. 

Straftäter, die Straftaten um jeden Preis be
gehen wollen, tun dies derzeit ohnehin. Auch 
bei totaler verwaltungstechnischer Überwa
chung, so daß der Verzicht auf mehr Kontrolle 
keine Einbuße im Sicherheitsstandard erfährt. 
Wenn eine Ermittlungsabteilung besteht, _kann 
diese konzentriert notorische Straftäter, hier in 
der Regel Rauschgifthändler, dingfest machen. 

Da jeder Gefangene mehr an Lebensqualität 
zu verlieren hat. ist seine Bereitschaft zu ge
setzmäßigem Handeln größer. Gleichwohl ist 
sicher, daß der Drogenhandel nicht ganz aus· 
sterben wird, weil auch bei der intensivsten und 
besten Betreuung Rückschläge vorkommen 
können. Deshalb muß es sicherlieb auch eine 
Teilanstalt in der JVA Tegel geben, wo Sank
tionen erfolgen. Ähnlich der T atsache der 
Strafhaft . Für die Drogentherapie sind eben
falls ein oder zwei Entgiftungsstationen von
nöten. 

Tn der Vergangenheit bat sich gezeigt, und 
damit empirisch herausgebildet, daß Drogen
händler, die draußen mit Drogen handelten, 
ohne selbst Konsumenten zu sein, hier oft aus 
GefäUigkeit einem ehemaligen Kunden gegen
über tätig wurden. Dieser Tätertyp, der mehr 
als sechs Jahre Haft erhalten hat, bedarf nur 
einer umfassenden Kontrolle von Brief-, Tele
fon- und Besuchsverkehr. Wobei dies in enger 
Zusammenarbeit mit dem Rauschgiftdezernat 
geschehen soUte, die so die Kontakte draußen 
überwacht. Dies hat den Vorteil, daß even
tuelle Mittäter oder Nachrücker in dem Ge
werbe früher erkannt werden und so eine um
fassende Prävention erfolgt. Die Drogenliefe
rung in die Haft schon von der Übernahme an 
erkannt und so rechtzeitig vereitelt wird. 



Die Teilanstalt I ist auch unserer Meinung 
nach als Sanktions- und Zugangsbaus geeigneL 

Für die aus Moabit von der Einweisungskom
mission nach Tegel überstellten Gefangenen, 
die dem o. a. Grobraster zuzurechnen sind, 
wird im Haus I die MögUchkcit gegeben, sich 
die ihrer Meinung nach geeignete Wohnge
meinschaft auszusuchen und gleichzeitig zu 
entgiften. Die Gefangenen, die keine intensive 
Betreuung benötigen, sondern nur eine Vorbe
reitungszeit auf den offenen Vollzug wahrneh
men, werden in Appartementsbauten unter· 
gebracht. 

Im J raus I können die Personen aus den Wohn
gemeinschaften, die rückfällig wurden. entzie
hen. Die Therapiegruppe entscheidet über eine 
erneute Aufnahme in die Wohngemeinschaft. 
Dealer von Rauschgift werden in die Ab
schirmstation verbracht und erbalten ein er
neutes Strafverfahren. Es ist unserer Ansicht 
nach falsch, bei Einstellung des Verfahrens 
oder Freispruch einen weiteren Verbleib 7U 

recbtfenigen, weil die Einsichtigkeit in Sank· 
tionen zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
eines Gemeinwesens, und das ist die JV 1\ 
Tcgel auch, unterminiert wird und sogar Trotz
haltung mit dem "Na, jetzt erst recht"-Effekt 
heraufbeschworen wird. 

Die JV A Tegel kann nach dem Willen des 
Geset7.gebers kein rechtsfreier Raum sein. so 
daß die Normen, die außerhalb des Strafvollzu
ges gelten, auch hier angewendet werden 
müssen. Daraus folgt, bei Einstellung und Frei
spruch ist Rückverlegung und Rückversetzung 
in den alten Stand zwangsläufig angezeigt. Eine 

Wiedergutmachung ebenfalls. Diese Forderung 
soll verhindern, daß Oenunziantentum gezilch
tet wird, das sich auf Kosten anderer einen 
Vorteil verschaffen kann. Der Rechtsgrundsatz 
"in dubio pro reo" muß auch hier schon in 
Tegel verwirklicht sein, weil dies nur Ansporn 
?ur Einhaltung von Rechtsnormen sein kann. 

Die Verlegung in den offenen Vollzug erfolgt 
automatisch vier Jahre \'Or 213 oder bei Iebens· 
langer Freiheitsstrafe nach sechs Jahren Haft. 
Bei Gefangenen, die die Maßregel der Siche
rung und Besserung zusätzlich haben, sollte die 
Verlegung ebenfalls bei vier Jahren vor 2(3 lic-

gen. damit diese Gefangenen sich eine Ausset
zung der Maßregel und des Strafrestes verdie
nen können. Das Damoldesschwen der Bewäh
rung und der Maßregel lassen den Willen zur 
Eingliederung verstärkt erscheinen. 

Durch den Verwaltungsabbau innerhalb der 
JV 1\ Tegel können auch immer wieder Miß. 
bräuehe vorkommen, so daß sich diese Straf
täter selbst disqualifizieren. Bei den Strafzu
messungsgründen (§ 46 StGB) ist dies geson
dert 7.U berücksichtigen. Die Erfahrungswerte 
aus dem offenen Vollzug zeigen, daß das über
aus selten vorkommt und auch zu einer raschen 
Aburteilung führt. Deshalb ist eine Aufhebung 
dieser totalen Verwaltung in der IV A Tcgel SO

fon möglich und dringend geboten. 

Der Mißbrauch von Computern fühn zu Straf
verfahren, so daß auch hier der Gefangene sieb 
selbst ausschließt. Mit der frei zugänglichen 
eigenständigen Ausstattung wird nicht nur dem 
Haushaltsetat Erleichterung verschafft, son· 
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dem auch der § 4 Abs. l StVollzG mit Leben 
erfüllt, denn der Inhaftierte kann selbst ent
scheiden, ob er mittels neuer Straftaten gar 
nicht erst die Anstalt verlassen will oder ob er 
die Spielregeln der Gesellschaft anerkennt. 

Leider gibt es auch Drogenkonsumenten, die 

a) polytaximan 

b) AIDS-krank 

c) deshalb über Therapie nicht erreichbar 
sind. 

Diese solllen substituiert werden und in einer 
Wohngruppe ohne große therapeutische An
sätze untergebracht werden, aber sozialpsycho
logische Betreuung erhalten. Eine intensivere 
Betreuung, die den exaltierten Anforderungen 
gerecht wird. Hier sollte mit der AIDS-Hilfe 
und dem Psychologischen Dienst ein Konzept 
erarbeitet werden. 

Entlassung in spezielle Wohngemeinschaften 
ist anzustreben. Die Substituierung wird in die
sem Fall eine positive Zukunftsprognose be
wirken, weil die Beschaffungskriminalität ent
fällt. Ein tägliches Urinkontrollprogramm 
sollte für alle Drogenkonsumenten zur Pllicbt 
werd~n. Bei Alkohol.mißbraucbsgefahr kann 
tägliches Pusten angezeigt sein. 

Der Umgang mit Haschischkonsumenten ist 
problematischer, weil Sucht nur als psychische 
Verhaltensnorm existiert. In der Diskussion 
steht auch noch die Freigabe der weichen Dro
gen wie Haschisch und Cannabis (Gras). Die 
Konsumenten dieser Droge empfinden das Kif
fen nicht verwerflicher als Bier trinken zum 
Feierabend. Dieser Personenkreis entzieht sieb 
einer Behandlung allein dadurch, daß er kei
nen Handlungsbedarf anmeldet und auch keine 
Notwendigkeit zu einer Veränderung erkennt. 
Meist ist das private Leben intakt und Straf
taten sind keine Bescbaffungsdelikte. 

Oie Behauptung, Haschisch sei eine Eiostei
gerdroge, stimmt so nur bedingt, weil die beute 
Heroinabhängigen meist schon eine Alkohol
problematik aufwiesen, so daß Haschisch ledig
lich die Hemmungsschranke zum Drogenkon
sum allgemein gesenkt bat. Die mangelnde 
Schuldeinsicht macht einen Behandlungsansatz 
unmöglich, so daß auch Forderungen aus dem 
Strafvollzugsgesetz fehlgehen. Da in den mei
sten Fällen normabweichendes Verbalten nicht 
vorliegt, sollten die Haschischkonsumenten mit 
den Drogenabstinenten gleichgesetzt werden. 

Bei der Beschaffung und dem Einbringen in 
die Anstalt müßte hier die Prämisse ansetzen. 
Ist ein Haschischkonsument aktenkundig oder 
wird im Laufe des Vollzuges als solcher be
kannt, sollte die Überwachung ebenso erfolgen 
wie im Fall der Orogenhändler, so wird dem 
Einbringen von Drogen entgegengewirkt. Oie 
Überwachung von Brief-, Telefonverkehr ist 
gemäß§ 28 StVollzG vorgesehen, und in Ver
bindung mit dem Rauschgiftdezernat lassen 
sieb da konkrete Überwachungen ableiten. 
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Dieses Mittel wird den Handel auch mit wei
chen Drogen eindämmen. Erst wenn von dem 
Bundesverfassungsgericht ein anderer Ent
scheid kommt, ist eine Änderung des Verfah
rens möglich. ·Auch bier sollte zunächst der 
Grundsatz gelten wie draußen, der Staat bat 
Vertrauen in seine Bürger, und erst bei defini
tiven Hinweisen auf Gesetzesverletzung wird 
eingeschritten. Diesem Angleichungsgrundsatz 
(§ 3 Abs. 1 StVollzG) entsprechend kann auf 
die totale Verwaltung und Bewachung verzich
tet werden, so daß weitere Kräfte des allgemei
nen Vollzugsdienstes freigesetzt werden. 

Tn den derzeitigen Wohngruppenbereichen 
kann sofort auf jeglichen Verschluß der Haft
räume verzichtet werden. In den anderen Be
reichen (TA II und TA Ill) erst nach Umbau 
und neuer Bclegung. Der Verzicht auf den 
Verschluß der Hafträume ist in der TA TV seil 
1970 erprobt, so daß daraus ersichUich ist, daß 
keine schwerwiegenden Störungen auftreten. 
Durch diese Aufhebung ist es erforderlich, die 
Außentüren zu Zählzwecken zu kontrollieren. 
Für die Inhaftierten kann ein Stechkarten
system eingeführt werden, das auch immer den 
Bestand anzeigL Es wurden für jede Teilanstalt 
maximal vier Beamte pro Schiebt notwendig, 
die die Zentrale besetzt halten und bei Proble
men schnell vor Ort sind. An der Zentrale wer
den Postfächer installiert, aus diesen können 
sieb die Inhaftierten ihre Post abholen. 

Als langfristiges Ziel sollte die Selbstbekösti
gung der Inhaftierten und die Auflösung der 
Gro ßküche angestrebt werden. Langfristig des
halb, weil der Umbau der Teilanstalten li und 
IJJ nicht kurzfristig verwirklichbar e.rscheint. 

Durch die Einsparung des allgemeinen VoU-
7ugsdienstes in den Stationsbereichen kann die 
Außensicherung verbessert werden, so daß 
dem Schutz der AUgemeinheil besser Rech
nung getragen wird. Auch werden Kapazitäten 
frei fur Fachkräfte. Das Konzept ist gemäß§§ 3 
Abs. 1, 4 Abs. 2 und 81 StVollzG direkt umsetz
bar. 

Rückve rleger aus dem offenen Vollzug sollten 
nicht in die JVA Tegel, sondern in die JVA 
Lehrter Straße. Hier sollte ein Katalog aufge
stellt werden, welches Fehlverbalten eines Ge
fangenen im offenen Vollzug zu welchen Rück
stellungszeiten führt. So ist vorstellbar, daß 
analog den materiellen Rechtsnormen festge
legt wird, welch ein Sanktionsrahmen anzuwen
den ist. Dieser Sanktionsrahmen sorgt fur 
Transparenz und Einsiebt und trägt dem An
gle icbungsgrundsatz (§ 3 Abs. I StVollzG) 
ebenfalls Rechnung. 

Welche Verfehlungen tu welchen Sanktionen 
führen, ist gesondert zu überlegen. Ebenso die 
Ausgestaltung des offenen Vollzuges mit neuen 
Inhalten und Betreuungsangeboten. Diese 
strukturelle Neugestaltung des offenen Voll-
7uges erscheint uns ebenso wichtig wie die JVA 
Tegel. Die Behandlung im offenen Vollzug ist 
ebenfalls nicht geregelt. Dort wird lediglieb ver
waltet. Das GeselZ verlangt Beban<llung auch 
im offenen Vollzug. Überlegungen .dazu sind 
eine gesonderte Aufgabe. 
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Jll. Fazit: 

Die Insassenvertretungen der JVA Tegel schla
gen vor: 

1) Langfristig: 

Den Umbau der TA II und III zu 
Appartementshäusern. 

Die Auflösung der Großkücbc. 

Die Privatisierung der Anstalts
betriebe. 

Abschaffung des Sprechzentrums. 

2) Mittelfristig: 

Die Umgestaltung der Wohngruppen
bereiche in Wohngemeinschaften mit 
therapeutischem Inhalt. 

Beschaffung von Wohnheimen für 
Freigänger. 

3) Kurzfristig: 

Aufhebung der Verschlußzeiten in den 
Wohngruppenbereicben. 

Ausdünnung des Aufsichtspersonals. 

~e.-::\ 

Vollzugsplangestaltung auf den frü
hestmöglichen En tlassungszei I punkt 
(2{3). 

Behandlungsangebote mit motivierten 
externen Fachkräften für Drogenkon
sumenten. 

Abschaffung des Sprechzentrums !ür 
die Wobngruppenbereicbe. Einführung 
der Sprechstunden auf den Hafträu
men. Auch Langzeitsprechstunden. 

Überwachung der Drogenhändler in 
einer konzertierten Aktion mit dem 
Rauschgiftdezernat 

Freigabe der Beschaffung von eigener 
Haftraumausstattung auch mit Unter
haltungselektronik und elektrischen 
Geräten des täglichen Gebrauchs. 

Genehmigungen für die Beschaffung 
von eigener Bett- und Hausballswäsche 
und Hausrat. 

Überprüfung aller Akten auf Ver
legungsmöglichkeiten in den offenen 
Vollzug. 

Berlin, den 18.11.1992 
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InaAsaenvertretuns der 
Teilanstalt V 
der Ju•tizvollzugaanatalt Tegel 
t. H. Herrn Hans-Joachie Fro~z 
z. z. Seidelatr&ße 39 
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Bearb.: Herr Marho!er ".,_ 
04. November 1992 

~ Zulaaauns von Unterheltungeelektroni kgeräten in der 
JYA Tegel ; 
hiu.;. Ihre Eingabe voa 13. Juli !992 
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~ Unse~ Zwi schenbescheid voc. 22. Juli 1992 

Sehr geehrter Herr Froa•! 

Nach Abschluß unserer OherprüCung Ihrer o. g. Eingabe nehaen wir %unächst auf 
unser Sehre i ben an Sie ,.o, 09. Juli 1992 (GesehZ. : 4567 E • V/3.92 ) Bezug, ait 
dem wir Ihnen den Inhalt und die Au&ttirkungen der in der JVA Tesel geltenden 
Hausverfügung voa 27. Mai 1992 dargestellt haben . 
Aus dea Inhalt dieaea Schreibens, das wir zu Ihrer InforJnation noch~ta ls beis:e
Cügt haben, 111 i rd deutlich, daß bei Oeräten •it einer Gr~ße von cehr als 10.000 
c;DS - unabhingl g von de11 Ort der Unterbringung dea jeweiligen Gefangenen -
immer eine UberprüCung la EintelraH stattfinden auß, ob durch die Größe des 
Geräts die Obersichtlichkelt des Haftraumes gefährdet t~ird oder sonst eine 
Gefahr fUr Sicherheit. oder Ordnung d~r Anatalt eintritt. Folgedcbtig kann es 
bei den zu tre ffenden tntscheidungen nicht auf die 11eitgehende Baugle ichheit 
der 'Te i lanatalten V und VI oder die gemeinsaae Zust-ändigkeit der Hausk•-•uaer 
V/\11 hinsicht lic h der Habe der dort untergebrachten Gefangenen ankoamen . 
t,j i r haben f !'stgestel lt , daß auf de-r Grundlage der genannten Haus .. ·erfügung, die 
ait unserec Hause abgestiaat worden ist, in der Teiianat.alt Vl a lle beantragten 
Geräte ,ugelau:en ~erden konnten, während in der Teilanstalt V twei derartigen 
Anträgen ste.ttgegehen verden konnte und ledi g lich ein einz.iger Antrag abgelehnt 
werden cußte. Oi e OberprUfung di eaes Eintelfalls hat ergeben, daß die Anstalta
leitung das beantragte Gerät mit einer Größe von über- 15.000 ca) 11it Recht 
n icht lugelassen hat, da aut'grund tahl r·eiche r vorauageiangener Regelverstöße 
des betreteenden Gefe.ngenen eine Gefahr !Ur Sicherheit und Ordnung der Anstalt 
angenorumen werden oußte. 

Nach allede• b leibt festzustellen, da..ß die se it dea 27. Mai 1992 in den Teilan
atalten V und VI getroffenen Entscheidungen :ait der Hau$verfügung i.iber die Ce
nehai gung von Unterhaltuns.se lektronikgeriten in Einklang standen und die von 
ihnen beh~uptete rechtswidri ge Verwa ltungapraxia in der Teilanst-alt V nicht 
buteht. 

\i'ir sehen Ihre Ein&o.be hierait ala erledi ct. a.n. 

Hoche.chtungavoll 
la Auftrag 
Marhofe r 
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Seit Oktober 1992 schlägt bier in der JVA 
Tegel ein harter Takt. Viele haben mehr oder 
weniger das Vergnügen gehabt und wurden 
nach ihrer Sprechstunde mit der Maßnahme 
nach § 84 Abs. 2 StVollzG konfrontiert. Was 
dieser Akt für jeden konkret bedeutet, läßt sieb 
bestimmt nicht in Worte fassen! Dagegen sind 
der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Totale 
Verunsicherung herrscht unter den Inhaftier
ten! Einige haben sogar beschlossen, lieber auf 
die Sprechstunde zu verzichten und damit auf 
den Besuch mit ihren Angehö rigen, als der 
Schmach ausgesetzt zu sein! 

Wo soll das eigentlich hinführen, wenn die An· 
staltsleitung mir nichts, dir nichts scheinbar 
sinnlose Verfügungen erläßt? Eine Maßnahme, 
welche einen schweren Eingriff in die Intim
sphäre jedes eiDT~lnen bedeutet! 

Bisher ist nichts durchgesickert, was es eigent
lich mit der Vielzahl von Durchsuchungen auf 
sich bat. Den meisten Betroffenen wird ledig
lich eröffnet, daß sie nunmehr einer Durchsu
chung nach § 84 Abs. l und 2 StVollzG unter
zogen werden! Angeblich hätte der "Leiter für 
Zentrale Aufgaben" das angeordnet'? Eine Be
gnindung, warum diese Maßnahme bei jedem 
einzelnen vollzogen wird, erhielt bisher nie
mand! An jedem Tag, an dem das Sprecbzen
trum den Besuch abwickelt, werden ca. 8 bis 20 
Inhaftierte wahllos ausgesondert? Ein seltsam 
schlechtes Gefühl im Magen läßt den Verdacht 
aufkommen, daß da irgendwas nicht stimmt? 

Durchsuchung 
nach § 84 Abs. 2 StVollzG 
Freikörperkultur im Sprechzentrum oder die pervertierte 
Schöpfung des gläsernen Gefangenen? 

gerdhrt werden. Andere Gefangene dürfen 
nicht anwesend sein. 

(3) Der Anstaltsleiter kann allgemein anord
nen, daß Gefangene bei der Aufnahme nach 
Absatz 2 und nach jeder Abwesenheit von der 
Anstalt zu durchsuchen sind. 

Nach der Rechtsprechung ist der§ 84 StVollz.G 
sehr umstritten. Bei den Gerichten finden un
terschiedliche Bewertungen statt. Mit einer 
einheitlieben Rechtsprechung ist derzeit nicht 
zu rechnen. E.c; sei denn, daß die Leute, die sich 
beschwert sehen. den Klageweg beschreiten'? 

Jeder sollte sein Recht in Anspruch nehmen, 
um sich im Rahmen der Dienstaufsicht zu be
schweren. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde, ge
richtet an den Anstaltsleiter, Herrn Lange
Lehngut! Schließlich trägt der Anstaltsleiter für 
jede in dieser Anstalt verfügte Anordnung die 
volle rechtliche Verantwortung. Denn die Er
laubnis, um die Körperkontrollen nach § 84 
Abs. 2 StVollz.G anordnen zu dürfen, wurde 
'ibm von der Aufsichtsbehörde (Senatsverwal
tung für Justiz) übertragen. Allerdings darf er 
mit dieser Verantwortung kein Schindluder 
treiben? 

Einige haben sieb bereits beschwert, bisher 
aber noch keine Antwort erhalten! Jeder, der 
sieb durch eine Nacktkontrolle beschwert fühlt, 

sollte unbedingt nachfragen, um was für eine 
Durchsuchung es sieb genau handelt. Also, ob 
die Durchsuchung nach § 84 Abs. l, Abs. 2 oder 
Abs. 3 StVollzG durchgeführt wird. Den ge
samten Ablauf der Durchsuchung solltet ihr 
euch stichpunktartig notieren und dies in der 
dazugehörigen Dienstaufsichtsbeschwerde an
führen! Ihr habt ein Recht darauf, zu erfahren, 
warum bei euch eine derart herbe Anordnung 
getroffen wurde! Es ist davon auszugehen, daß 
diese Durchsuchung in einer Meldung ange
führt ist. Diese wird sich voraussichtlich· i:n 
eurer Akte befinden. Somit bestünde die Mög
lichkeit, daß der jeweilige Gruppenleiter euch 
Auskunft erteilen und letztlich ein Anwalt 
eures Vertrauens zudem die Akte einseben 
kann! 

Ausländische Inhaftierte (Mohammedaner) 
haben das Recht, diese Durchsuchung zu ver
weigern. Siehe auch Becksche Kurz-Kommen
tare zum StVollzG; Calliess/Müller-Dietz, 5. 
Auflage 1991, S. 404: • ... Weigert ein Moham
medaner sich aus religü5sen Gründen, sich vor 
Drillen vollständig zu entkleiden, so handelt er 
nicht unrechtmäßig (OLG Koblenz NStZ 1986, 
238)." Vergleiche auch mit der Sammlung Uut
tentag-Strafvoll:zugsgesetz; Schwind/Böhm, 2. 
AuOage 1991, de Gruyter, S. 562: " ... Das 
Grundrechl der Religionsfreiheit im Strafvollzug 
erlaubr es einem Gefangenen islamischen Glau· 
bens, eine körperliche Durchsuchung und Ent
kleidung zu ven•-eigem ... " 

§84 

Durchsuchung ~~~E1!! 
F'ür mich scheint die Handhabung der jetzigen 
Angebensweise um die Nacktkontrollen 
äußerst dubios und rechtlieb sehr bedenklich. 
Um der Sache nun auf den Gruod zu gehen, 
soll der nachfolgende offene Brief an den An· 
staltsleiter weiterhe[en! Auf eine Antwort bin 
ich gespannt?!: 

(1) Der Gefangene, seine Sachen und die Raft
räume dürfen durchsucht werden. Bei der 
Durchsuchung männlicher Gefangener dürfen 
nur Männer, bei der Durchsuchung weiblicher 
Gefangener nur Frauen anwesend sein. Das 
Schamgefühl ist zu schonen. 

(2) Nur bei Gefahr im Verzuge oder auf An· 
ordnuug des Anstaltsleiters im Einulfall ist es 
zulässig, eine mit einer Entkleidung verbun
dene körperliebe Durchsuchung vorzunehmen. 
Sie muß in einem geschlossenen Raum durch-
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A n den 
LeiterderJVA Tegel 
1 Jerm Lange-Lehngur 

21. Dezember 1992 

Offener Brief zur allgemeinen Veifügung der jetzi
gen Durchsuchungsanordnung nach § 84 Abs. 2 



StVollzG von InJw.ftumm im SprechzentTUm 
II/ITI! 

Sehr geehrter Herr Lange-Lehngut! 

Seil Anfang Oktober wt-rden im Sprechunt1Um 
Jl/ll/vermehrt Durchsuchungen nach § 84 Abs. 
2 StVollzG bei Inhaftierten volkogen. Besonder.r 
auffDllig eJScheinJ die Tatsache, daß den Inhaf 
fierten nur mitgeteilt wird, daß der • Leiter für 
Zentrale Aufgaben (LZA)" diese Durchsuchung 
angeordnet haJ. Weitere Informationen werden 
nicht erteilt. 

Nach den einuln_en &richten von Betroffenen 
werden ca. 8 bts 20 Inhaftierte pro Tag nach Be· 
endigung ihrer Besuchszeit ausgesondert. Dabei 
ist nicht zu erlcennen, daß evtntuell besonders 
auf!ä/Uge Gefangene für diese Durchsuchung 
herangezogen werden. Vielmehr erscheint diese 
Auswahl nach wilJkiirlichem Schema abzulaufen. 

Er/4uben Sie mir anzumerken, daß die gesamte 
SituaJwn als sehr ungewöhnlich erscheint. Wie 
Sie sich bereits denken werden, bleiben bedauer
licherweise die Durchsuchungen bei den meisten 
lnhaftimen nicht ohne negative Auswirlamgen. 
FrustraJion, Wut und Aggression sowie eine erheb
liche Verunsicherung sind Begleiterscheinungen, 
die sich negatll' auf das Gemeink·ohl der Anstalt 
auswirken. Du! Gefahr der Abschouung zum so
zialen Feld, also zu den Angehörigen, lrill ver
stärla in den Vordergrund! 

Da Sie für diese SituaJion der Verantwonungslrä
ger sind, ha/Je ich es {Ur Ihre Pflicht, die lktrof!e
nen über den Ikweggrund lhrer "Anordnung im 
EiiiZe/fall" zu informieren. Warum dieses bisher 
unterblieb, ist mir unverständlich! Dennoch hoffe 
ich, daß Sie den Mut fmden werden, um nacJISle
hende Fragen zu beantworten! 

1. Worauf begründet sich diese Anordnung? 

2. Wie gestaltet sicla die rechtliche Lage, um 
diese Anordnung zu stützen? 

bundene Durchsuchung aus reli!Jiiisen Gnlnden 
verweigern dürfen (z. 8. Angehörige islamischen 
GlaubeJtS)? 

3. Werden ausländische Inhaftierte darüber in
fomtien, daß sie eine mit einer Entkleidung ver-

Hochachtungsvoll 

HaJtS-Joachim Fromm 

Bei Fragen oder Problemen 
stehen wir mit Rat und Tat zur Verfügung: 

Die UNIVERSAL-STIFTUNG 
HELMUT ZIEGNER 

Informiert und unterstützt bei 

Wohnungserhalt während der Haft 
Wohnmöglichkeiten nach der Haft 
Schuldenregulierung 
Behördenangelegenheiten 
Vermittlung zu anderen Beratungsstellen 
Entlassungsvorbereitungen 

Vormelder an Universal-Stiftung Helmut Ziegner (UHZ) 
im Gruppen- und Beratungszentrum JVA Moabit, TA 1- E 4 

Wir sind auch telefonisch zu erreichen! 

Unsere Telefonnummer: 39 79-37 87 
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Unverhofft kommt oft ••• 
Eine Episode aus dem Tegeler Vollzugsalltag! 

Hier in der JVA Tegel verläuft kein Tag wie 
jeder andere. Es amüsiert immer wieder, wie 
doch so ein hochgezüchteter verwahungstech
oischer Verein von Sicherheit und Ordnung ge
legentlich eine Ente nach der anderen schwim
men läßt. 

So geschah es auch am 21.9. dieses Jahres. In 
der Woche zuvor geriet die Aristalt unter Bele
gungsdruck. Aushilfsweise mußte die SV er Sta
tion in der TA V für Nachtverleger herhalten. 
Um in der TA V Haftplä-tze freizubekommen, 
wurden schnellstens einige Leute am 18.9. dar
über informiert, daß sie am folgenden Tag in 
den offenen Vollzug verlegt werden. So erhielt 
Rene K. und Hans-J. S. die freudige Botscha(t, 
und man bereitete sieb übers Wochenende auf 
die Verlegung vor. 

Wie es nun mal so unter Knackies üblich ist, 
verteilt man seine Schorc unter den Kamera
den! Am Morgen des 21.9. war's dann soweit, 
zur Verlegung angetreten, es sollte in die 
Ollenbauerstraße gehen. Mit von der Partie 
war noch ein Mann aus der TA mJE. Ein wei
terer Mann aus der Lehrter Straße kam später 
beim Transport noch hinzu. Was mag wohl in 
diesen Momenten bei jedem einzelnen vor
geben? Der unmittelbare Schrill in die Freiheit 
steht bevor! Der Übergang in die andere Wirk
lichkeit wird bocb gehandelt: "Bist du erst im 
offenen Vollzug, ist der Knast für dich vorbei!" 
Träume, Phantasien und Wünsche mischen 
sieb, verschwimmen mite inander! 

In der Ollenbauerstraße angekommen, schlug 
die Realität hart zu. Eine Ente, eine Falsch
meldung. April, April, wurden Rene K. und 
Hans-J. S.- dem Bewußtsein gegenwärtig- mit
geteilt, daß kein Platz für sie zur Verfiigung 
steht. 

Nennen wir's Belastungsprobe oder Testen der 
Frustrationstoleranz, sahen sieb beide noch am 
gleichen Vormittag in der JVA Tegel wieder. 
Noch am seihen Tag wurde Rene K. mitgeteilt, 
daß für den folgenden Tag seine Verlegung no
tiert ist. Auf dem Tages-zettel der Station stand: 
"Piötzensee• und "Ollenbauerstraße". 

Hans-). S. erhielt aus dem Stand heraus, um 
den Schock zu verdauen, einen Ausgang geneh
migt für den folgenden Tag. 14 Tage später war 
für ihn dann ein Plätzeben in D üppel frei. 

Und die Moral von der Geschieht', traue deiner 
Verlegung nicht ... ! 

Haos-Joachim Fromm 
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Rock hoch! 
Hoch lebe der Rock'n Roll! 

Endlieb war mal wieder 'ne Party in Tegel. So 
etwas wird ja hier ständig Qlit allen Mitteln 
unterdrückt. Nein - diesmal war es ganz offi
ziell und vor allem laut. 

Ein Rock-Konzert im KultursaaL 

Am 28. November 1992 tanzte der Bär im 
Herzen der JV A. Um 13 Uhr strömte es aus 
allen Häusern- wie damals bei Woodstock. Nur 
aus Haus IV kamen höchstens eine Handvoll 
Leute. Kann Therapie Vergnügungsängste aus
lösen·? Trotzdem war der Saal brechend voll 
und einige Knackies gut im Lack. 

Die Gruppe Scrill verbreitete schnell gute 
Stimmung. Sängerio der Band ist Ingrid Ihnen. 
Sozialarbeiterin aus der TA VI, die draußen 
mit dieser Truppe aktiv ist. Der rockige So und 
kam beim Publikum gut an, nur leider ha tte der 



Mann am Mischpult nicht gecheckt, daß der 
Gesang teilweise völlig untersteuert war. Was 
wohl auch einen Deppen veranlaßte, ein Ei zu 
werfen - denn Kohl war nicht zu sehen. 

Um eine Zugabe kamen ScriJJ nicht herum, und 
auch während schon die nächste Band spiehe, 
wurden Rufe nach "lnge, Inge, Ioge• la·ut. In 
einer kurzen Umbaupause ergriffen Knackies 

das musikalische Wor" und man konnte mal 
hören, was eine gute Bluesgitarre ist. Fan
tastisch! 

Die Band Dmnken Wolf riß dann den Hahn 
auf! Gute Hardcore-Mucke! Sie setzten allem 
noch einen drauf. Sehr professionell, und der 
Saal tobte. Viele suchten nach ihren Ohren, 
aber alle wollten mehr. Deshalb darf das nicht 

-Fotos -

TEGEL INTERN 

wieder vorläufig das letzte Konzert gewesen 
sein. Wir bitten um möglichst baldige Fortset
zung! 

Wer inzwischen selber Musik machen möchte 
und Interesse an einem Rock-Projekt hier in 
der J VA Tegel hat, wende sich per Vormelder 
an Frau Ihnen in der TA VI. Rock on! 

-blk-

Bitte recht freundlich! 
Etwas Positives gibt es für uns Tegeler 
Knackies zu vermelden, hurra, hurra! 

Sämtliche Fotoarbeiten übernimmt ab sofort 
der Anstaltsfotograf, Herr Grünke. Im Gegen
satz zu dem bisherigen, unregelmäßig erschei
nenden Fotograf von draußen, sind die Fotos 
von Herrn Grünke erheblich billiger. Und das 
bei der allgegenwärtigen Kostenexplosion. 

So gibt es zwei Paßfotos für den Personalaus
weis, den Reisepaß usw. völlig kosten[rei! Sie 
werden aus Sozialmitteln bezahlt. 

4 Paßfotos kosten DM 3,-. 

1 Bild 9 x 12 cm kostet DM 1,-. 

1 Bild 12 x 18 cm kostet DM 2,-. 

Das sind Preise. die jeder Konkurrenz stand
halten (wenn das mal beim Einkauf oder Auto
matenzug so wäre!). 

Ein weiterer Vorteil ist, daß man nicht mehr 
ewig warten muß, bis der Fotograf sich be
quemt, die Anstalt aufzusuchen. Herr Grünke 
steht uns jeden Dienstag und Mittwoch für 
Aufnahmen zur Verfügung. Sobald man per 
Vormelder den entsprechenden Betrag vom 
Haus- oder Eigengeld bat sperren lassen, kann 
es losgeben. Die Entwicklungszeit beträgt im 
Höcbstfall14 Tage. 

Negativ bewertet wurde von e1mgen ersten 
Kunden, daß Herr Grünke, wie er sagt, keine 
Gruppenfotos machen darf, und daß zur Zeit 
nur Fotos im Sitzen möglich sind. Das liegt an 
der fest installierten Beleuchtung, und es werde 
nach anderen Mög.lic.hkeiten gesucht, wurde 
vom "neuen" Fotograf versichert. Na denn -
hier kommt das Vögelchen raus! Wie? 

-blk-
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Berliner Abgeordnetenhaus 
- Landespressedienst 

Mündliche Anl'rnge Nr. 20 der Abgeordneten Remtte Küoast (Bündnis 90/ 
Grüne (AL)/UFV) über "repressiven Strukturwandel in der Justizvoll
zugsanstalt Tegel": 

1. Sind die Pläne der Anstaltsleitung, in der Justizvollzugsanstalt Tegel 
sämtliche Gefangene einer neuen Struktur der verschiedenen Häuser 
zu unterwerfen, Ausdruck der von der CDU-Fraktion vert reteneo re
pressiven Polit ik im Strafvollzug, eigcnständjger Überlegungen der 
Senatsverwaltung rür Justiz oder gar gemeinsamer Koalitionsaus
schüsse? 

2. Welche Fachleute welcher Drogenberatungsstellen haben die besag
ten Pläne mitberaten und welche Haltung zur Effizienzfrage der vor
gesehenen Umstrukturierung zu den damit angestrebten Zielen ver
treten? 

Antwort des Senats vom 29.10.1992 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 30.10.1992): 

Zu 1. und 2.: Mit den Plänen für eine Neustrulnurierung der Justizvoll
zugsanstalt Tegel wird das Ziel verfolgt, die Behandlungs- und sonstigen 
Vollzugsgestaltungsmöglichkeiten sowohl für Gefangene mit einer beste
benden Drogenproblematik als auch für Gefangene, die keinen Umgang 
mit Drogen haben, zu verbessern. Die Planung wurde ohne Beteiligung 
politischer Gremien in einer anstaltsinterneo Arbeitsgruppe sowie einer 
gleichzeitig gebildeten Arbeitsgruppe bei dem Landesdrogenbeauftragten 
entwickelt, aufeinander abgestimmt und gebilligt. 

An der Arbeitsgruppe bei dem Landesdrogenbeauftragten waren neben 
Mitarbeitern der Senatsverwaltung für Justiz und der Justizvol.lzugsanstalt 
Tegel ständig Vertreter der Drogenberatungsstelle "CONFAMILIA" und 
des Drogennotdienstes sowie 7..eitweise eine Vertreteein der Senatsver
waltung für Gesundheit beteiligt, die das entstandene Konzept filr die 
künftige Drogenarbeit in der Justizvollzugsanstalt Tegel befürwonen. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin für Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 2691 des Abgeordneten Burkhard Cornelius (FDP) 
vom 2.9.1992 über "Anordnung der Untersuchungshaft in Berlin": 

1. Wie hoch ist die Entwicklung der Zahlen der angeordneten Untersu
chungshaft seit 1988 in Berlin, aufgeschlüsselt nach Jahren und da
nach, gegen wie viele Beschuldigte ein Haftbefehl ergangen ist, der 
auch vollstreckt wurde? 

2. Wie lang ist die durchschnittliche Dauer der Untersuchungshaft in den 
vorgenannten Zeiträumen gewesen"! 
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3. a) Wie viele Haftfälle mit wieviel Beschuldigten sind im Bereit
schaftsgericbt seit 1988, aufgeschlüsselt nach Jahren, von den dort täti
gen Staatsanwälten bearbeitet worden? 

b) In wieviel Fällen davon ist eine Entlassung von der Staatsanwalt
schaft verfügt worden? 

c) In wieviel f-ällen ist ein Antrag auf Erlaß eines Haftbefehls gestellt 
worden? 

d) tn wieviel Fällen bat das Gericht diesem Antrag entsprochen? 

4. Wie viele Staatsanwälte sind im Bereitschaftsgericht in der Gotbaer 
Straße dert.eit regelmäßig tätig, und wie viele waren es vor der Ver
einigung ßerlins? 

5. lst eine ständige Erreichbarkeil von Staatsanwälten durch enniuelode 
Polizeibeamte auch zur Nachtzeit sichergestellt und wenn ja, wie, 
wenn nein, warum nicht? 

6. Ist sichergestellt, daß bei besonderen oder unvorhersehbaren Vor
kommnissen. z. B. bei Ausschreitungen vom Ausmaß der Rostocker 
Krawalle, ausreichend Personal bei der Staatsanwaltschaft und bei Ge
richt rechtZeitig zur Vcrrogung steht, wenn ja, wie, wenn nein, warum 
nicht? 



Antwort des Senats vom 16.9.1992 (eingegangen beim Abgeordnetenhaus 
am 21. 9.1992): 

Zu 1: Über Personen, die in Verfahren der Berliner Strafverfolgungs
behörden seit 1988 in Berlin in Untersuchungshaft genommen worden 
sind, liegen dem Senat nachstehende Zahlen vor: 

1988 2073 (Staatsanwaltschaft: 1778: Amtsanwaltschaft: 295) 

1989 2230 (Staatsanwaltschaft: 1874; Amtsanwaltschaft: 356) 

1990 3275 (Staatsanwaltschaft: 2687; Amtsanwaltscbaft: 588) 

Hierbei ist einschränkend darauf hinzuweisen, daß der Zahl der Beschul
digten in staatsanwaltschaftlieben Verfahren des Monats Dezember 1990 
mangels statistischer Erhebungen lediglich eine Hochrechnung zugrunde 
liegt. 

1991 3818 (Staatsanwaltschaft: 3144; Amtsanwaltscha[t: 674) 

1992 2682 (Januar bis August) 
(Staatsaowaltschaft: 2257; Amtsanwaltscha(t: 425) 

Zu 2.: Die Dauer der Untersuchungshaft in den einzelnen Verfahren wird 
statistisch nicht gesondert erfaßt. Feststellungen zur dur<:bschnittlicben 
Dauer der Untersuchungshaft lassen sieb daher nur durch eine 
Durchsicht aller in Betracht kommenden Verfahrensakten. mithin mit 
einem angesicbts der täglichen Aufgaben der Strafverfolgungsbehörden 
nicht zu Ieisteoden Verwaltungsaufwand treUen. Der Senat bittet daher 
um Verständnis, daß er sich nicht in der Lage siebt, die Frage zu beant
worten. 

Zu 3.: Sämtliche beim Bereitschaftsgericht eingebenden Sachen sind 
"Haftfälle": Entweder sind die Beschuldigten von der Polizei vorläufig 
festgenommen und zum Zwecke des Erlasses eines Haft-/Unterbringungs
befehls oder aufgrund eines bereits bestebenden Haft-/Unterbringungs
befehls verhaftet und zum Zwecke der Verkündung desselben vorgeführt 
worden. Statistische Erbebungen über die Anzahl der Vorführungen, die 
verfügten Freilassungen, die gestellten Anträge und die getroffenen 
gerichtlieben Entscheidungen werden bei den Strafverfolgungsbehörden 
aufgrund des damit verbundenen erbeblichen Verwaltungsaufwandes 
nicht aufgeführt. Der Senat sieht sieb daher nicht in der Lage, die Frage 
zu beantworten. 

Zu 4.: Sowohl vor als auch nach der Herstellung der Rechtseinheit Bcrlins 
ist beim Bereitschaftsgericht regelmäßig nur ein Vertreter der Staats
anwaltschaft tätig. Im Bedarfsfall stehen zusätzlich wochentags die jeweils 
zum Tagesdienst im Kriminalgericht, feiertags und an Wochenenden die 
jeweils zur Reserve eingeteilten Staatsanwälte/innen zur Verfügung. Bei 
besonderen Ereignissen kann es - wie es in der Vergangenheit bereits 
mehrfach praktiziert worden ist - auch zum Einsatz weiterer Staatsan
wälte/innen (möglichst aus den zuständigen Facbabteilungen) kommen. 

WIR .SIND 

\JIEDE:R VER ... 
AlL. 

ABE:R VER._ 

7.u 5.: Ein allgemeiner Bereitschaftsdienst für Staatsanwälte außerhalb 
der Dienstzeiten existiert nicht und hat sich bislang auch nicht als 
notwendig erwiesen. Dies liegt insbesondere daran, daß auch die ermit
telnden Fachdienststellen der Kriminalpolizei geregelle Dienstzeiten 
haben und grundsätzlich erst mit Beginn ihrer normalen Dienstzeit mit 
den neuen Vorgängen befaßt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt werden 
die während der Nachtzeit anfallenden Vorgänge von den sogenannten 
Sofortteams der Kriminalpolizei im Rahmen des ersten Zugriffs bearbei
tet. Dabei entstehende Notwendigkeiten zur Einbiodung der Staatsan
waltschaft haben bislang noch immer Zeit bis zum regulären Dienstbe
ginn wenige Stunden später gehabt. Lediglich die Staatsanwälte/innen der 
Abteilung für Kapitalverbrechen stehen in wöchentlichem Wechsel in 24-
stundiger Rufbereitschaft und begeben sich auch während der Nachtzeit 
an den Tatort. 

Zu 6.: Bei besonderen vorhersehbaren oder unvorhersehbaren Ereignis
sen während der normalen Dienstzeiten kann im Rahmen der Weisungs
befugnis der Generalstaatsanwälte im Notfall eine ausreichende Anzahl 
von Staatsanwälte/innen zur Verfügung gestellt werden. Bei besonderen 
vorbersehbaren Ereignissen außerhalb der Dienstzeit ist in der Regel 
sichergestellt, daß ausreichend Personal der Staatsanwaltschaft zur Ver
fügung steht, indem der sacbbearbeitenden Dienststelle der Polizei ein 
Ansprecbpartner - meist der zuständige Abteilungsleiter - benannt wird, 
der im Bedarfsfall den Einsatz weiterer Mitglieder seiner Abteilung ver
anlassen kann. Für besondere unvorbersehbare Ereignisse außerhalb der 
Dienstzeit ist eine Erreichbarkeil von Entscheidungsträgern der Staatsan
waltschaft über den großen Lagedienst des Polizeipräsidenten in Berlin 
gewährleistet. 

Prof. Dr.Juua Limbach 
Senatorin für Justiz 

UND VOR 
AUEM VIEDER _ 

UND \JIESO 
IMMER VIR.~ 
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StVollzG § 68 Abs. 2 S. 2 (Vorenthalten von periodisch 
erscheinenden Druckschriften) 

Die Vollzugsbehörde kann gemäß § 68 Abs. 2 S. 2 
StVollzG einem Gefangenen eine periodisch erscheinende 
Druckschrift oder Teile davon vorenthalten, wenn wegen 
der darin hervortretenden verunglimpfenden, agitatori
schen und zersetzenden Tendenz Sicherheit und Ordnung 
durch Erzeugung von Verweigerungs- und Abwehrhaltung 
sowie Hinwirken auf eine Solidarisierung erheblich gefähr
det und die Erreichung des Vollzugsziels in Frage gestellt 
wird. Dies ist insbesondere der Fall, wenn z. B. Dachbe
steigtmgen, Arbeitsverweigerung und Hungerstreik nach 
dem Zusammenhang des beanstandeten Artikels als nach
ahmenswert hingestellt werden. 

OLG Hamm, Beschl. v. 22.10.1991 - 1 Vollz (Ws) !.7/91 

Sachverhalt: 

Der Leiter der ]VA W. ordnete bezüglich der vom Betrof
fenen abonnierten periodisch erscheinenden Druckschrift 
"Die Tageszeitung" vom 17.10.1990 die Entfernung der 
Seiten 17/18 an, weil deren Inhalt mehrere Artikel ent
halte, die die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefähr
deten. Durch den angefochtenen Beschluß hat die StVK 
den Anstaltsleiter verpflichtet, dem Betroffenen die bean
standeten Seiten auszuhändigen. Die dagegen gerichtete 
Rechtsbeschwerde des Leiters der ]VA war begründet . 

Aus den Gründen: 

Die Vorenthaltung der beanstandeten Seite war rechtens. 
Gern. § 68 Abs. 2 S. 2 StVollzG kann die Anstalt einem 
Gefangenen eine Zeitschrift oder Teile davon vorenthal
ten, wenn wegen der darin hervortretenden verunglimpfen
den, agitatorischen und zersetzenden Tendenz die Sicher
heit und Ordnung der Anstalt durch Erzeugung von Ver
weigerungshaltung und Abwehrhaltung sowie Hinwirken auf 
eine Solidarisierung erheblich gefährdet und die Er
reichung des Vollzugsziels in Frage gestellt wird (vgl. OLG 
Hamm Beschl. v. 19.11.1984 - 1 Vollz (Ws) 218/84) . Dies 
ist obergerichtlich unumstritten (vgl. OLG Frankfurt 
ZfStrVo 1983, 314; OLG Frankfurt Beschl. v. 22.6.1989 - 3 
Ws 215/89 für den Bereich der U-Haft; OLG Harnburg 
Beschl. v. 7.5.1981 - 1 Ws 14LJ81; Beschl. v. 4.1.1978 -
Vollz (Ws) 20/77; OLG Nürnberg Beschl. v. 15.8.1983 - Ws 
552/83 = ZfStrVo 1984, 188; OLG Hamm MDR 1988, 697; 
OLG Frankfurt Beschl. v. 13.1.1978 3 Ws 808/77 
(StVollz ); OLG Hamm Beschl. v . 18.7.1977 - 1 Vollz (Ws) 
15!./77, 164/77, 165/77; v. 30.5.1978 - 1 Vollz (Ws ) 3/78; 
v. 25.4.1979 - 1 Vollz (Ws) 31/79) . Durch § 68 StVollzG 
ist die Ausübung des in Art. 5 GG enthaltenen Grund
rechts, sich aus allgemein zugänglichen Q..iellen ungehin-
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fiAFT~ECHT 
dert zu unterrichten, in verfassungsrechtlich zulässiger 
Weise geregelt (BVerfG ZfStrVo 1981, 63 ff.) und einge
scfiränkt. Entgegen der Ansicht der StVl< handelt es sich 
im vorliegenden Falle nicht nur um eine äußerst kritisch 
und aggressiv vorgetragene, unter Berücksichtigung der 
Wertentscheidung der Verfassung hinzunehmende Meinungs
äußerung. Vielmehr deckt die Gesamtschau der beanstan
deten Artikel die Tendenz auf, Unruhe in die Anstalt zu 
tragen sowie zur Arbeitsverweigerung und zu Gewalt
aktionen, die den in den Artikeln beschriebenen ähnlich 
sind, insbes. Dachbesteigungen, anzuregen. Der damals be
stehende Unruhezustand soll nach der Gesamttendenz der 
Artikel aufrechterhalten werden. Unzweifelhaft beein
trächtigen solche Zeitungsberichte die Sicherheit und 
Ordnung der Vollzugsanstalt. Sie sind geeignet, zu Nach
ahmungen der darin beschriebenen Verhaltensweisen zu 
führen. Zur Bekämpfung der darin liegenden Gefahr für 
die Sicherheit und Ordnung der Anstalt war die Vorenthal
tung der Seite 18, erforderlich. Denn es liegt auf der 
Hand, daß durch Form und Inhalt eine den Widerstand an
stachelnde \~irkung in bezug auf den wegen schwerwiegen
der Gewalttaten einsitzenden Betroffenen und andere 
Gefangene zu befürchten ist. In einem solchen Falle ist 
die von der Zeitschrift ausgehende Gefahr durch Vorent
halten des entsprechenden Teils die geeignete und ange
messene Maßnahme der Vollzugsbehörde zur Aufrechter
haltung von Sicherheit und Ordnung. 

Weiterhin braucht die Vollzugsbehörde auch nicht - ent
gegen der Ansicht der StVK - wegen der Unbedenklichkeit 
der S. 17 dem Gefangenen eine Kopie dieser Seite zu 
verschaffen. Bei Vorenthalten einzelner Teile von beid
seitig bedruckten Zeitungen oder Zeitschriften muß der 
Strafgefangene den möglichen Verlust einer nicht bean
standeten Vorderseite oder Rückseite als Ausfluß der An
wendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes hinnehmen. 
Auf die Möglichkeit des Schwärzens oder Kopierens 
braucht sich die Vollzugsanstalt in solchen Fällen wegen 
des damit verbundenen Verwaltungsaufwandes nicht ver
weisen zu lassen (vgl. OLG Nürnberg Beschl. v. 8.12.1980 
- Ws 776/80; OLG Harnburg Beschl. v. 4.1.1978 - Vollz 
(Ws) 30/77) . Daher konnte der Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung des Betroffenen keinen Erfolg haben. 

Mitgeteilt von VorsRi OLG Heinz- Josef Prinz, Münster. 

Arun. d. Red.: Siehe hierzu die Anm. von Baumann unten S. 
331. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 12. Jahrgang, Heft 7, 
Seite 329, Juli 1992 

§ 195 StVollzG (Einbehaltung von Anteilen des Arbeitsent
gelts) 

Nach . § 195 StVollzG ist es in das Ermessen der Vollzugs
behörde gestellt, ob Anteile vom Arbeitsentgelt des 
Gefangenen einbehalten werden, soweit die Vollzugsbe
hörde Beiträge zur Bundesanstalt f'ür Arbeit entrichtet. 

Die zu § 195 StVollzG ergangene bundeseinheitliche Ver
waltungsvorschrift, wonach ein bestimmter Beitragsanteil 
einbehalten wird, ist mit dem Gesetz nicht vereinbar. 

Beschluß des Hanseatischen Oberlandesgerichts Harnburg 
vom 1. April 1992 - 3 Vollz (Ws) 65/91 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälli
genhilfe, 41. Jahrgang, Heft 5, Seite 329, Oktober 1992 



Art. 6 Abs. 1 a.;, § 119 Abs. 3 StPO (Keine homoloqe 
Insemination während der Untersuchungshaft ) 

1. Sicherheitsgründe stehen einem unbeaufsichtigtem 
ZusanDDensein eines Untersuchungsgefangenen mit der 
Ehefrau oder einer anderen Partnerin entgegen. Der 
Vollzug des Geschlechtsverkehrs in Gegenwart einer 
Aufsichtsperson ist für die Beteiligten unzumutbar. 
Ebensowenig kommt für einen Untersuchungsgefangenen 
eine Ausfühnmg oder Haftunterbrechung zu diesem 
Zweck in Betracht. 

2. Es besteht gleichfalls kein Anspruch des Strafgefange
nen auf Ausübtmg des Geschlechtsverkehrs in der Voll
zugsanstalt. 

3. Die Ordnung der Haftanstalt ( § 119 Abs. 3 StPO) läßt 
es nicht zu, einem Untersuchungsgefangenen die künst
liche homologe Insemination zu gestatten. Daran 
vermag auch der Umstand nichts zu ändern. daß im 
Einzellall keine besonderen personellen und organisato
rischen Probleme entstehen würden. 1m Falle einer 
Genehmigung müßte schon aus Gleichbehandlungsgründen 
entsprechenden Anträgen anderer Untersuchungsgefan
gener stattgegeben werden, was in seinen praktischen 
Konsequenzen zu einer unzumutbaren Belastung der 
Haftanstalt führen würde. 

4. Daß einem Untersuchungsgefangenen die Möglichkeit 
verwehrt wird, sieb seinen Kinderwunsch zu erfüllen, 
verstößt weder gegen Art. 6 Abs. 1 <A; noch gegen 
Art. 2 Abs. 1 m. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Frankfurt a . M. vom 20. 
Februar 1991 - 3 Ws 576/90 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Strafralli
genhilfe, 41. Jahrgang, Heft 5, Seite 321, Oktober 1992 

§§ 102, 103, 109 StVollzG (Anfechtbarkeit von Maßnahmen 
mit Disziplinierungscharak ter) 

1. Gegen Entscheidungen der Strafvollstreckungskammer in 
Diszi.plinarsachen, die weder von der obergerichtliehen 
Rechtsprechung abweichen noch sonst Rechtsfehler 
erkennen lassen, ist die Rechtsbeschwerde nicht 
zulässig. 

2. Innerdienstliche organisatorische Maßnahmen haben 
solange keinen Maßnahmecharakter im Sinne des § 109 
StVollzG, als sich daran keine unmittelbaren Rechtswir
kungen für den Strafgefangenen knüpfen. 

3. Zeitigt die Einordnung eines Gefangenen in den Status 
"ohne Arbeit, eigenes Verschulden" unmittelbare Folgen 
für die Absonderung und die Einschlußzeiten, wird der 
Gefangene im Sinne des § 109 StVollzG unmittelbar in 
seinem Freiheitsraum betroffen. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Nürnberg vom 28. Febr. 
1992 - Ws 72/92 -

Entno·mmen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälli
genhilie, l.l. Jahrgang, Heft 5, Seite 324, Oktober 1992 

StGB § 37 (Zweidrittelaussetzung bei Ausländern) 

Der lhnstand, daß ein Ersttäter sich beanstandungsfrei im 
Vollzug verhalten hat, er wegen seiner besonderen Haft
empfindlichkeit als kaum Deutsch sprechender Aus1änder 
und Analphabet mit keinerlei Außenkontakten während des 
Vollzuges durch die bisherige Strafhaft nachhaltig beein
druckt erscheint und der lhnstand, daß die Entlassungs
situa tion insofern nicht ungünstig ist, als er aufgrund des 
gestellten Asylantrages berechtigt und gehalten ist, sich 
nach Weisung der zuständigen Ausländerbehörde in einer 
Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber aufzuhalten. 
rechtfertigt die bedingte Entlassung aus der Strafhaft. 

OLG Frankfurt/M. Beschl. v. 23.1.1992 - 3 \tls 1.2/92 

Aus den Grunden; 

Zwar kommt der dem Urteil des LG Frankfurt/M. zugrunde 
liegenden Straftat ein erhebliches Gewicht zu und konnte 
der Verurteilte sein Versprechen, sich künftig straffrei zu 
führen, noch nicht durch Bewältigung von Vollzugslocke
rungen unter Beweis stellen. 

Demgegenüber ist aber zu berücksichtigen, daß der Ver
urteilte nicht vorbestraft ist und ausweislich der Gründe 
des Urteils bei dem zu seiner Verurteilung führenden 
Handel mit Heroin nur eine untergeordnete Rolle gespielt 
hat. Von wesentlicher Bedeutung bei der Beurteilung der 
die Grundlage der Entscheidung bildenden Sozialprognose 
ist für den Senat ferner , daß die JVA 0 . in ihrer ein
gehenden Stellungnahme eine bedingte Entlassung befür
wortet hat. Zu Recht war für die Vollzugsbehörde dabei 
maßgebend, daß der Verurteilte sich im Vollzug nichts hat 
zuschulden kommen lassen, im Gegenteil ungewöhnlichen 
Arbeitseinsatz gezeigt und wegen seiner besonderen Haft
empfindlichkeit als kaum Deutsch sprechender Ausländer 
und Analphabet mit keinerlei Außenkontakten während des 
Vollzuges durch die bereits lang andauernde Strafhaft 
nachhaltig beeindruckt erscheint. 

Auch die Entlassungssituation des Verurteilten ist insofern 
nicht ungünstig, als die für ihn zuständige zentrale Aus
länderbehörde der Stadt B. - laut Auskunft der JVA D. -
mitgeteilt hat, daß er auf Grund des von ihm gestellten 
Asylfolgeantrags berechtigt und gehalten ist, sich in der 
dortigen Gemeinschaftsunterkunft fUr Asylbewerber aufzu
halten. 

Bei dieser Sachlage ist auf Grund der gebotenen Gesamt
würdigung die Überzeugungsbildung des Senats möglich und 
gerechtfertigt, daß jetzt eine realistische Chance dafür 
besteht, daß der Verurteilte die kritische Probe in der 
Freiheit bestehen wird. 

Mitgeteilt von RA Hans-]oachim Weider, Frankfurt/M. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 12. Jahrgang, Heft 9. 
Seite 429, September 1992 

§ 22 StVollzG, § 17 Abs. 2 VVJug (Versagung des Einkaufs 
von scharfen und ätzenden Gewürzen in Pulverform aus 
Sicherheitsgründen) 

Eine Jugendstrafanstalt ist befugt, Gefangenen den Ein
kauf von scharfen und ä t zenden Gewürzen in Pulverform 
aus Sicherheitsgründen zu verwehren. Die Erwägung, daß 
solche Gewürze in Pulverform zur Durchführung von 
Befreiungsversuchen mißbraucht werden könnten und ihr 
Besitz deshalb die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
gefährdet, ist sach- und ermessensgerecht. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 31. Dez. 
1991 - 2 VAs 8/91 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälli
genhilfe, 41. Jahrgang, Heft 5. Seite 323. Oktober 1992 
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StPO § 119 Abs. 3 StPO; g::; Art. 2 Abs. 1, 6 Abs. 1 (Un
zulässige Beschränkung des Brief- und Besuchsverkehrs 
eines Untersuchungsgefangenen) 

1. Die generelle Beschränkung des Briefverkehrs eines 
Untersuchungsgefangenen ist nur zulässig, wenn eine 
reale GefährdliDg des in § 119 Abs. 3 StPO bezeichne
ten öffentlichen Interesses nicht durch Einzelmaßnah
men abgewehrt werden kann. 

2. Weder die Überlastung des Haftrichters noch die An
zahl der von einem Häftling abgesandten Briefe recht
fertigen grundsätzlich eine generelle Beschränkung des 
Briefverkehrs. 

3. Besuche der Ehefrau des Angeklagten genießen den 
Schutz der Art. 2 Abs. 1, 6 Abs. 1 a::; und können nur 
verboten werden, wenn einer Flucht- oder Verdtmke
lungsgefahr nicht durch Überwachung ausreichend 
begegnet werden kann. 

KG, Beschl. v. 13.7.1992 - 3 Ws 181/92 -

Entnommen aus Strafverteidiger, 12. Jahrgang, He ft 10, 
Seite 479, Oktober 1992 

StPO § 119 Abs. 3 (Hilfe zum Lebensunterhalt für Unter
suchungsgefangene) 

Einem Unt ersuchungsgefangenen steh t gegenüber dem 
Träger der Sozialhilfe ein Anspruch auf Taschengeld nach 
§§ 11, 12, 22 Abs. 1 BSffi zu, wenn dieser Bedarf nicht 
von dritter Seite gedeckt werden kann. Der Senat hält 
ein Taschengeld von 10 v. H. der Regelsatzleist\IDgen iür 
den Haushaltsvorstand für angemessen. Es ist einem Unter
suchungsgefangenen nicht zuzumuten, davon abzusehen, 
den Träger der Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen, ehe er 
nicht - notfalls mit richterlicher Hilfe - versucht hat, 
seinen Anspruch gegen den Träger des Justizvollzuges 
durchzuset zen. 

Nds. OVG, Urt. v . 13.5.1992 - !. L 149/90 

:-.titgeteilt von RA Robert Koop, Lingen. 

Anm. d. Red.: Siehe auch VG Trier StV 1987, 27 OVG 
Münster NVwZ 1988, 1152; OVG Rheinland-Pfalz StV 1988, 
346; OVG NR\V NStZ 1988, 38L u. VG Oldenburg Nds. Rpfl. 
1991, 15, die teilweise einen höheren Prozentsatz befür
worten. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 12. Jahrgang, Heft 10, 
Seite 480, Oktober 1992 _ 

StPO § 119 Abs. 3 (Besitz eines Computers in de r V- Haft) 

Einem Untersuchungsgefangenen kann der Besitz eines 
Computers gestattet werden, wenn durch geeignete Auf
lagen sichergestellt ist, daß ein Mißbrauch nicht zu be
fürchten ist . 

AG Traunstein, Beschl. v. 12.6.1992 - 5 Gs 745/92 

Aus den Gründen: 

Ob ein Untersuchungshäftling Anspruch auf die Genehmi
gung eines Computers hat, ist derzeit - soweit ersichtlich 
- noch nicht abschlie ßend geklärt. Nach Auffassung des 
Gerichtes ist unter den erteilten Auflagen weder eine 
Störung des Ermittlungserfolges noch der Anstaltsordnung 
zu befUrchten. 

Danach wurden Besitz und Betrieb mit folgender Maßgabe 
gestattet: 

Dem Beschuldigten wird der Besitz und der Betrieb eines 
Laptops (Computer ) mit Batterieversorgung gestattet. So
weit sich der Beschuldigte das Gerät nicht durch Vermitt
lung der JVA besorgt, ist der Computer durch eine Fach-
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finna zu überprüfen. Dabei hat eine Uberprüfung auch da
hingehend zu erfolgen , daß außer dem Be triebssystem 
keine weiter en Daten gespeichert sind. Der Computer darf 
nur über eine interne Speichermöglichkeit auf Festplatte 
verfügen. Externe Speichermöglichkeiten, wie z. B. eine 
zusätzliche Festplatte oder ein Laufwerk mit Floppy-Discs 
sind nicht gestattet. Software hat sich der Beschuldigte 
ausschließlich über Vermittlung der Justizvollzugsanstalt 
zu beschaffen. 

Die Überlassung des Computers an Mithäftlinge ist unter
sagt. Ein Verstoß gegen dieses Verbot hat den Widerruf 
der Erlaubnis zum Besitz und Betrieb des Computers zur 
Folge. 

Mitgeteilt von RA Wolfgang Arndt, Frankfurt/M. 

Anm. d. Red.: a . A. OLG DUsseldorf N]W 1989, 2637; siehe 
ferner OLG Düsseldorf StV 1985, 286 m- Anm. Baumann. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 12. Jahrgang, Heft 10, 
Seite 477, Oktober 1992 

StPO § 119 Abs. 3 (Game-Boy für Untersuchungsgefan
genen) 

Es bestehen keine Bedenken, einem Untersuchungsgefan
genen die Benutzung eines Videospielgeräts "Game-Boy" 
auf der Zelle zu gestatt en. 

OLG Düsseldor f, Beschl. v. 15.6.1992 - 1 \'/s 481./92 

Aus den Gründen: 

Nach § 119 Abs. 3 StPO dürfen einem U-Gefangenen nur 
solche Beschränkungen auferlegt werden, die der Zweck 
der U-Haft oder die Ordnung in der Vollzugsanstalt er
fordert . Abzuwägen sind alle Umstände des Einzelfalles. 
Beschränkungen sind nur zulässig, wenn sie erforderlich 
sind, um eine reale Gefahr fUr die in § 119 Abs. 3 StPO 
genannten öffentlichen Interessen abzuwehren, und dies 
nicht mit weniger einschneidenden Maßnahmen erreicht 
werden kann (BVerfGE 35, 510) . 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die ange
fochtene Entscheidung zu beanstanden. Das Videospielge
rät "Game- Boy" stellt kein erhebliches Sicherheitsrisiko 
dar, wenn e s in der Zelle von einem Gefangenen benutzt 
wird. 

Zwecks der Klärung der Frage, ob mit der Haltung und 
der Benut zung des Videospielgerätes durch einen U
Gefangenen Gefahren für die Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt verbunden sind. nämlich durch einen Mißbrauch 
des Gerätes, hat das Justizministerium des Landes NRW 
eine gutachterliehe Stellungnahme des Fernmeldetechni
schen Dienst es der Polizei eingeholt. Dieser hat mitge
teilt: Das }.1ißbrauchsrisiko bei den in Rede stehenden 
Geräten sei nicht größer als bei den bereits zugelassenen 
Schachcomputern und den diesen vergleichbaren Computer
spielen; e s best ehe so gut wie keine Eingriffsmöglichkeit 
in die Technik , sofern das Gerät funktionsfähig bleiben 
sollte; die Funktionsfähigkeit sei ohne großen Aufwand 
(Einschalten der Geräte) festzustellen ; fehl e etwa ein 
Baustein oder sei a n einem solchen manipuliert worden, 
sei das Gerät nicht mehr voll funktionsfähig. 

Nach dieser Stellungnahme ist davon auszugehen, daß das 
Videospielgerät "Game- Boy" weder ein er hebliches Sicher
heitsrisiko für die Anstaltsordnung darstellt noch einen 
für die notwendigen Kontrollen über das angemessene ~1aß 
hinausgehenden Personalaufwand erfordert, so daß dem 
Angeklagten die Benutzung des Game- Boy auf der Zelle zu 
gestatten ist. 

Mitgeteilt von RiOLG Gotthard Schröter, Düsseldorf. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 12. Jahrgang, Heft 10, 
Seite 477, Oktober 1992 



§§ 7, 109 Abs. 1, 112 Abs. 1 StVollzG (Frist für Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung, Anfechtbarkelt von Einzel
regelungen des Vollzugsplans) 

1. Mit der einhelligen Meinung in Rechtsprechung und 
Literatur hält der Senat daran fest, daß die Antrags
frist des § 112 Abs. 1 StVollzG nur durch die schrift
liche Bekanntgabe der Maßnahme in lauf gesetzt wird. 

2. Ebenso teilt der Senat die einhellige Rechtsmeinung, 
daß ein Gefangener die gerichtliche Überprüf\mg ihn 
benachteiligender Einzelregelunget:~ des Vollzugsplans im 
Wege eines Antrags nach § 109 Abs. 1 StVollzG ver
langen kann. 

3. Dem Senat ist es in dem revisionsähnlich ausgestalteten 
Rechtsbeschwerdeverfahren verwehrt, Tatsachen festzu
stellen. die eine Überprtifung der Begründetheit des 
Antrags auf gerichtliche Entscheidung (hier in bezug 
auf die Festsetzung einer einjährigen Sperrfrist für die 
Prüfung von Vollzugslockerungen) ennöglichen könnten. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Koblenz vom 11. Juni 
1992 - 2 Ws 202/92 -

Entnommen aus Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälli
genhille, 41. Jahrgang, Heft 5, Seite 321, Oktober 1992 

StGB § 67 d Abs. 5 (Beendigung der Unterbringung bei 
Therapieunwilligkeit) 

Anders als die Unterbringung_ nach § 63 StGB, die in 
erster Linie dem Schutz der Offentlichkeit vor zu erwar
tenden weiteren Rechtsgutverletzungen und nicht der Hei
lung dient, bezweckt die Unterbringung in einer Entzie
hungsanstalt vomehmli~h die Therapierung suchtkranker 
Täter. Der Gesichtspunkt des Schutzes der Allgemeinheit 
tritt somit zumindest weitgehend gegenüber dem Besse
rungsgedanken zurück. Zumindest dann. wenn die Mindest
frist des § 67 d Abs. 5 S. 2 StGB deutlich überschritten 
ist und die nach wie vor - wegen Scheiteros der Therapie 
an der Behandlungsunwilligkeit des Untergebrachten - vor
handene Ge1abrlichkeit durch Weisungen im Rahmen der 
sich von Gesetzes wegen anschließenden rührungsaufsieht 
deutlich reduziert werden kann, können Sicherungsinteres
sen den weiteren Vollzug der Unterbringung nicht mehr 
rechtfertigen. 

OLG Frankfurt/M., Beschl. vom 4.2.1992 - 3 Ws 52/92 

Entnommen aus Strafverteidiger, 12. Jahrgang, Heft 7, 
Seite 328, Juli 1992 

§§ 11 Abs. 1 Nr. 2, 115, 116 Abs. 1 StVollzG (Anforde
rungen an den Beschluß der Strafvollstreckungskammer) 

a) Der Senat hält an der ständigen Rechtsprechung fest, 
wonach an den Beschluß der Strafvollstreckungskammer 
in Strafvollzugssachen grundsätzlich die gleichen An
forderungen zu stellen sind wie an die Begründung 
eines strafrechtlichen Urteils. Neben den wesentlichen 
rechtlichen Erwägungen müssen von der Strafvoll
streckungskammer die entscheidungsemeblichen Tat
sachen so vollständig wiedergegeben werden, daß 

anhand dieser Feststellungen eine gerichtliche Über
prüfung durch das Rechtsbeschwerdegericht möglich ist. 
Die Strafvollstreckungskammer ist gehalten, in ihrer 
Entscheidung den angefochtenen Bescheid der Vollzugs
anstalt bzw. den Beschwerdebescheid wenigstens in 
ihrer wesentlichen Begründung wiederzugeben. 

b) Der Senat hält, um unnötige Schreibarbeit zu verhin
dern, insoweit Bezugnahmen im Beschluß der Strafvoll
streckungskammer auf den Bescheid der Vollzugsanstalt 
und den Bescheid des Justizministeriums sowie den An
trag auf gerichtliche Entscheidung für zulässig unter 
der Voraussetzung, daß solche Urkunden Bestandteil 
der dem Senat vorgelegten Akten sind. 

Beschluß des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 22. Juni 
1992 - I. \tls 115/92 -

Entnommen aus Zeitschrift illr Strafvollzug und Straffälli
genhilfe, Ll. Jahrgang, Heft 5, Seite 322, Oktober 1992 

StGB § 57 a; StPO §§ 454, 462 a ( Beurteilungsgrundlage fUr:
Bewä.hrungsaussetzung lebenslanger Freiheitsstrafe) 

1. Das Tatbestandsmerkmal "die besondere Schwere der 
Schuld" ( § 57 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StGB) ist ver
fassungsrechtlich hinreichend bestimmt. 

2. Die Zuständigkeits- und Verfahrensregelungen zur Aus
setzung des Restes einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
sind am Maßstab des Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 
Abs. 3 a; (Rechtsstaatsprinzip), des Art. 2 Abs. 2 a::; 
und des Art. 104 Abs. 2 Satz 1 a; zu messen. 

3. a) Die Regelungen der §§ 454, 462 a StPO und des § 74 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 GVG sind, inso
weit sie die Aussetzung einer lebenslangen Frei
heitsstrafe wegen Mordes betreffen, mit dem Grund
gesetz nur dann vereinbar, wenn die für die 
Bewertung der Schuld gemäß § 57 a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 StGB erheblichen Tatsachen im Erkenntnisver
fahren vom Schwurgericht festgestellt und im Urteil 
dargestellt werden, wenn das Urteil darüber hinaus 
auf dieser Grundlage die Schuld - unter dem für die 
Aussetzungsentscheidung erheblichen Gesichtspunkt 
ihrer besonderen Schwere - gewichtet und wenn das 
Strafvollstreckungsgericht daran gebunden ist. 

3. b) Bei der Entscheidung Uber die Aussetzungsanträge 
von Verurteilten, deren Schuld noch nicht im vor
stehenden Sinne gewichtet ist (Altfälle), darf das 
Vollstreckungsgericht zu Lasten des Verurteilten nur 
das dem Urteil zugrunde liegende Tatgeschehen und 
die dazu festgestellten Umstände der Ausführung 
und der Auswirl<ung der Tat berücksichtigen. 

4. a) Die Vorschrift des § 454 Abs. 1 StPO ist ver
fassungskonform dahin auszulegen. daß im Falle der 
Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe das 
Strafvollstreckungsgericht nicht nur darüber ent
scheidet, ob deren weitere Vollstreckung zur Be
währung auszusetzen ist, sondern im Falle der Ab
letmung auch, bis wann die Vollstreckung - unbe
schadet sonstiger VoraussetzWlg und Möglichkeiten 
ihrer Aussetzung - Wlter dem Gesichtspunkt der 
besonderen Schwere der Schuld fortzusetzen ist. 

4. b) Der voraussichtliche Zeitpunkt einer Aussetzung der 
Strafvollstreckung muß so rechtzeitig festgelegt 
werden, daß die Vollzugsbehörden die Vollzugsent
scheidungen, die die Kenntnis dieses Zeitpunktes 
unabdingbar voraussetzen, otme eigene Feststellun
gen zur voraussichtlichen Verbüßungszeit so treffen 
können, daß die bedingte Entlassung nicht ver
zögert wird. 

BVerfG, Beschl. v. 3.6.1992 - 2 BvR 1041/88 u. 78/89 

Entnommen aus Strafverteidiger, 12. Jahrgang, Heft 9. 
Seite L.71, September 1992 
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Kontrollierte Pausenzeiten 

Am Dienstag, dem 1. Dezember 1992 teilte 
Herr Aucr, Leiter der Teilanstalt V der Justiz· 
,·ollzugsanstalt Tegel. der Insassenvertretung 
von Hau~ V in einem Gespräch mit, daß die 
Gewerkschaften gefordert haben, daß die 
30minlitigc Überzeit der Bediensteten pro 
Schiebt vergutet werden soll. Von seilen der 
Senatsverwaltung wurde dies jedoch abgelehnt. 

Dennoch bat der Personalrat auf Abhilfe ge· 
drungen und die Justizvollzugsanstalt leget 

aufgefordert, sch.neUstmöglicb ein Konzept 
auszuarbeiten. Thematik: Die Pausenzeiten 
der Bediensteten des alJgemeincn Vollzugs
dienstes sollen kontrolliert stattfinden! 

Die Anstaltsleitung hat inzwischen eine Kon
zeption ausgearbeitet, die schon der Senatsver
waltung für Justiz zur Entscheidung vorliegt. 

Danach soll folgendes Modell aus der Siebt der 
Anstaltsleitung veiWi.rklicbt werden: 

ZB Zentrale Beratuapftelle 
der freien StraifäJDeenhllf• lo BerUn 

Bundesallee 42, W- 1000 Berlin 31 Telefon : 86 05 41 
Fahrvtrblndungtn: 
U·ßahnllnlen 7 und 9 • U-ßahnhor Berliner Straßt - llusllnlen t04 und 204 

Wir beraten 
-Strqffdlligt 
-Haftlnt/asstnl 
-~on lnhaftitrung btdrohtt Ptrsontn 
-Angthorigt, Freunde und Bt/uJnntt 

bei 
-ptrsonlichtn Probltmtn 
-Entuusungs~orbtreilungtn 
·rtchtlichtn Probltmtn (zb. Sozlalhilft) 
- dtr Wohnungssucht 
-fi.nonzitlltn Problemen 
-Oberschuldung (Schuldtnregulitrung) 
·Chldstraftn 
·Probltmtn mit dtr Arbeit 

Zusätzllcb bie~n wir scnialtberapeutiscbe 
Gapräche und Gruppen an 

Tileuae uoelnbrln&Ucber Geldstrafen 
dun:b Ableistun& von &emeinnülzi&er 
Arbeit 
Beratung durch die Straffälligen- und 
Bewährungshilfe Berlin e. V. mit 
Sprechstunden in der ZB 
Oienstag 1'4.00 -18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 - 13.00 Uhr 
Freitag 9.00 • 13.00 Uhr 
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Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00-18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 13.00 Uhr 
Freitag 9.00- 13.00 Uhr 

Telefonische Beratung in der ZB 
Dienstag 9.00- 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 16.00 Uhr 
Freitag 9.00- 14.00 Uhr 

Sprechzeiten in den Hartanstalten 
Montag - JV A Tegel 
Montag - Jugendstrafanstalt Berlin 
Montag - Vollzugsnnstalt für Frauen 

nach Veh:inbarunJ schrifillc:h, teleront.wh bt.w. Ober 
ihre(n) GruppenJener (in) oder Uher 'Vormcldcr" 

Aufschluß 630Uhr 

Arbeitsausrücken 7.00Uhr 

Arbeitseinrucken ll.OO Uhr 

Zählung und Einschluß 1130 Uhr 

Aufschluß 12.15 Uhr 

Arbeitsausrücken 12.20 Uhr 

Arbeitseinrücken 15.10 Uhr 

Zählung und Einschluß 1630 Uhr 

Aufschluß 17.15 Uhr 

Pausenzeit Frühschicht: 11.45- 12.15 Uhr 

Pausenzeit Spätschicht: 16.45- 17.15 Uhr 

Es ist eine Probezeit von sechs Monaten vorge
sehen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch 
keine abschließende Entscheidung von der 
Senatsverwallung vor, aber die Anstaltsleitung 
der JVA Tegel gehl davon aus, daß dem statt
gegeben wird. 

Wenn die Senatsverwaltung für Justiz diesem 
Papier der Anstaltsleitung ihre Zustimmung er
teilt, bedeutet das für die arbeitenden Gefan· 
genen, daß sie künftig zehn Minuten früher zur 
Arbeit gehen müssen, bei unveränderten Auf· 
scblußzeiten. Somit stünde einem vom Wecken 
bis tum Ausrücken zur Arbeit nur noch eine 
halbe Stunde zur Verfügung. Dafür ist man 
mittags und nachmittags eine Viertelstunde 
länger unter dem Riegel, also täglich eine halbe 
Stunde mehr Ein.schJuß. 

Alles zum Wob! der Bediensteten und zu 
Lasten der Gefangenen? Oder auch eine Mög
lichkeit die Einschlußzeiten zu verlängern, 
mittels "kontrollierter Pausenzeiten"? Wer 
weiß das schon so genau ... ? 

-rdb-



Buch 
Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
W-8000 MündteD 19 

James Lovelock 

GAlA • Die Erde ist ein Lebewesen 

Nach der Gaia-Tbeorie (Gaia, der Name der 
griechischen E rdgönin) von Pror. James Love
lock ist die Erde ke in gigantischer toter Fels
brocken. der von lebenden Organismen bevöl
kert wird. sondern vielmehr ein riesiger, Je. 
bender Organismus. Aus der Sicht eines Arztes 
unterzieht Lovelock den Planeten eine r inten
siven Untersuchung. Zu welchen Erkenntnis
sen er dabei kommt, ist gleichsam erschreckend 
und faszinierend. 

Wird Gaia überleben? We rden wir Menschen 
dann noch immer Teil ihres lebenden Syste ms 
sein? Solchen zentralen Fragen geht Lovelock 
in einer originellen Siebtweise und mit wissen
schaftlicher Strenge in seinem Buch nach. 
Dieses didaktisch geschickt aufgebaute Buch 
geht alle an, die sich um die Zukunft der Erde 
ebenso Sorgen machen, wie um ihr e igenes 
Leben. 

Sche rz Verlag 
Stievestraße 9 
W-8000 München 19 

Deric Longden 

Das Kätzchen. das aus dem Regen kam 

-rdh-

Die Longdens hallen sich nie als Katzenfans 
gesehen. Als sie jedoch ein winziges Katzen· 
bündel im Regen sitzen sahen, war es um sie 
geschehen. Eigentlich gehörte das zutrauliebe 
Tierchen dem Nachbarn, aber was tut man 
nicht alles, wenn man sein Herz an eine Katze 
verliert. 

Nicht eingeplant war auch, daß sich der neue 
Hausgenosse im Kühlschrank verirre n würde 
und sein neues llerrcben ihn in einer Thermo
jacke auftauen mußte. Auf diese We ise kam 
Thermal zu seinem Namen und sorgte so für 
zusätzliche Abwechslung im ohnehin schon 
turbulenten Leben der Longdens. 

Der köstliche Humor Deric Longdc ns und der 
unwiderstehliche Charme von Thermal machen 
dieses Buch zu einer Pllichtlektüre für jeden 
Katzenfreund. 

-rdh· 

Seilerz Verlag 
Stievestraße 9 
W-8000 München 19 

Ostrander / Schroeder 

SUPER MEMORY • Der Weg zum Super· 
gedäcbtnis 

Sheila Ostraader und Lyon Schroeder ver
miueln ein umfassendes Bild von den erstaun
lich vielfältigen Chancen, durch revolutionie
rende Erkenntnisse der Gedächtniserforschung 
und völlig neue Trainingsmethoden das Gehirn 
den zeitgemäßen und künftigen Erfordernissen 
anzupassen. 

Der Leser entdeckt neue Zugänge zum La
byrinth des Gedächtniszentrums, bisher unge
nutzte Nischen des Gedächtnisspeichers und 
die Rolle unserer Gedachtaiszentrale bei der 
Vermittlung zwischen Körper und Psyche. 

Der Leser lernt zu vergessen, um sich besser er· 
innern zu können, l::.rinnerungen fur sich, statt 
gegen sieb arbeiten zu lassen, schneller und 
ohne Streß zu lernen, mehr im Kopf zu bellal
ten, ohne sieb zu überfordern und das anfällige 
Kura.eitgedäcbtni~ fit zu halten. 

-rdb-

Knesebeck Verlag 
Hollstraße 26 
W-8000 München 5 

Werocr R aith 

Addio. beUa ltalia 

Bclla Italia, das Land nordischer Sehnsüchte, 
ist im Wandel begriffen. Ist es dabei, seine 
Identität zu verlieren? Müssen wir uns von 
unseren Vorstellungen verabschieden? In 
welche Richtung geht die Entwicklung dieses 
europäischen Industriestaates? 

Der Publizist Werner Raith. Historiker und 
Pädagoge. ltalienkocrespondent der tageszei
tung und zahlreicher anderer Presseorgane, 
lebt seit 25 J ahren südlich von Rom. Raith ver
anschaulicht seine Thesen an politischen, so
zialen und kulturellen Geschehnissen. In vielen 
Gesprächen erforschte er Entwicklung und 
Denken bekannter und unbekannter Italie
nerinnen. Seine Protagonisten verkörpern die 
Suche nach dem neuen Italien, das seine Form 
noch nicht gefunden baL 

Addio, bella lttdia ist ein Buch für alle Italien· 
Iiebhaber, die sieb auch für die sozialen und 
politischen Hintergründe eines Landes inter
essieren, das uns vertraut, begehrenswert und 
dennoch fremd erselleint. Ein sprit7jges, unter
baltendes und erbellendes Buch, das eine E r
klärung sucht für Italiens Paradoxien. 

Scherz Verlag 
Stievcstraße 9 
W-8000 München 19 

Ilse Gräfin von Bredow 

Der Spatz in der Band 

-rdb-

Wie in allen Büchern der Bredow, steht auch in 
diesem das unverwechselbar Menschliche im 
Mittelpunkt. Alles dreht sich um ein liebens
wertes junges Mädchen, dem im deutsch-deut
schen Deutschland die Eltern abhanden ge
kommen sind. An deren Stelle trill ein Fami
lienclan, in dem sie herumgereicht wird. Dabei 
gebt es um Menschen, die im wahren Leben 
gerne übersehen werden. Zur Verwunderung 
aller, taucht dann wieder der wabre Vater auf. 

Die Autorio bat ein unterhaltsames und gleich
zeitig nachdenklieb stimmendes Buch über die 
Sehnsüchte und Probleme von Menschen ge
schrieben, die im Zeitgeist selten einen Platz 
finden. 

-rdb-

'der lichtblick' 39 



Niemals fürchtete 
ich jene, 

die anderer 
· Meinung waren. 

Nur vor denen 
hatte ich ein Grauen, 
die zu feige waren, 

ihre andere Meinung 
auszusprechen. 

Pablo Picasso 
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